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Beschluss über die Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der Gemeinde Semlow für den 
Bereich "Marlower Straße"

1. Die während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfes der Satzung gem. 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der Gemeinde Semlow für den Bereich "Marlower Straße", durch 
die Öffentlichkeit vorgebrachten Stellungnahmen sowie die Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden hat die Gemeindevertretung laut den 
in der Beschlussvorlage vom 20. Mai 2020 niedergelegten Behandlungsvorschlägen geprüft 
(Abwägungsprotokoll). Die Bürgermeisterin wird beauftragt, die Öffentlichkeit sowie die Behörden 
und die sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden, welche Anregungen und 
Bedenken vorgetragen haben, von diesem Ergebnis unter Angabe von Gründen in Kenntnis zu 
setzen.

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 86 der Landesbauordnung Meck-
lenburg-Vorpommern (LBauO M-V) beschließt die Gemeindevertretung die Satzung gem. § 34 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der Gemeinde Semlow für den Bereich "Marlower Straße", bestehend 
aus dem Planteil (Planzeichnung - Teil A) und dem Textteil (textliche und gestalterische 
Festsetzungen - Teil B) mit Stand vom 20. Mai 2020 als Satzung.

3. Die Begründung mit Stand vom 20. Mai 2020 wird gebilligt.

4. Die Bürgermeisterin wird beauftragt, den Beschluss über die Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 
3 BauGB der Gemeinde Semlow für den Bereich "Marlower Straße" ortsüblich bekannt zu machen; 
dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der Dienststunden eingesehen und 
über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

5. Mit der Bekanntmachung tritt die Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der Gemeinde 
Semlow für den Bereich "Marlower Straße" in Kraft.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen Stimmenthaltungen:



Sachverhalt/Begründung: 

Aufgrund einer privaten Antragstellung hat die Gemeindevertretung in der Sitzung am 20. Juni 2019 die 
Aufstellung einer Innenbereichssatzung für einen Teilbereich der Marlower Straße beschlossen. Dabei 
soll auf einer Teilfläche des Flurstückes 46/6 der Flur 1 Gemarkung Semlow Baurecht für die Errichtung 
von 2 Einfamilienhäusern geschaffen werden. Mit dem Satzungsinstrument kann die Fläche in den im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen werden, wenn die einbezogene Fläche durch die bauliche 
Nutzung des angrenzenden Bereiches entsprechend geprägt ist. Die betreffende Außenbereichsfläche 
grenzt südöstlich an die vorhandene Bebauung und ermöglicht die Weiterführung der ortstypischen 
straßenbegleitenden Bebauung, so dass eine städtebauliche Prägung gegeben, ist.
Der Antragsteller übernimmt die Kosten des Planverfahrens. Der Erwerb der für den Ausgleich 
notwendigen Ökopunkte wurde durch den Antragsteller gesichert.

Seitens der im Planverfahren beteiligten Träger öffentlicher Belange und Behörden wurden keine 
wesentlichen Bedenken zur Planungsabsicht vorgetragen. Durch die Öffentlichkeit wurden keine 
Stellungnahmen eingereicht. 

Bisherige Beschlussfassungen:

Aufstellungsbeschluss:  20. Juni 2019
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss: 11. Dezember 2019



SATZUNG DER GEMEINDE SEMLOW
"Marlower Straße" gemäß §34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB

Flurstücksgrenze, vorhanden (Grenzpunkt, vermarkt)

Flurstücksbezeichnung  

Gebäude, vorhanden mit Hausnummer

Flurstücksgrenze, vorhanden (Grenzpunkt, unvermarkt)

46/6

4

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Satzung

1. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)
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Begründung 
================================== 
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   Büro für Architektur und Stadtplanung 
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1. Vorbemerkung 

Für das Gebiet westlich der Gemeindestraße „Marlower Straße“ hat die Gemeinde 
Semlow am 20. Juni 2019 die Aufstellung einer Satzung gemäß § 34 Abs.1 Nr.3 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 11.2017 (BGBl. 
I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 6 Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei 
einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 27.03.2020 (BGBl. I  S. 587) 
(Ergänzungssatzung) beschlossen. Hier soll eine Außenbereichsfläche in den im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen werden.  
Die Voraussetzungen gemäß § 34, Absatz 4 BauGB werden erfüllt. Ein im 
Zusammenhang bebauter Ortsteil ist vorhanden, die einzubeziehende Fläche  ist durch 
die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereiches entsprechend geprägt (siehe 
Übersichtsplan Anlage 1).   
Für den Geltungsbereich der Satzung bestehen keine Bebauungspläne oder sonstige 
städtebauliche Satzungen. 
 

 

2.     Planungsgrundlage 
 
Als Kartengrundlage für den rechtlichen Nachweis der Grundstücke des Plangebietes 
diente ein Auszug aus der Liegenschaftskarte in digitaler Form im Maßstab 1. 1000 
vom 27. August 2019 des:  
 
Landkreises Vorpommern-Rügen 
FD Kataster- und Vermessung 
Tribseer Damm 1a 
18437 Stralsund     
und  
dem Lage- und Höhenplan des Vermessungsbüros  
Stefan Reiche 
Rostocker Straße 27a 
18190 Sanitz, Stand 23.09.2019 
 
 
3. Lage des Plangebietes 
 
Gemeinde Semlow 
Gemarkung Semlow 
 

Flur 1 
Flurstück: 46/6 tlw. 
  
Der Bereich des Plangebietes befindet sich in der Ortslage Semlow. Das 
Planungsgebiet wird wie folgt eingegrenzt: 
 

- im Norden durch das Grundstück „Marlower Straße 4“ 
- im Osten durch die „Marlower Straße“ 
- im Süden durch landwirtschaftlich genutzte Gebäude 
- im Westen durch Grünflächen sowie im Weiteren durch die rückwärtigen    
  Grundstücksgrenzen der Bebauung „Parkstraße 1, 3, 5 und 7“ 
 
Die Größe des Plangebietes beträgt 1.935 m². 
 
 
 
 
 
4. Charakterisierung des Ortes und der Ortslage 
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Semlow ist eine Gemeinde des Landkreises Vorpommern-Rügen. Sie liegt südöstlich 
von Ribnitz-Damgarten. Seit 2005 wird sie durch das Amt Ribnitz-Damgarten 
verwaltet.  
Urkundlich wird Semlow erstmals im Jahr 1320 erwähnt. Um 1830 entstand die 
Gutshausanlage, die das Ortszentrum bildete und jahrzehntelang die Landwirtschaft in 
dieser Region geprägt hat. 
Das heutige Ortsbild wird westlich durch die historischen Gebäude des Gutshauses, der 
Feldsteinkirche, der Grabkapelle sowie durch die in der Folgezeit entlang der 
Gemeindestraßen entstandenen  Wirtschafts- und Wohngebäude geprägt. 
Eingebettet in eine reizvolle Landschaft präsentiert sich Semlow als dörfliches 
Wohngebiet abseits vom Lärm der Zeit.  
 
 
5.  Städtebauliche Ziele 
  
Zielsetzung der Ergänzungssatzung für den Bereich „Marlower Straße“ ist die sinnvolle 
Nutzung einer unbebauten innerörtlichen Fläche. Die sich momentan als Außenbereich 
darstellende Fläche soll Bestandteil des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
werden. 
Es sollen die planungsrechtlichen Zulässigkeiten von Wohnzwecken dienenden 
Vorhaben geschaffen werden. Dabei ist die Bebauung des Satzungsbereiches mit 
Gebäuden unter Berücksichtigung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen 
Entwicklung vorgesehen. 
Die Baustruktur soll der der Ortslage von Semlow angepasst werden. Zu diesem Zweck 
werden nur einzelne Festlegungen gemäß § 2 „Festsetzungen gemäß § 34 Absatz 5 
Satz 2 BauGB i.V.m. § 9 Absatz 1 BauGB“ auf der Satzung getroffen. Die mögliche 
Bebauung wird daher aus der tatsächlichen Situation vor Ort abgeleitet. 
Neben der Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, einer 
sozialgerechten Bodennutzung, einer menschenwürdigen Umwelt sowie dem Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen, hat sich die Gemeinde Semlow für diese Satzung 
das besondere Ziel gesetzt, die Bebauungs- und Nutzungsmöglichkeiten im Gebiet 
unter dem Vorbehalt einer abschließenden Prüfung, die im Baugenehmigungsverfahren 
durchzuführen ist, zu regeln. 
 
 
6. Planungsrechtliche Einordnung 
 
Voraussetzung für die Aufstellung von Satzungen gemäß § 34, Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 
BauGB ist das Vorhandensein eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles. Die 
Gemeinde Semlow hat sich als selbständige Siedlungseinheit entwickelt. Der Ort weist 
eine klar ablesbare Bebauung mit einer organisch gewachsenen Siedlungsstruktur auf. 
Die vorhandene Bebauungsstruktur ist durch eine geringe bauliche Dichte mit zum Teil 
großflächigen Grundstücken und einem hohen Freiflächenanteil geprägt und vermittelt 
den Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit. 
Nunmehr soll im Anschluss an die Bebauung des Eckgrundstückes Marlower Straße 4 
diese städtebauliche Entwicklung fortgeführt und die „Marlower Straße“ analog zur 
bereits vorhandenen Bebauung auch an seiner Westseite baulich geschlossen werden, 
(siehe Anlage 1 der Begründung). 
Auf dieser Grundlage kann die Satzung gemäß § 34 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 
(Ergänzungssatzung) für eine maßvolle Erweiterung des Innenbereiches eingesetzt 
werden. 
Danach können einzelne Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile einbezogen werden, wenn die einbezogenen Flächen durch die bauliche 
Nutzung des angrenzenden Bereiches entsprechend geprägt sind. Diese Voraussetzung 
ist gegeben. Die einzubeziehende Fläche grenzt unmittelbar an den Bereich, in den sie 
einbezogen werden soll. Sie ist über die vorhandene Straße „Marlower Straße“ 
erschlossen und soll für Wohnzwecke genutzt werden. Darüber hinaus sind weitere 
Voraussetzungen für die Aufstellung der Satzung, dass sie mit einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist, die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
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Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, nicht 
vorbereitet oder begründet wird und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 
der in § 1 Absatz 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter bestehen, gegeben. 
Ein UVP-pflichtiges Vorhaben wird nicht vorbereitet oder begründet. Das Plangebiet ist 
auch nicht Bestandteil eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines 
Europäischen Vogelschutzgebietes im Sinn des Bundesnaturschutzgesetzes. 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und der Schutzwecke dieser in § 1 Absatz 6 
Nr. 7b BauGB genannten Gebiete ergeben sich nicht. 
Die weiteren Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall somit ebenfalls erfüllt. 
Von der Umweltprüfung, von dem Umweltbericht und von der Angabe, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, wird daher abgesehen. 
Damit sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Aufstellung einer 
Innenbereichsatzung nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB gegeben. Die Gemeinde 
Semlow ist also nach § 34 Absatz 4 BauGB ermächtigt, für das beschlossene, klar 
abgegrenzte unbebaute Gebiet, eine Ergänzungssatzung zu erlassen. 
 
 
7. Ziele und Inhalt der Planung 
 
Dem Planungswillen der Gemeinde Semlow entsprechend sollen durch Einbeziehung 
zweier Grundstücke einer Außenbereichsfläche in die Ortsbebauung die 
Weiterentwicklung der Gemeinde Semlow ermöglicht werden. Der Bereich der Satzung 
liegt an einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil. Die Voraussetzungen nach § 34 
Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB sind für diese Planungsvorstellungen gegeben. 
Die schonende Nachverdichtung entspricht den Grundsätzen des Umweltschutzes, 
gleichzeitig nutzt die Gemeinde diese Möglichkeit als Maßnahme zur Innenentwicklung 
der Ortslage von Semlow. 
Daraus ergibt sich für das Plangebiet eine GRZ von 0,25. Eine Erhöhung der zulässigen 
GRZ bis zu 50 von Hundert nach § 19 Absatz 4 BauNVO wird ausgeschlossen. Als 
Resultat entsteht ein einheitliches Ortsbild mit annähernd gleichgroßer Bebauung. 
Durch Übernahme ortstypischer Bauelemente und den Wechsel von Bebauung und 
Grünflächen wird die Gestaltung des Dorf-und Landschaftsbildes für dieses Plangebiet 
fortgeschrieben. 
Unter Einhaltung dieser Maßgaben sind die allgemeinen Voraussetzungen für die 
Zulässigkeit baulicher Anlagen an diesem Standort gegeben. 
Bei Errichtung von gewerblichen Betrieben und Einrichtungen sind Bauanträge vor 
Baubeginn dem Landesamt für Gesundheit und Soziales zur Stellungnahme zu 
übersenden. 
 
 
8.     Erschließung 
 
Die Erschließung der Grundstücke ist über die vorhandene angrenzende 
Gemeindestraße „Marlower Straße“ gegeben und sichergestellt.   
Die Müllentsorgung kann direkt ohne Befahrung der Grundstücke und ohne 
Rückwärtsfahren erfolgen. Eine direkte Anfahrt durch Rettungsfahrzeuge ist ebenfalls 
gesichert. 
Straßenbaumaßnahmen sind mit Ausnahme der Schaffung neuer Zufahrten nicht 
erforderlich. Die Grundstückszufahrten sollten in ausreichender Breite, optimalerweise 
breiter als das gesetzlich geforderte bzw. empfohlene Mindestmaß, angelegt werden. 
Die Sichtwinkel der Ausfahrbereiche sind nicht durch bauliche Anlagen und Begrünung 
zu beeinträchtigen. 
Die straßenbegleitende Grünfläche und die vorhandenen Einzelbäume bleiben erhalten. 
Flächen für den ruhenden Verkehr sind ausschließlich auf dem Grundstück zu 
realisieren, eine Nutzung entlang der „Marlower Straße“ ist unzulässig. 
Das Straßenbauamt Stralsund ist bei der Errichtung von Zufahrten im 
Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen. Dazu sind entsprechende 
Planungsunterlagen, einschl. des Nachweises der erforderlichen Sichtfelder vorzulegen. 
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9. Ver- und Entsorgung 
 
Die vollständige Versorgung des Gebietes mit Wasser, Strom und den sonstigen 
Kommunikationseinrichtungen wird durch die vorhandenen Anlagen der 
Versorgungsunternehmen sichergestellt. Eine zentrale Schmutzwasseranlage ist 
vorhanden. Die Anschlüsse sind nach Maßgabe der Gemeinde Semlow herzustellen. 
Das anfallende Niederschlagswasser und das unbelastete Regenwasser der 
Dachentwässerung muss auf den Grundstücken, wo es anfällt, versickern. 
Im Baugenehmigungsverfahren ist der Nachweis der schadlosen Versickerung nach 
dem Arbeitsblatt DWA-A 138 zu führen und mit Lageplan und den dargestellten 
Versickerungsanlagen zur Genehmigung einzureichen. 
Erdaufschlüsse für Erkundungsbohrungen zu Baugrunduntersuchungen, 
Erdwärmenutzung oder Brunnen sind bei der unteren Wasserbehörde des LK V-R 
anzuzeigen. 
 
Im Planbereich befinden sich erdverlegte hochwertige Kommunikationslinien der 
Telekom, die bei geplanten Baumaßnahmen zu schützen sind. 
Für die telekommunikationstechnische Erschließung wird im Zusammenhang mit der 
geplanten Bebauung eine Erweiterung des Telekommunikationsgesetzes erforderlich. 
Entsprechende Erweiterungen sind frühestmöglich beim Versorger zu beantragen 
Im Plangebiet befinden sich keine vorhandenen Anlagen und keine zur Zeit laufenden 
Planungen der Anlagenbetreiber ONTRAS Gastransport GmbH, der Ferngas 
Netzgesellschaft mbH, der VNG Gasspeicher GmbH und der Erdgasspeicher Peissen 
GmbH.  
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der 
Arbeitsraum die dargestellten Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, 
eine erneute Anfrage durchzuführen. Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens die 
Durchführung von Baumaßnahmen vorgesehen ist, hat mindestens 6 Wochen vor 
Baubeginn eine erneute Anfrage durch den Bauausführenden zu erfolgen. 
 
10. Naturschutzrechtlicher Ausgleich 
 
Mit der Ergänzungssatzung nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB wird eine 
Außenbereichsfläche der Gemeinde Semlow in die im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile einbezogen und eine Überbauung planungsrechtlich ermöglicht     
Gemäß BauGB sind auf eine Ergänzungssatzung nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 
BauGB die §§ 1 und9 Absatz 1a BauGB entsprechend anzuwenden. Wenn die 
Überbauungen mit Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen 
verbunden sind, die die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und das 
Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können, liegt nach den 
Vorgaben der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (§ 18 NatSchG) ein Eingriff vor. 
Nach § 19 BNatSchG ist der Verursacher des Eingriffs verpflichtet, vermeidbare 
Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
vorrangig auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise zu 
kompensieren (Ersatzmaßnahmen). 
Nach einer Beschreibung des derzeitigen Zustandes von Natur und Landschaft wird 
deshalb eine Eingriffsbilanzierung vorgenommen, die die mit der Innenbereichssatzung 
ermöglichten Eingriffe im Verhältnis zum Bestand bewertet und bilanziert. 
 
 
 
10.1   Gegenwärtiger Zustand von Natur und Landschaft 
 
Die im Satzungsbereich vorhandene Fläche wurde in der Vergangenheit ausschließlich 
landwirtschaftlich bewirtschaftet.  
Der zu betrachtende Außenbereich ist anthropogen und wird gegenwärtig als 
Intensivgrünland gemäß dem Biotop 9.3.3 genutzt. Auf der Grundlage der Hinweise 
zur Eingriffsregelung (HZE) wird Intensivgrünland mit dem Faktor 1,5 berücksichtigt. 
Der gesamte Bereich des Plangebietes ist unbebaut. 
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Landschaftsprägende Elemente, Solitärbäume und Kleingehölze sind im Plangebiet 
nicht vorhanden. Durch den Naturschutz gesicherte Biotope gibt es nicht. Weiher oder 
Teiche sind auf dem Plangebiet nicht anzutreffen. Stehende oder fließende Gewässer 
sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. 
 

Boden 
 

Der Boden wird nach vollständiger Ausschöpfung der GRZ mit 484,0 m² versiegelt. 
Das sind 25 % der Plangebietsfläche. Somit kann zukünftig weiterhin der 
überwiegende Anteil der anfallenden Niederschlagsmenge im Boden versickern. 
Für den Standort wurde eine Baugrunderkundung durchgeführt. Unter einer 0,50 m 
dicken Mutterbodenschicht und einer ca. 0,60 m dicken Decksandschicht befindet sich 
Geschiebelehm. Bei ca. 2,90 m unter Geländeoberkante war Schichtenwasser 
anzutreffen. 
 

Wasser 
 

Die ausgewiesene Planfläche weist keine Still- oder Fließwässer auf. Es kann von 
einem normalen Wasserkreislauf (Niederschlag/ Wasserspeicherung und Grundwasser- 
Strömung/ Verdunstung) ausgegangen werden. 
 

Klima / Luft 
 
Das Plangebiet liegt im Einflussbereich der Ostsee und wird durch deren Meeresklima 
geprägt. 
Es weist verhältnismäßig warme Sommer und milde Winter auf. Das Mikroklima wird 
im Wesentlichen durch die Nähe des Gutsparks mit seinen schützenden 
Baumbestandsflächen beeinflusst und bringt dem Standort Windschutz und eine 
gesunde Luftfeuchtigkeit. Die Hauptwindrichtung ist West. 
 
10.2 Ermittlung des Kompensationsbedarfes 
 
Die Gesamtfläche des Plangebietes beträgt 1.935,0 m². Auf einer maximalen 
Bebauungsfläche von 484,0 m² sollen im Satzungsgebiet zwei Wohngebäude in 
eingeschossiger Bauweise und entsprechende bauliche Nebenanlagen errichtet 
werden. 
Den Anforderungen an ein gesundes Wohnumfeld wird durch eine eingeschossige 
Bauweise, einer offenen Bebauung sowie privaten Grünflächen entsprochen. 
 
Die geplante Flächenaufteilung ist nachfolgender Tabelle 1 zu entnehmen: 
 
Tabelle 1: Geplante Flächenaufteilung für das Plangebiet 
 
 

 Flächenart 
 

 

       m² 
 

      % 

 Baugebietsfläche insgesamt       1.935,0      100 
   

 Grundstücksfläche, 
 Bebauungsfläche, GRZ 0,25 

      1.935,0 
        484,0 

     100 
     (25) 

 Private Grünfläche       1.451,0      (75) 

 
Tabelle 2: Vorhandene Flächenaufteilung für das Plangebiet 
 
 

 Flächenart 
 

 

         m² 
 

       % 

 Baugebietsfläche insgesamt       1.935,0       100 

 Intensivgrünland 
 auf Mineralstandort 

      1.935,0       100 
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Nach der vergleichenden Gegenüberstellung der Tabellen 1 und 2 ergibt sich in der 
Versiegelung des Plangebietes eine Differenz zwischen Bestand (0,0 m²) und Planung 
(484,0 m²) von 484,0 m². Das entspricht eine neue dazukommende Totalversiegelung 
von 25 %. Dieser Prozentwert teilt den derzeitigen Flächenverbrauch in Tabelle 3 als 
Totalverlust und in Tabelle 4 als Funktionsverlust, da es aus heutiger Sicht schwer 
nachvollziehbar ist, wo welche Fläche in der Planung versiegelt wird. 
 
 
Nachfolgende Tabellen 3 und 4 zeigen die Eingriffsbewertung und die daraus 
resultierende Ermittlung des Kompensationsbedarfes. Zu Beginn erfolgt die 
Bestimmung des Kompensationserfordernisses aufgrund der betroffenen Biotoptypen. 
Um die Darstellung zu vereinfachen, wird das Flächenäquivalent für Kompensation auf 
volle Zahlen gerundet. 
 
 
Tabelle 3: Biotopbeseitigung mit Flächenversiegelung (Totalverlust) 
 
 

Biotoptyp 
 

Flächen-
verbrauch 
in m² 

 

Wert- 
stufe 

 

Kompensations- 
erfordernis 
+ Zuschlag Versiegelung 
x Korrekturfaktor Freiraum-
beeinträchtigungsgrad 

 

 

Flächen-
äquivalent für 
Kompensation 

Intensivgrünland 
auf Mineralstandort  
Nr.-Biotoptyp M-V: 9.3.3 

   484,0   1,5 (1,3+ 0,5) x 0,75    980,0 

     gesamt    980,0 

 
 
Erläuterung zum Kompensationsfaktor: 
Nach Festlegung der Wertstufe („Hinweise zur Eingriffsregelung“ Mecklenburg-
Vorpommern, Anlage 9: Biotoptypenkatalog Mecklenburg-Vorpommern mit Bewertung 
und Status) wurde nach Tabelle 2 („Hinweise zur Eingriffsregelung“ Mecklenburg-
Vorpommern, Anlage 10: Methodische Hilfen zur Ermittlung des 
Kompensationsbedarfes) das Kompensationserfordernis bestimmt. Da es sich um 
Vollversiegelungen handelt, erhöht sich das Kompensationserfordernis um die Zahl 
0,5. 
Nach den Tabellen 4 und 5 („Hinweise zur Eingriffsregelung“ Mecklenburg-
Vorpommern, Anlage 10: Methodische Hilfen zur Ermittlung des 
Kompensationsbedarfes) ist bei einem Abstand bis zu 50,0 m des Vorhabens zu 
Störquellen bzw. vorbelasteten Bereichen der Grad 1 zu wählen, aus dem sich der 
Korrektorfaktor 0,75 des Freiraumbeeinträchtigungsgrades ergibt. 
 
 
 
 
 
 
Tabelle 4: Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust 
 
 

Biotoptyp 
 

Flächen-
verbrauch 
in m² 

 

Wert- 
stufe 

 

Kompensations-
erfordernis 
 
x Korrekturfaktor Freiraum-
beeinträchtigungsgrad 

 

 

Flächen-
äquivalent für 
Kompensation 
in m² 

Intensivgrünland 
auf Mineralstandort  

   1451,0   1,5   1,3 x 0,75   2122,0 
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Nr.-Biotoptyp M-V: 9.3.3 

 gesamt   2122,0 

 
Erläuterung zum Kompensationsfaktor: 
Der Faktor Versiegelung entfällt, ansonsten siehe Tabelle 3. 
 
Berücksichtigungen von qualifizierten landschaftlichen Freiräumen, faunistischen 
Sonderfunktionen, abiotischen Sonderfunktionen sowie Sonderfunktionen des 
Landschaftsbildes entfallen, da für die Innenbereichssatzung Bereich „Marlower 
Straße“ der Gemeinde Semlow keine Besonderheiten zu erkennen sind. 
 
10.3 Zusammenstellung des Kompensationsbedarfes 
 
Der Kompensationsbedarf setzt sich aus den errechneten Summen der 
Biotopbeseitigung mit Flächenversiegelung (Totalverlust) und Biotopbeseitigung mit 
Funktionsverlust zusammen. 
 
Tabelle 5: Gesamtsumme 
 
 

Summe aus: 
 

Flächen-
äquivalent für 
Kompensation 
 

 Biotopbeseitigung mit Flächenversiegelung (Totalverlust)      980,0 
 Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust     2122,0 
 gesamt     3102,0 

 
10.4 Geplante Maßnahmen für die Kompensation 
 
Nach der Bestimmung des Kompensationserfordernisses aufgrund des betroffenen 
Biotoptyps ergibt sich nach Tabelle 5 ein Flächenäquivalent für die Kompensation von 
3.102,0 m². 
 
Für die Kompensation stehen im Plangebiet keine entsprechenden Flächen zur 
Verfügung. Die Kompensation soll über Ökopunkte ausgeglichen werden. 
Der Ausgleich des mit der Umsetzung der Planinhalte einhergehenden Kompensations-
bedarfs in Höhe von 3.102,0 m² KFÄ erfolgt durch Abbuchung vom Ökokonto 
„Renaturierung Polder 3 Bad Sülze“ mit der Reg. Nr. VR-011 

Die Kompensationsmaßnahme ist in der Satzung im Schriftteil festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle 6: Kompensationsmaßnahmen 
 
 

Kompensations-
maßnahmen 

 

  Flächen-  
Verbrauch 
   in m² 
 

 

  Wert- 
  stufe 

 

Kompen-
sations-
wertzahl 

 

Wirkungs  
- faktor 

 

  Flächen-                
äquivalent 
   in m² 

 Maßnahme VR-011       3.102,0 

Umfang der Kompensation - gesamt   3.102,0 
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Die Eingriffe in die vorhandenen Natur- und Landschaftspotentiale wurden anhand der 
Arbeitshilfe „Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern“ zur Ermittlung 
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung ermittelt, bewertet und 
im Schriftteil der Satzung als Kompensationsmaßnahme festgesetzt. 
Die Durchführung der Planung hat keine direkte Wirkung auf die Schutzgüter. Die 
Stadt Ribnitz-Damgarten ist für die Überwachung der Umweltbelange zuständig. 
Eine rechnerische Wiederherstellung der Grünbilanz wird mit der vorliegenden Planung 
erreicht. 
 
10.5 Artenschutzrechtliche Belange 
 
Das Plangebiet ist vollständig anthropogen, gänzlich unbebaut sowie ohne jede 
Gehölzstruktur.  
 
Da der Geltungsbereich der Planung derzeit laut des Kartenportals Umwelt 
Mecklenburg-Vorpommern des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie als 
Wohn- bzw. Mischgebiet (Siedlung) klassifiziert wird, (abrufbar unter 
https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php Naturschutz > 
Biotope > Biotope und Nutzungstypen (Flächen) [Zugriff am 18.03.2020]), wird von 
einem gesonderten Gutachten des Artenschutzes abgesehen. Stattdessen werden 
Bauzeitenregelungen, die dem Artenschutz dienen sollen in die Begründung bzw. die 
textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
 
Folgende Festsetzungen, die insbesondere Bauzeitenregelungen umfassen, werden 
getroffen, um mögliche Individuen zu schützen. 
 
• Die Grünfläche zwischen Verkehrsfläche und Grundstücksfläche bleibt mit ihrem 

Baumbestand erhalten. 

• Eine Gehölzfällung darf zum Schutz der Vogelbrut und vorkommenden 
Amphibien nicht im Zeitraum vom 15. Februar bis zum 30. September erfolgen. 
Eine Ausnahme vorstehender Bauzeitenbeschränkung ist nur nach vorheriger 
Zustimmung der zuständigen Fach- und Aufsichtsbehörde und erfolgter 
Begutachtung der Flächen und Gehölze durch einen anerkannten Fachgutachter 
und statthaft. Vor Fällung der Gehölze ist durch einen qualifizierten Fachkundigen 
zu prüfen, ob sich in diesem Fledermausquartiere befinden. Bei Nachweis von 
Fledermausquartieren ist das weitere Vorgehen mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abzustimmen.  

• Sämtliche Bauarbeiten müssen zum Schutz der tatsächlich oder potentiell in der 
Fläche brütenden Arten bzw. wandernder Amphibien außerhalb des Zeitraums vom 
15. Februar  bis 31. Juli erfolgen; Bauarbeiten während dieses Zeitraumes sind nur 
dann möglich, wenn das Plangebiet im besagten Zeitraum bis zum Baubeginn 
vegetationsfrei gehalten wird oder mit einer ausreichenden, d. h. abschreckenden 
Anzahl an Flatterbändern versehen wird. 

• Zur Vermeidung einer Tötung von Amphibien während der Winterruhe und 
während der Hauptzeiten der Amphibienwanderungen hat im September/Oktober 
eine Mahd der Fläche mit Abtransport des Mahdgutes zu erfolgen. Die dann 
kurzrasige Struktur ist als Winterhabitat ungeeignet. Um den mit der geplanten 
Überbauung von Teilflächen verbundenen Verlust an Verstecken im Sinne des §44 
(1) Nr. 3 auszugleichen, sind insgesamt drei ca. 2 x 3 m große Gehölz- und 
Lesesteinhaufen im Umfeld anzulegen und dauerhaft zu sichern. Eine Pflege (Mahd, 
Rückschnitt von Gehölzaufwuchs) ist sicherzustellen. Die Ausführungsplanung ist 
mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen und die Umsetzung hat sofort 
und vor der Baufeldfreimachung zu erfolgen, um die kontinuierliche ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang sicherzustellen.“ 
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11. Immissionen 
 
Die Erstellung einer Schallimmissionsprognose wird in Abstimmung mit der 
Immissionsschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen nicht in Betracht 
gezogen, da Schallimmissionsherde nicht erkennbar sind. 
 
Der Geltungsbereich der Satzung liegt in einem als „Dorfgebiet“ klassifizierten Bereich. 
Von den angrenzenden Flächen können auch bei einer ordnungsgemäß betriebenen 
Landwirtschaft zeitweilig Lärm- und Geruchsemissionen ausgehen, insbesondere auch 
von den südlich des Plangebiets gelegenen Geruchsquellen in Form der 
Schweinezucht- und Mastanlage Ferkelproduktion Blöcker, einer Biogasanlage sowie 
einer Kläranlage. Gem. einem Immissionsgutachten aus dem Jahr 2013 (Gutachten 
12.273 M-A, IB Prof. Dr. Oldenburg, Faulenrost) können im Geltungsbereich der 
Satzung Geruchshäufigkeiten von 11 bis max. 13 % der Jahresstunden auftreten Die 
zulässigen Grenzwerte liegen für Dorfgebiete bei 15 %. Insofern werden die 
gesetzlichen Regelungen eingehalten.  
 
In einer Entfernung von ca. 530 m zum Standort befindet sich eine Anlage zum Be- 
und Entladen von Schüttgütern (Körnerfrüchten). Da der Mindestabstand gemäß 
Abstandserlass von 500 m zur künftigen Bebauung eingehalten wird, kann davon 
ausgegangen werden, dass Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht 
entstehen. 
 
 
12. Bodendenkmale und Bodenfunde 
 
Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand sind im Gebiet keine Bodendenkmale 
bekannt. Sollten während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen 
entdeckt werden, sind gemäß § 11  DSchG M-V die zuständige untere  
Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum 
Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für 
Bodendenkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind 
hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige 
Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage 
nach Zugang der Anzeige.  
 
 
13. Feuerlöscheinrichtungen 
 
Die Belange des Brandschutzes sind im Rahmen der Hochbauplanung zu beachten. 
Gemäß Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Vereins des Gas -und Wasserfaches e.V. soll 
Löschwasser für eine Löschzeit von zwei Stunden im Löschbereich zur Verfügung 
stehen. Eine Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehr und der Brandschutzdienststelle 
des Landkreises V-R ist grundsätzlich erforderlich. Eine Bereitstellungspflicht von 
Löschwasser seitens der Wasser- und Abwasser GmbH „Boddenland“ besteht nicht. Die 
Löschwasserversorgung kann nur im Rahmen der Kapazität des vorhandenen 
Trinkwassers erfolgen. 
Gemäß § 2 Abs.1 (Ziffer 4) des Gesetzes über den Brandschutz und die technischen 
Hilfeleistungen durch die Feuerwehr für Mecklenburg/ Vorpommern vom 31. Dezember 
2015, in der derzeit geltenden Fassung, ist die Gemeinde verpflichtet, die 
Löschwasserversorgung als Grundsatz in ihrem Gebiet sicherzustellen. 
Innerhalb des vorgeschriebenen Einzugsbereiches befindet sich nordöstlich des 
Standorts im östlichen Kurvenbereich der Marlower Straße ein Hydrant, der die 
Bereitstellung der erforderlichen Löschwassermenge sichern kann. 
 
 
14.  Altlasten 
 
Altlastverdächtige Flächen sind im Plangebiet nicht bekannt. 
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15. Kosten 
  
Die Kosten des Planverfahrens trägt der Antragsteller. Zwischen Antragsteller und dem 
Amt Ribnitz-Damgarten ist ein städtebaulicher Vertrag zu schließen.  
 
 
 
 
       
 Bürgermeisterin                                             Semlow,     30.09.2019   
                                             geändert:   20.05.2020 
 Andrea Eichler  
 
 
 
 



Gemeinde Semlow 20. Mai 2020
Die Bürgermeisterin

Beschlussvorlage

(Abwägungsprotokoll)

zur Sitzung der Gemeindevertretung am 10.06.2020

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der Gemeinde Semlow für den Bereich

„Marlower Straße"

hier: Satzungsbeschluss

bisherige Beschlussfassungen:

• Aufstellungsbeschluss (Anlage l)

• Entwurf- und Auslegungsbeschluss (Anlage 3)

Die Einleitung des Planverfahrens erfolgte durch den Aufstellungsbeschluss der Gemeinde

Semlow am 20.06.2019 (Anlage l), der dann in ortsüblicher Weise durch Veröffentlichungen

im Amtlichen Mittelungsblatt der Gemeinden Ahrenshagen-Daskow, Schlemmin und Semlow

am 15.07.2019 (Anlage 2) gemäß § 2 Abs. l Satz 2 BauGB bekannt gemacht wurde.

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 11.12.2019 (Anlage 3) den Entwurf zur

Aufstellung einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der Gemeinde Semlow für

den Bereich „Marlower Straße" mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB des Planentwurfs einschließlich Begründung
erfolgte in der Zeit vom 28.01.2020 bis zum 04.03.2020 (Anlage 4/2), wobei hierauf durch die
Veröffentlichung im Amtlichen Mittelungsblatt der Gemeinden Ahrenshagen-Daskow,

Schlemmin und Semlow am 15.01.2020 (Anlage 4/1) hingewiesen worden ist. Zusätzlich

erfolgte die Veröffentlichung gemäß § 4a Abs. 4 BauGB www.b-plan-services.de/b-

server/karte. Es wurden keine Stellungnahmen vorgetragen.

Mit Schreiben vom 15.01.2020 wurden 24 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB angeschrieben (Anlage 5) und um Abgabe einer Stellungnahme
gebeten. Als Stellungnahmetermin wurde die Frist von einem Monat vorgegeben. Ebenfalls mit

Schreiben vom 17.01.2020 wurden fünf Nachbargemeinden zur gemeindenachbarlichen

Abstimmung nach § 2 Abs. 2 BauGB beteiligt (Anlage 6).

19 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gaben ihre Stellungnahme ab. 8

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange stimmten der Planung ohne Vertrag von

Anregungen und Bedenken zu; l l Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gaben

eine Stellungnahme unter Mittelung von Anregungen oder Bedenken ab.
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Drei Nachbargemeinden gaben eine Stellungnahme ab. Anregungen und Bedenken wurden

nicht vorgetragen.

Der Planentwurf wurde überarbeitet.

Die vorgetragenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange

sowie der Nachbargemeinden hat die Gemeindevertretung geprüft. Nach Erörterung, Beratung

und Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander -

stimmt die Gemeindevertretung Semlow den nachfolgenden Behandlungsvorschlägen zu:

Nr.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Träger öffentlicher Belange

50 Hertz Transmission

GmbH
Bergamt Stralsund

Betrieb für Bau und

Liegenschaften M-V

Bundesamt für Infrastruktur,

Umweltschutz und

Dienstleitungen der
Bundeswehi-

Bundesanstalt für

Immobilienaufgaben

Deutsche Telekom GmbH

e.dis Netz GmbH

GDMcom mbH
Handwerkskammer

Ostmecklenburg-

Vorpommem

HanseGas GmbH

IHK Rostock
LA für Gesundheit und
Soziales

LA für Innere Verwaltung

LA für Kultur und
Denkmalpflege
LA für Umwelt, Naturschutz

und Geologie (LUNG)
Landesforstamt

Forstamt Schuenhagen

Landkreis Vorpommern-

Rügen
Polizeiinspektion Stralsund

Staatl. Amt für

Landwirtschaft und Umwelt
Vorpommern

Stralsund

Abteilung Naturschutz,

Wasser und Boden

Anregungen und
Bedenken

siehe Anlage 7

siehe Anlage 8

siehe Anlage 9

siehe Anlage 10

siehe Anlage 11

siehe Anlage 12
siehe Anlage 13
siehe Anlage 14
siehe Anlage 15

siehe Anlage 16
siehe Anlage 17
siehe Anlage 18

siehe Anlage 19
siehe Anlage 20

siehe Anlage 21

siehe Anlage 22

siehe Anlage 23

siehe Anlage 24
siehe Anlage 25

Beschluss SV

Behandlungsvorschlag

entfällt

entfällt
siehe Anlage 9

entfällt

n. geantwortet

siehe Anlage 12
n. geantwortet

siehe Anlage 14
entfällt

siehe Anlage 16
entfällt
siehe Anlage 18

siehe Anlage 19
n. geantwortet

siehe Anlage 21

entfällt

siehe Anlage 23

siehe Anlage 24
siehe Anlage 25
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Staatl. Amt für

Landwirtschaft und Umwelt

Vorpommern

Stralsund

Abteilung Naturschutz,

Wasser und Boden

Stadtwerke Ribnitz-

Damgarten

Straßenbauamt Stralsund

Vodafone Kabel Deutschland
GmbH
Wasser und Abwasser
„Boddenland" GmbH

Wasser- und Bodenverband

„Trebel"

siehe Anlage 26

siehe Anlage 27

siehe Anlage 28
siehe Anlage 29

siehe Anlage 30

siehe Anlage 31

entfällt

n. geantwortet

siehe Anlage 28
entfällt

entfällt

entfällt

Nachbargemeinden

26.

27.

28.

29.

30.

Amt Ribnitz-Damgarten

Gemeinde Ahrenshagen-
Daskow

Amt Ribnitz-Damgarten

Gemeinde Schlemmin

Amt Franzburg-Richtenberg

Gemeinde Weitenhagen

Amt Recknitz-Trebeltal

Gemeinde Eixen

Stadt Marlow

siehe Anlage 32

siehe Anlage 33

siehe Anlage 34

siehe Anlage 35

siehe Anlage 36

entfällt

n. geantwortet

n. geantwortet

entfällt

entfällt

Die Beschlussvorlagen nach den Anlagen 7 bis 36 sowie die sich daraus ergebenden Vorgaben

sind in den Planentwurf mit Stand vom 20. Mai 2020 und in die Begründung der Satzung mit

Stand vom 20. Mai 2020 (Anlage 37) eingearbeitet worden.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden und die

Öffentlichkeit, welche laut Anlagen Anregungen und Bedenken vorgetragen haben, sind gemäß

§ 3 Abs. 2 BauGB über die erfolgte Abwägung in Kenntnis zu setzen.

Es wird gebeten, im Sinne der Beschlussvorlage zu entscheiden.
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Beschlussvorschlag

• die Gemeindevertretung beschließt:

zur Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der Gemeinde Semlow für den

Bereich „Marlower Straße"

l. Die während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfes der

Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der Gemeinde Semlow für den Bereich

"Marlower Straße", durch die Öffentlichkeit vorgebrachten Stellungnahmen sowie die

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und

Nachbargemeinden hat die Gemeindevertretung laut den in der Beschlussvorlage vom 20.

Mai 2020 niedergelegten Behandlungsvorschlägen geprüft (Abwägungsprotokoll). Die
Bürgermeisterin wird beauftragt, die Öffentlichkeit sowie die Behörden und die sonstigen

Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden, welche Anregungen und Bedenken

vorgetragen haben, von diesem Ergebnis unter Angabe von Gründen in Kenntnis zu

setzen.

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 86 der Landesbauordnung

Meck-lenburg-Vorpommern (LBauO M-V) beschließt die Gemeindevertretung die

Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der Gemeinde Semlow für den Bereich

"M^arlower Straße", bestehend aus dem Planteil (Planzeichnung - Teil A) und dem Textteil

(textliche und gestalterische Festsetzungen - Teil B) mit Stand vom 20. Mai 2020 als

Satzung.

3. Die Begründung mit Stand vom 20. Mai 2020 wird gebilligt.

4. Die Bürgermeisterin wird beauftragt, den Beschluss über die Satzung gem. § 34 Abs. 4

Satz l Nr. 3 BauGB der Gemeinde Semlow für den Bereich "Marlower Straße" ortsüblich

bekannt zu machen; dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der

Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

5. Mit der Bekanntmachung tritt die Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich "Marlower Straße" in Kraft.

Eichler

Bürgermeisterin Anlagen 1-36



Remcindcvertretuns Semlow 24. Juni 2019

Beglaubigter Auszug

aus dem Prololwll äer 2. öffdiiUchen/mchntffenüschcn Sitzung äer (SemeindevertreMn^ Semlow

mm 20.06.2019

Rrschluss-Hr. Se/KWBA-lWlSf AufsSeHmigsheschluss über die Salwig snn-S SJI •*l's. 4 Sah
/ Nr, 3 BauGB der Gememde Semiuwjur den Bereich
'Mariower Straße "

AufstcUtmssbeschlusij über die Siiteimg gem. § 34 Abs. 4 Sat2 l Nr. 3 BauGB der Gemeinde
Scmlow für den Bereich „Marlower Straßek<

Die GcTCcmcicvertrcUmK Scmlow beschließt:

Für das H-ucstück 46/6 tlw. der Flur I Geroarkung Scmlow wird eine Saüung gern. § 34 Abs. 4 Satz 1
\r. 3 UauGB aufgestellt.

Das PIangcbict wird begrenzt;
* im Norden durch das Grundstück „Mtu-lowcr Straße 4"
• im Osten durcli die Marlowcr Straße
• im Süden durch landwirtschaftlich genutzte Gebäude
* im Westen durch Grünflächcn sowie Im Weiteren durch die riiclcwänigcn üruads t ücks grenzen der

Bebauung „Parksiraße I. 3,5 und 7"

hs werden füigcnde PIanzielö angestrebt:
• bauliche Abmndung und Nnchverdichtunff der ürtsrandlnge
• Bcbauimg für eine Wohnmitzung unter Berücksichtigung einer geordneten und n&cliliattigea

städtebaulichen und gcstalterischea Entwicklung

Der Beschluss ist onsüblich bekannt m machen (§ 2 Abs. l Satz 2 BauCiB).

Planvorhaben:

Anlage l

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Ahsümmun werfehnis:

Anzahl derMitglicdci-^|_9^
davon anwesend: Näin-Stimmcn | 01 Stimme nthaltunffcn: 0

Bern cA un f-r:

D\s Richiigkcit des Auszuges und der Ansaben über Bcschlussllhigkeh und Abstiinmung werden
beglaubigt. Gleich?eitiß wird bciicheimgf, dass zur Sitmng unter Miitsilung der Tagcsordnuna
rechtzeitig und ordmmgs^cmäß cingchdcn worden vw. Die Gemeindevenrctung war beschluss fähig.

Im Auftrag

/iö-'^



Amtliches Mitteilungsblatt
der Semeinden Ahrenshagen-Daskow, Schlemmin und Semlow

Amtliche Mitt'&ilurqen und InforroQ+ionen der Gemeindep Ahrenshaqen-Daskow. Schlemmin und Scmloiv

Hfcrauscpbo- Semaindon AhT-whnaci.DRRkotV. Sch'enmiin Lrd SBOÜCW f.bw üas Ami Rtofttü-Damssrtnn. Am Markt 1, 18311 Ribrttz-

DanaBrtcn. VcrantworUch für den cTtiIchon TcU; DI» BDrEemiefs»r- Rtdaktton: Bargfftaüm Ahrarahaowi. Todnnhäaw Str. 2. 163:0
/•ihrenshaoen-Dastov K 033225510-0, E-^KahrDrsfaaoeniSliIbnllz-dn^oarteFi.ctc.Dan^mtllc.hBllilittoIluftgabtBttdefGftrrAlntenAhrenshagert-
Daskcw, Scn]»inmin.undScf'ikKV"eric('c:nlnic(;a'Jlcn.EslI<j3ti(nGfcsert)-3ioAhnmihitgQn.Toriaih8BerStTaflo2.1832D Ahrenshagon-Dasluh*/,
cuaundfww aterdtttStBdtRibn.'ü.DatngartBti./y^MarHll. 18311 Rjbita-Domflartcn, bezofjBn wsrdön, Drucfc StodtäruckefB!, Pragtir Slraßo 10.
1831- Wtmta-DafDgurten

Jahrgang 15 15. Juli 2019 Nummer 7

Mittagspause beim Angeltagför die Kinder
am 15.06.2019

^niSS&at

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 15.

Die nächste Ausgabe des
,Amtlichen IVHtteilungsblattes der Gemeinden Ahrenshagen-Daskow,

Schlemmin und SemloW
erscheint am

Donnerstag, 15. August 2019
Redaktionsschluss: 30. Juli 2019

Anlage 2
Nummer 7/2019 Jg.15 Amtliches Mitteilungsblatl der Gemeinden

Ahrenshagen-Daskow, Schlemmin und Scmlov/
Seile 9

Bekanntmachuna der Gemeinde Semlow

Aufstellungsbeschluss aber die Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der
Gemeinde Scmlow für den Bereich „Marlower StraCe"

D;c GemciRtkvcrtretimg der Gemeinde Scmlaw hat iti ÜffcntHcher SU/un&üm 20. Juni 2019 beschlossen, für
das Flurstück W6 tlw. der Flur I Gemarkung Scmlow eme Satzung, yem. § t4 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB
aufaii.'stclten.

Das-Piaßgebiet w;nl bügrcnn;

im Norden durch das Grunds^lck „Marlowcr Straße 4l-
im Osten durch die Märlower Striißc

im Süden durch lundwiTtscliafÜich genutäc Gebäude
:m Westen durch GrünfÜchcn sowie im Weiteren durch die. rüclcwürtigen Gruadstücksgrc^ycn der
Bcbauimg .PartecaSc I. 3.5 und 7"

F-s wcruca fülgyuclc Ptfjmetc aiigcstroht:

• bauliche Abnmdung und Nachvcrdichtung der Ortsrandlagc
Bcbauung für eine Wohnnutzung uater Berücksichrigunß einer ßeordnctcn und nnchhaltigen städlcbautichcn

. und gcstaltcrischcn Entwicklung

Ücr Bcschluss ist ortsüblich bekann*. 211 machen (§ 2 Abs. l Satz 2 BauGli),

Scmtow.15.Juli 2019
Andrea Eichlcr, Bürgcnneisterin

/^<?</.%f
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Gemeindevertretnns Semlow 17. Dc7ei'nbCT2C)19

Beglaubigter Auszug

ans dem ProiokoH der 6. (tffentUchcii/tüchiöffwÜichen Silwfa der Gcmeindevertrefung Semlow
vom 11.12.H119

ISwfhluss-Nr. Sc/B V/SA.-19/154/OJ Entwurfs- vmd Ansle^nngsbeschluss über dU Sstwn^ ^em. §
S4 Abs. 4 Sac l ?. i EauCiK da Gemeinäc Semlowfiir den
Bereich "Marlower Straße"

Entwurfs- und Auslegungsbcscüiusii über die Sarzang gern. § 34 Abs. 4 Satz T Nr. 3 ßauGB der
Gemeinde Scmlow l'ür den Bereicti ^IVIarlower Straße"

Die Oemcindevertretung iSemlow bcächlicßt:

1. Die Erstwurf'simteri.'igeB der Satzung gem. § 34 Abs. '} Siitz l Nr. 3 BauGD der Gemeisdc Scmlow
fiir den Bereich „Mariower Straße" wcrdcü m der vorliegenden F;tiu>ung mjt Stand vom 30.
September 2019 gebilligt und als Rnrwiirf beschlossen.

2. Per Pfancntwurfund die Begriniciung smd nach § 3 Abs. 2 Bsuüß öfi'enUicli auszulegen.

3, Den Rehärdcn und den sonstigen Trägern öffentlicher Bdangc ist nacii § 4 Abs. 2 BauGB
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, gleichfalls sind sie von der parailcl durchxufuhrcndeu
Auslegung des Saizungscnnvurfcs zu bennchricbtigcn.

Planvorhaben:

Anlage 3

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

4. Der Besclüuss ist urtsüblich bckaDnr zu m&chen.

Abstimmunwerwhmt:

Anzahl des Mitplicdcr: l 9
Fdavonimwescod: 9 l Ja-Siimmen:

Bemerkuag:

Die Richtigkeit des Abzuges und der Angaben über Bcschluiisfäliigkeit und Absiunmung wcrdea
beglaubigt. Gleichy-eitig wird b&scheinig^ dass zur Sitziiüß ucter Mitteilung tier Tagesordnung
rechtzeitig und ordrtuugsgemSÖ cingcladcn worden war. Die Cicmemdcvcnrcmng war bcschlussßiüg.

Tm Auftrag

(Unler&hrift)



Amtliches Mitteilungsblatt
der Gemeinden Ahrenshagen-Daskow, Schlemmin und Semlow

Am+!ichc/Ai++eilunqen und Informationen der öemefnde.n Ahr-enithßqen-Daskow. Schlemmm und5emlow

HerauEsatwr: Gemeindsn AhmitttBgen-DaBkQtv. SchteTnln und Scmlow Dbcr [las Amt RIbn^-DamsartGn. An WsM 1, 18311 RJb.llt;-
üamgarfcn." Veranhroiaich für dcn'amUteficn Teil: Dia 9Drgwn"Alri»r. Raä.Lküon: BüigOTbßroi Atircnibaaen Todcnrägor SU. 2 1E32C
Ahronshagan-Dastow » OM225 510-0, E-^ait: ahr6r.thasen@ht;nitz-damg3rtcn.dß. Dar. .Amtiyie Mlttcilunosülate chyGftfflotndw Atirenähanftn.
Dfukcw. ScNem'nip und SnRilow" tiftchrin'. monaUich. Es lieat im Bnrgttftmro Ahn.riBhngcn. i'odcmaccr SffaSo 2, 1N23 An'irnsnnoen-Daskow.
aua we kann üticr äiä StMt Rlbnlt-Damgarton, Am Motkt 1. 18311 R'bnlu-OatnoartBn, twxsgw wcidon. Druck; Staötdnxkord, Pragor3tra(lu la,

183)1 KlDnnz-Damoartnn

Nummer 1/2020

Jahrgang 16 15. Januar 2020 Nummer 1

Als besondere Oberraschung bei der

Weihnachtsfeierfür die Senioren
der Gemeinde Sdilemmin

traten die ftiof singenden WeihnachtKengel auf und luden zum Mitsingen ein.

^

Amtlichss Mlteilungsblatt der Gemeinden
Ahrenshagen-Daskow, Schtemmin und Somtow

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 22.

Bekanntmachung der. Gemeinde Semlow zu der Satzung gern. § 34 Abs. 4 Satz
l Nr. 3 BanGB der Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower Straße"
hier: öffemlkhe Avskpms des Entwurfes nach § H Abs. 6 i. V.m. S 13 Abs. 2 Satz l Nr. 2 und § l

Ats. 2SmiGB

Der von der Getncindcvcrtrctung Scnilow in der Sitzung vom 1 I. Dezember 2019 gebilligte und zur Auslegung
bestimmte Entwurf der Satzung gern'. § 34 Abs. 4 Satz ] Nr. 3 BauGB der Gemeinde Semlow für den Bereich
„Marlowcr Straße", bcycnzt

im Norden durch dos Grundstück „Marlowcr Straße 4*'
im Osten durch die Marlowcr Straße

« Im Süden durch tandwirtschaftJich genutzte Gebäude
• im Westen durch GrünfLtchen sowie im Weiteren durch die rückwärtigen Grundstücksßreiucn der Bcbauung

„Parteitraße 1.3, 5 md 7"

und der Entwurf der Bägrünäung duxu iiegen vom 28. Januar 2020 bis zum 4. März 2020 im Amt Ribnitz-Damgancn
in 18311 Ribnitz-Damgarten. Am Markt I, Eingangshallc, zu folgenden Zeiten zujcdennflnns Binsicht öfTcntlich aus:

Montag, Dienstag, Mittwoch
Donnerstag
Freitag

07:00- ]2:00 und 13:00 - 16:00 Uhr
07:00- 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
07:00 - 12:00 Uhr

Innerhalb der o. g. Austcgungsfrüt liegen die PIanuntcrlflgcn m einer weiteren Ausfcrtjgung Im ßürgcrbOro des
Amtes Ribnitz-Damgartän in Ahrenshage'n, Todcnhägcr Straße 2, Zmuncr l w-Shrcnd der Üicnststunden: Mo.: 13:00
- ]6:00 Uhr, Di.' 09-00 - 12:00 und 13:00 - 16-08 Uhr. Do.: 09:00 - 12:00 und 13.-CO . 18:00 Uhr und Fr.: 09:00 -

12:00 Uhr zur Information aus. Bei R.ückfragcn wenden Sie sich btttc an das Amt für Bau, Wirtschaft und
Liegcnschaften, SO Planen und Bauen (Amtsvcnvaltung Ribnit/-I5amganen, 183 f l Ribnil/.-Damganen, Am Markt l,
Zimmer 207).

Wahrend dieser Auslegungsfrist können von jedcntiann Stctlungnaiunen zu dem PIancntwuTf tuid dem Entwurf der

Begründung schrilllich ubyegeben oder wahrend der Dtcnst^eit zur Niedcrschrift vorgetragen werden. Nicht
•ß-istgerecht abgegebene Stcllunenahmen können bei der Beschlussfassung tlber die Satzung unbcrflcksichtigl bleiben.
Ücr Öffentlichkeit wird in den genannten Zeiten im Amt für Bau, Wirtschaft und Licgcnschaflcn, SG Plänen und
Bauen, Gelegenheit zur Untcrriclitung über die allgemeinen Zietc und. Zweck sowie die wesentlichen Auswirkungen
der Planung gegeben.

Hinn-cn mr Bcnitrtdluiie von Informationen Im InUrntl

Die Veroffentlichimg im Internet nfolgt gemlB § la Abs, 4 BauüB. Die Unlcrlagui sind einselibar BUCT;
www^plHn-scrviccs.dc/b-scrvcF/kaTtc

Seinlow. 15. Januar 2020

Andrea Eichler, Bürgermcistcrm

Die nächste Ausgabe des
„Amtlichen Wlitteilungsblattes der Gemeinden Ahrenshagen-Daskow,

Schlemmin und Semlow'
erscheint am

Samstag, 15. Februar 2020
Redaktionsschluss: 30. Januar 2020



Planvorhaben:

Nummer 1/2020 Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinden
Ähren shagen-Daskow, Schlfimmin und Semlow
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Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"



Öffentliche A us l eg u n g
Ma

x
Vorhaben: Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der Gemeinde Semlow

für den Bereich „Marlower Straße"

hier: öffentliche Auslegung des Entwurfes nach § 34 Abs. 6 i. V. m. § 13
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB

Auslegungszeit: 28.01.2020 - 04.03.2020

Abgenommen: 05.03.2020

Ribnitz-Damgarten, 29.04.2020
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Ahclrea^i%ep%|i\
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Am Rifanit=-Diimgcr:cn • PsMtfzcft 1132 - 1S3Q2 RIbnltz-D.ifnganeri

r'
AMT
RIBNITZ-DAMGARTEN

AMTSAN GEHÖRIG E GEMEINDEN
Slirit RibniG-OaTigjrtcn ^ gachüfufuhiende Cfrr
Ahrenshagen-Daskow | Schleirntln l Sümlo^v

OER.-.MTS'.'OHSTEtlEh

Baartialter O.Kell

E-Mait a.kull@tlbntt2 damgarton,da
Unser Zeichen Kc

Tele;on +<g3821/8934-S15

FAX ^93821/8&34-li19

Dnlum

PIanvorhaben:

Anlage 5

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Mtlhvoch. 15. Jnnuaf2020

Satzung gem. § 34 Abs. 4 Säue l Nr. 3 BauGB der Gemeinde Scmlow für den Bereich "Marlowcr
Sfraßc"

hivr: Beteslignng dw Rühöräw und sonstigen Träger öjfenfHcher Belwge gem. § 4 (2) BauQB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemcindevertrctung Scmlow in der Sitmng am 11. Dezember 2019 den EnrwucT der Satzung
$em. § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der Gemeiude Semluw für dun Bcrcicli "Marlower Straße"

beschlossen.
Anliegend erhalten Sie die Planunterlagcn mit der Bitte, Ihre SteUungnahmc innerhalb cines Monats

abzugeben. Sie sollte Aufschluss geben Ober die beabsichtigte oder bereits eingebrachte Planung oder
sonstige Maßnahmen, die für diesen Bereich bcdculsam sind.

Die Auslegung zur Beteiligung der Öffenüichlceit wird in der 7:eit vom 28.01.2020 bis zum
04.03.2020 durchgefBhrt. Die Unterlagen sind gern. § 4a Abs. 4 BauGB auch im iDtcmct cinsehbar
unter: wn'vv.b-pJan-serv'ices.de/b-sen'er/'karte

[ch bitte Sie, auch wenn die von Ihnen wahramelimendm öffentlichen Belange nicht bcrffhrt werden.
sich aufjeden T^all bis zum o.g. Termin xu üußcm.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

SG~ Plänen und Bauen Anlagen

Rathaus | Ai;) MdU. l
-Telefcn +<9 3831 8Q340 ["elefK -H9 382189341 09
BürgwAöroAhreiuhagcn |7odenhäge' Straße 2
Telefon +493fl.;,2S 510-0 [ Telefax +49 3B3?5 51029
ribnlt»damg«rtmjd»|il3t)ü5tibn,t^amg,iftc"de
poi.tstcllc^flbnrc-diinpcaiCT.de-fflallA:

Gläubiger ID 3U5,220 C003 »3l 65
5ptirkBStitVorFOtTim»mlBANDE15150S05Q005300C0628| 31C NOIACE21 Gff.V
Douucha BankAGiaAN D^O 1.307 OCOO D254 6000 OU j BIG ÜEJ, Ü^RXfüt
PDmmcracheVolkibanküGIDAN ^313091054 OOÜ212390S j ß:CG?:ODi:FlHST
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Planvorhaben:

Amt fliün^-Oamüiiien-Poifscti 1132-18302 RiÜnit2.Da.ngArt<n

AMT
RIBNITZ-DAMGARTEN

AMTSANGEHORIGE GEMEINDFN
SBdtlHbTjB-Dinganenaliftc^ch.ifttfjhrcndeGenit-i/id"
Almi;,b3gc;r>-0ail<ow | Schtemmin | Swtcw

Bearbellw G.Kcll

E-Ma![ 8.hRi(®riUn:ü'-damsarten.äe

UnBBrZftchcn KD
Tdnftm +49 3821/883< 615

FAX ^P3S21/OOS4-Q19

Datum FfflHag, 17. Jcnuar2020

Satzung gern. § 34 Ab.s. 4 Säte l Nr. 3 BanGB der Gemeinde Scmlow für deo Bcrcicli "Marlower
Straße"

hier: gemeindenachbarUche Abstimmung genL § 2 (2) RmGB

Sehr eeelirte Damen und Herren.

die Gemcmdcvertrctmie Semlow in der Siizung am 11. Dezember 2019 den Entwurf der Satzimg
gern. § 34 Abs. 4 Satz I Nr. 3 BauGB der Gemeinde Semlow fBr den Bereich "Marlower Slraße"
bescliloKsen.

Anliegend erhalten Sie die PIanunterlagen mit der Bitte, Ihre Stellungnahme innerhalb emes Munats

abzugeben.

Die Auslegung zur Beteiligung der ölTenÜichkdt wird m der Zeil vom 28.01,2020 bis zum
04.03.2020 durchgefährt. Die Unterlagen sind gem. § 4a Abs. 4 BauGH auch im Internet cinsclibar
unter: ^vw\v,b-plaIl-ye^^•ices.dc^-sen'^^^^aJil.:

Ich bitte Sie. auch wenn die von Umen wahramchmendcn öffenüichen Belange nicht berBhn werden,
sich auf jeden Fall bis zum o.g. Termin zu äuücrrL

Anlage 6

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr.3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Mit fredndlichen Großen
^m Auftrage

-Ke.y"""
'lanen und Bauen

.1
Anlagen

Rathaus | Arn F/ürkt l
Telefcn4^53S;l 8S3401Itle'n+4938!l 8334 IC3
ßürgcrbüro Ahronshagnn | roctefihagsr Straße 2
Triton +^9 38225 S 10-31 T^fdx -^19 33225 51029
rihnltz-^tamflartwt.d» l stad'^rlbnlU-c^-noafien.dt*

rorT"<!);o?nbnic-dam33n<;n.üc---'- 1-rio

Gläubiger 1D SE'iS ZZZU UOOÜ LW1 66
Spiirk»»seV<>rpommarn[OAMCEl;i50')G'ire05330C062B | BIG NOLADE^l GWW
D«utiu:>»tR»nkAGHlAND=SOI307000!}035^«lCOQ3 [ BiC DEU~D;3fUüO(
Pomm«!rachcVolksbank<iGIBA^CE43 1309 1C5-1 000; 1M503 | EtCSENCDE-:H£T
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Amt Ribnitz-Damgarten
SG Planen und Bauen

Postfach 1132
18302 Ribnitz-Damgarten

:50hertz

fiOHßrtz Transmlsslcn Gm bH

Planvorhaben:

Anlage 7

Anlage:

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr.3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

2020.fl004n.01.TC

Antpmclipunnorfiii

Satzung der Gemeinde Sem low für den Bereich "Mariower Straße"

Sehr geehrter Herr Keil,

Ihr Schreiben haben Wr dankend «tialten.

Nach Prüfijng der Unterlagen teilen wir Ihnen mit,dass sich im Plangeblet derzeit
keine w\ der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspan-
nungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichten Verbindungen sowie Ver-
und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster 2&it geplant sind.

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die
Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH.

Freundliche Grüße

SOHertz Transmission GmbH

Kretschmer Froeb

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Ftw-Duchwhl

Owctiaiiafütirw
SiofnnKttpf«>n,V«»iti
Df.DlrkSwmmnn

Sylvu Borehodmo
Dr. Fnuik Oollctz

MnrooNu

Su oor Owdltcnull

Amligarlcht ChnrtottantiufQ

MR884446

BanKvcrbifdune

i3NPPa(toon,NLFFM
BLZ 512 100 00
KoT.to.Kf. 9223 7*10 15

l SAN:
oers sizi osoo aszj /-iia is
BIG: BNPA3EFF

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Behörde/TÖB/Gemeinde: 50 Hertz Transmission GmbH

Stellungnahme vom: 21.01.2020

Anregungen und Bedenken zum Planverfahren wurden nicht

vorgetragen.

12
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Bergamt Stralsund

_EM(«a.CT^jwZaB<iBSTAElIUERWALTUNG
Amt Rlbnltz-Damgarten
für die Gemeinde Semlow
Am Markt 1
18311 Ribnitz-Damgarten

RIBNITZ-DAMGARTEN

eins.: 0 7. Feb. 2020

w.i.

aoarb.: Herr Blictz

Fon; 03831 ,61 21'11
Fax: 03831 / 61 2-! 12
Mail; O.BRt'tTSgba.mv-rRQiomno.c!

v/ww.borgarpt-mv.de

L-i4' Reg.Nr. 0220.'20

Kt. 513/1307309.20

Planvorhaben:

Anlage 8

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Anlage:

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

STELLUNGNAHME DES BERGAMTES STRALSUND

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von Ihnen zur Stellungnahme eingereichte Maßnahme

Satzung der Gemeinde Semlow für den Bereich "Marlower Straße"

berührt keine bergbaullchen Belange nach Bundesberggesetz (BBergG) sowie keine
Belange nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Zuständigkeit des Bergamtes
Stralsund.

Für den Bereich der o. g. Maßnahme liegen zurzeit keine Bergbauberechtlgungen oder
Anträge auf Erteilung von Bergbauberechtigungen vor.

Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange werden keine Einwände
oder ergänzenden Anregungen vorgebracht.

Behörde/TÖB/Gemeinde: Bergamt Stralsund

Stellungnahme vom: 05.02.2020

Anregungen und Bedenken zum Planverfahren wurden nicht

vorgetragen.

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
Im Auftrag

^^
OlafBlletz

SiXll.im] St-aiffjnd
f-fsrt.affite-v.TH?
-BAaasinäMnö

ui*4ffr www-TOflhiMflC'^w'dft/ßCTt&?lflchute,
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STAD TVERWALTU NG
RIBNIT2-DAMQARTEN

Staatliches Bau- und
Liegenschaftsamt GreifswalcfEing.: \ 5. März 2020

7.. Baarb. an ^.......

Amt Ribnitz-Damgarten
Postfach 1132
18302 Ribnitz-Damgarten

Bearbeitet. v/in,Trau Stoldt
Tel.: *493'a3455987715

AZ: HGW-B1D2S-Sal2ung Sun-

low_Sep2019/LH11
isabel.stoldt@hgw.sbl-mv.de

Planvorhaben:

Anlage 9

Anlage:

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr.3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

J
Sreifswald, 12.03.2020

Satzung gem. 34 Abs. 4 Satz 1 Nr.3 BauGB der Gemeinde Scmtow für den Bereich „Hflar-
lower Straße"
Hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB
Ihr Schreiben (per Mail) vom 15.01.2020 mit Anlagen, Ihr Zeichan: Ke

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Sehr geehrte Damen und Herren,

die oben genannte Unterlage wurde im Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald
überprüft,
Nach deizeitigem Kenntnisstand befindet im Bereich Satzung gem. 34 Abs. 4 Satz 1 Nr.3
BauGB der Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower Straße" kein Grundbesitz des Landes
Mecklenburg-Vorpommem, so dass unsererseits hierzu weder Anregungen noch Bedenken vor-
zubringen sind.
Es ist Jedoch nicht auszuschließen, dass sich im Verfahrensgebiet forst- oder landwirtschaftliche
sowie für Naturschutzzwecke genutzte Landesflächen befinden.
Für eventuelle Hinweise und Anregungen zu diesen, nicht durch das Staatliche Bau- und Lie-
genschaflsamt Greifswald verwalteten Grundstücken, sind die jeweiligen Ressortverv/altungen
zuständig.
Ich gehe davon aus, dass bereits im Rahmen des Beteiligungsverfahrens eine Einbindung die-
ser Fach Verwaltungen erfolgt ist.

Auf eine weitere Beteiligung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Greifswald im Pla-
nungsverfahren wird verzichtet.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auf

Behörde/TOB/Gemeinde: Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V

Stellungnahme vom: 12.03.2020

Anregungen und Bedenken zum Planverfahren wurden nicht

vorgetragen.

Der Hinweis wurde beachtet. Weitere Ressortverwaltung wurden in das

Planverfahren eingebunden.

Stoldt
Sachbearbelterin Bauaufslcht

SlaatUct-nt Bau- und l ingenichaftiuunt
firoifswald
Am GoraQcrg. Hcma G
-'TflSBGroidv/nia

Bankvttfüitidung: LandesignlriHhiUBB M-V

Doulnchü BundEnSiank Flllnlo Roaioct;
IOAN- DE23 13DO 0000 001S 0015 O?
BIC:MARKDEF1130

Tghrfim: 03834 ü&0-0ir702
Tatolax- 03SM !;Sa47703
COstElBUoiShgw. n t)l-nw.d(!
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Arduwkt Günther

Von: -üuidu Knl- /BJtü)Wnl>utt-Auu):ntm il^
Ü.lum: l-'mufl. 7. l-cbtWT2Ü2t> 10:39

AD: <BTctnby>:fu.pui;nlh<.-t'f*a^nlinc.dc>
AnfBccn: ;002W_K.I-if.2a.*A)\ .Scttilou..[xir

Betreff: ^^^4;WO;AnlvIOrt.Sa^/ullL•^taücul^;m^lcäc^>Jo^k•fur(^^aüc[S^dl•M»t(

f."« treundlichcn ürA/-A'?<:n

GuUü Keil
SB I'Innca und Bauen

ücnulcimtadt Itibuiu-Damgartcn
GnchAaftifA%brcndc Gemeinde dn Amtes Rihniü-Dnmgarit
Amt FÄ'/.r Bnu. Winschalt und LicE'cnschaflcn
Am Markt l
Iit3t l RibniL<~Damgaicn

Tckfon.-^9382lS93'l-61;
Icluf^:+.iy3S21S93-1^I9
L'.Matl:y.k[:itJi;Titinil;^litm(;urtcn.dc

www jibtüU-ttainyBncn.Ju

LWVETya

• Ktt.ük- (tein.lü fl M Abi 4 -üt/. ) Nr. 3 n.mHn

PIanvorhaben: Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Anlage 10

Anlage: 10

jy^-
EERNSTEINSTADT

RIENITZ-DAMGARTEN

Vnu: DA*[rtc Hansen <d.hanscn'ü;nbiiitz-dameflrtcn.dc?-
.\ji: Guido Keil ^'g.kcjl^n'bnta-dflmgmen.de^
Gutndtl: 07.U2.2U.'» T.29
BctrefT: \VG Autwun: Satzung der Gctncindc Smildw FA^r den tktuich '•Marie

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Behörde/TÖB/Gemeinde: Bundesamt für Infrastruktur,

Umweltschutz und Dienstleitungen der

Bundeswehr

• StrnÄYc" gcmÄsAY Ä§ 34 Abi. -l Sutc l Nr. 3 BauGB

Mit freundlichen GrAxAycn aus der Bemstdnstadt
Stellungnahme vom: 06.02.2020

DAlrtr Hnnsen
SachgcbicBloitunc EOV/Orßanisution

&emsielnatadt Rlbolc-Damgartcn
GeichAcfufAXhrmde Gemeinde dei AmtM RIbnttc-Dame-irtcn
Haupt- und Porsonalamt
Am Markt l
18311 rtibnlti-Damcanen

Telefon: +49 38218934.1U
Telefax:+d9 3821 B9M-109
E-Mall: d.hanacn^rlbnto-dameam'n.de

www.r1bnltz-damgarten.de

A...

Anregungen und Bedenken zum Planverfahren wurden nicht

vorgetragen.

r-!i-KNyrt-:)NS~TADT
RIBN1TZ-DAMCARTEN

07.02.2020
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Von: StefanJelinck@bundeswehr.orc [maitto5tefanJelinek@buRdeswetir.orgl tm Auftrag von BAIUDBwlnfral3TOeB@uundKwchr.orc
Gncndct; OonfWTt3& 6, Fctonur 30!0 11:18 Uhr
An: nactlpflbnlti-damcarten.dc
Betreff: Antwort: Sacunc der Gwnelnde ScmkiwfAKr den Bereich "Marlower StraAYe" itemAnAVA^ 3< Abs4 Satt l M(. 3 UauC&

Schrgrohrtc Dämon und Homin,

ffw dor Bufxlcswchf zur Kowifrtts.

MiHrcundHchcn GrAv^cn
lmAuftT>g

Planvorhaben:

Anlage 10

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

'r^Etcnswi.tuwicni

EK.!hw'Jnlvtt.y,ttciM)taK!jnurfWt^co •H'ysltf'rwm (CQWi(mn»Amt)

Mfnu »mun tiHfftd* UinntoBUi tmiA'tUtO:

nactl VCS M n Grad. Ulrdfn.

-iuunAl-«i

- •wk>»0 SrtBlUStCfUlilaCTniadut Gutantm

xirauixnnifBtina mr yipunmn Mn^VNmmn

nkMm.hrmrA/.ck.

SWtnWmctl
nwnwuiwuwixkwf

:^C>Jio^<*t*c^~"W^."B|

! Tut «<» to}m saw
P«:-»(1(0}22B5S(WWU|

FfpRDuin'KU

»undnumträV.f Intniteuktu,

IDHnrtXtrtunonn

JTBundaurthr

hotwoctrA<i»i«xw

wnnunantim 1W

>.UIUBom

.<'p:^.lft^,!^l?Pri^-^h^^r7^^1'i>I^iJ?-^?^r^^

07.02.2020
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-y r
BUNDESWEHR

Amt Ribnitz-Oomganen
Am Markl 1
-8302Rlhnll7 (Postfach

Planvorhaben:

Anlage 10

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr.3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Nur per E.Mall stad?lnünit2-cl.im^3Tt(>n,np

r \> i ^

U323 bblx- 4h /H b.iltiRby/tncb^bunclHy/rtrT.orB ?03n-1?-0(

K-l-ü?-20

Anforderung einer Stellungnahme:

• Satzung de'- Gemeinde Scmlow für den Bereich 'Ma'lowor Straße"

SeteillgL'ng ai? Trrtga- Affnllir.hfr Belange gemäB § 3-1 Abs 4 Sst21 Nr.

thrSchrdben vom 2020-01 -15- Ihr Zeichen: Kc

Sehrgechne Damen und Hprrw,

durch die oben genannte und In den Unterlagftn när-cr bcschrleüene Planung werden Belsnqü der
Bundeswehr nichl berührl.

v/orbehaniich einer gteichblcibcndftn Sach- und Rechtslage beslohun zu dor Planung fitere; dftr
Sunßeswehr als Träger äffenllicher ßelangü kc:nc Dnwändc.

Eine weitere Beteiligunq ces Bundesamt für InfrasTaiktur, UmweltSLttulz und DJenstlelstungßn üw
Runrimwehr Ist rieht weiter nctwcndig.

BUNDESAMT FÜR
INFRASTRUK-UR.
UMWELTSCMUI^UND
DILNSrU)STUNCE\ ÜEK
BUNOESWEHR

\f[\{ freund Hdien Grüßen
l m Auf trau

0/r^w Schrftthen wurde eiektronSscn e/'sfcW wwS w/ ohne UntcrscfviH güWg,

REFERAT tKFRA l 3

rontntfißngrüBcn 200
53123 Bonn
PosWK-h 3"? 63
53019 Bonn

Tc!..49(0);;Ht;SD44573
fax <.^ (01 329 r>^R9-h7<s;i

WWW.BUMnESWEHR.DE;
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Planvorhaben: Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Anlage 11

Anlage: 11

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Behörde/TÖB/Gemeinde: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Mit Schreiben vom 15.01.2020 wurde die Bundesanstalt für

Immobilienaufgaben um Stellungnahme als Behörde oder sonstiger

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB gebeten. Bis zum

20.05.2020 lag der Gemeinde kein Antwortschreiben vor.

18
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DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH
OO'iSDrosdun

Amt Ribnitz-Damgarten

PF 1132

18302Ribnilz43amgarten

ERLEBEN, WAS VERBINDET.
Planvorhaben:

Anlage 12

Anlage:

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

12

RB™»a» i5.oi.2020

MCTiEcmmiE« pT| 23, Helga Schwandt, 68-2020 (bitte stets angeben)

TEiEFnnwuME» +49 30 835379533, E-Mail-Adressa: Helga.Schwandt@lel6kom.de

"""" 18.02.2020

«mnn gal2ung für den Bereich .Marlower Stralie" Gemeinde Semlow

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Telekom Dculschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Diaulsche Telakom Technik GmbH beauftragt und
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wcgesicherung wahrzunohmen sowie alle Planverfahren Dritter

entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben,

Zu dsr o, g. Planung nehmen wir wie folg! Stellung.

Gegen Ihre geplante Baumaßnahme gibt es prinzipiell keine Einwände.

Wirweisen jedoch auf folgendes hin:

In Ihrem Planungsbereich befinden sich eriuerlegte hochwertige Telekommunikationslinien derTelekom.'wie

aus dem beigefügten Lageplan zu entnehmen ist.

Unsere Leitungen sind in der Regel mit einer Uberdeckung von ca. 60 cm verlegt.

Eine abweichende Tiefenlage ist wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge nachträglicher Veränderung
der Deckung durch Stralienumbauten u. dgl. und aus anderen Gründen möglich.

In Kreuzungspunkten mit einer Telekommunikalionslinie ist die genaue Tiefcnlage durch Querschlag zu

ermitteln,

Ein Uberbauen der Anlagen und Maßnahmen, die zu einer Verringerung der Oberdeckuna führen, iinri nicht
gesianet. Es ist die Origlnalöberdeckung von 0,60 Meterwiederhcrajslellen. Die Trassenbändersind 0,30

Meter über die Anlagen neu zu verlegen. Bei Freilegung der Tcfckommunikationslinien während der

Baumaßnahme sind diese durch geeignete Maßnahmen zu schützen und zu sichern.

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH
Ha^)sansc^mfl;Tod>n^kN^')d<nla=•;ltnoOn.n^[r^!nüfS^r,7fl.0^4^5R.-l(lf;^>Qul [ BotuchGTadfus.wBantiarStr,??. l&WSirnlamd
Po'Mnsctirill: 01050 Drasdun
Tolatoni Tuiufo" ••t3 351 'IM-0, (iHBIIHrt WWW.tOIUKOfn.OÖ

K'onloc Pcstbank Saafbfüdten (BLZ S90 100 06]. Klo.-Nr. 248 5BG 68, IBAN: DE1759 0)00 G6DO 2<85 86Gß. SWIH-OKl- PflWKOEFRiPÜ
Aufiicniaiac Di. Thomns Knoll (Vofslizcndor) | Gasctiaftslührung: Df, Bruno tacoblcuMbom (Vofsiüüncfor). Atbnrt Mnlhfln, Klaus Pornn
HanthHsiiigisiorAmlagenchlBonnHRB 14190. SrlzdcfGcMllsclT.in Bonn l U6tklHr.nröl<l&)52G2

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Behörde/TÖB/Gemeinde: Deutsche Telekom GmbH

Stellungnahme vom: 18.02.2020

Bedenken zum PIanverfahren wurden nicht vorgetragen.

Die gegebenen Hinweise über das Vorhandensein von

Telekommunikationslinien der Telekom im Planungsbereich und eine

separate Antragstellung bei Herstellung einer Anbindung an das

Telekommunikationsnetz werden zu Kenntnis genommen.

Die Begründung ist entsprechend zu ergänzen.

19



DATUM

EMPFÄttSEft

SEHE 2

Planvorhaben:

Anlage 12

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

SoltlG durch die Bauherren die Hersteliung einer Hauszuführung für die Anbindung der geplanten Neubouten

an das TelekommuniRationsnetz gewünscht sein, muss der Antrag separat öbar den ßauherrenservico,

Rufnummer 0800 330 1903 erfolgen. Auch Aufliäge für den Rückbau und/oder Umbau der vorhandenen
Telekommunikationsanlagen, mössen über o. g. Semcenummer ausgelösl werden. Weitere Hinweise finden

Sie auch im Internet unter: vQvw.tetekofrs.de/umzuo/ bau herre n f

Der Erschließungsträger/Vorhabenträger hat sEcherzustelien, dass im Rahmen der Erschließung Gino passive

Netzinfrasliuklur(;.B. ein Leerrohr DN 1 00) mitverlegl wird.

Für Fragen zum inhail unseres Schreibens stehen wir Ihnen unter oben genannten Kontaktmögiichkeiten oder

unserer Besucheranschrift ?ur Verfügung.

Deutsche Telekom Technik GmtsH
PT123.PPB3
Barther Straße 72
18437Strateund

Mit freundlichen Größen

i.A.

: Heinrich

Anlage
Lageplan
Kabelsch utzanweisu ng
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Planvorhaben: Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

21



Planvorhaben:
ERLEBEN, WAS VERBINOET.

KABELSCHUTZANWEISUNG
Anweisung zum Schütze unterirdischer Te/ekommunikationslinien und -anlagen der Deutschon Telekom

bei Arbeiten Anderer

Bearbeitet und HerausgegebBn von der Telekom Deutschland GmbH

Die unteripdisch verlegten Telekommunikationslinien und -anlagen der Telekom Deutschland GmbH, sind ein

Bestandtefl ihres Telckommunjkationsnetzes. Sie können bei Arbeiten, die in ihrer Nähe am oder im Erdreich

durchgeführt werden, [eich! beschädigt werden. Durch solche Beschädigungen wird der für die Öffentlichkeit

wichtige Telekommunikationsdienst der Telekom Deutschland GrnbH eitiablich gestört. Beschädigungen an
Telekommunikationslinien/-anlagen sind nach Maßgabe der § 317 StGB strafbar, und zwar auch dann. wenn

sie fahrlassig begangen werden. Außerdem ist derjenige, der für die Beschädigung verantwortlich ist, der

Telekom Deutschland GmbH zum Schadensorsatz verpflichtet. Es liegt daher im Iraeresse aller, die solche
Arbeiten durchführen, äußerste Vorsicht walten zu lassen und dabei insbe$onderc Folgendes genau zu

beachten, um Beschädigungen zu verhüten.

1. Bei Arbeiten jeder Art am oder im Erdreich, insbesondere bei Aufgrabungen, Pflasierungen, Bohrungen,

Baggerarbeiten. Grabenreinigungsarbeften, Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfählen, Bohrern
und Domen, besteht immer die Gefahr, dass Telekommurnkationslinien/-an lagen der Telekom Deutschland

GmbH beschädigt worden.

2. Telekomm un i kationslinien/-anlagen der Telekom Deutschland GmbH werden nicht nur in oder an

öffentlichen Wegen, sondern auch durch private Grundstücke (7.8. Felder, Wiesen, Waldstücke) gcßhrt. Die

Tetel<ommunikatfonslinien/-anlagen werden gewöhnlich auf einer Grabereohle von 60 cm (in Einzelfällen
40cm) bis 100 cm ausgelegt; im Trenching verfahren angebrachte Anlagen bofindcn sich ab einer
Verlegetfefe von 20 cm (s. Seite 5). Gne abweichende Tiefenlage ist bei Rohren/ Kabelrohrrorbänden wegen
Kreuzungen anderer Anlagen, infolge nachträglicher Veränderung der Deckung durch Straßcnumbauien u.

dgl. und aus anderen Gründen möglich.

Kabel können in Röhren eingezogen. mit Schutzhauben aus Ton, mit Maueisteinen o.a. abgedeckt, durch

Trassenwamband aus Kunststoff, durch elektronische Markierer gekennzeichnet oder frei im Erdreich verlegt
sein. Röhren, Abdeckungen und Trass&nwarnband aus Kunststoff schützen die Telekommunikationslinien/-

anlagen jedoch nichl gegen mechanische Beschädigungen, Sie sollen lediglich den Aufgrabenden auf das
Vorhandensein von Telekommunikationslinien/-an lagen aufmerksam machen (Wamschutz).

Bei Beschädigung von Telekommunikationslimen/-anlagen ' der Telekom Deutschland GmbH, kann

Lebensgefahr fürdamtt in Berührung kommende Personen bestehen.

Rqtrjafcwi wy d e n:

" Tül8l<omkabe] fKupferkabe) und (Dwtastfrkab&i)

- Telükomkaüef nur FemspüjscsiromkrefSttfi

- Kaboi (Cnergiekabcl), die afcgasetzle Technik mft EnerfllB wsoff;»n

Stand: 28.06.2017

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Anlage 12

Seite 1 von 6
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Von unbeschädigten Telekommunikationslinien/-anlagen der Telekom Deutschland GmbH mit

isolierender Aufienhülle gehen auf der Trasse kerne Gafahren ays.

Von Erdem und crdfühlig verlegten Kabeln (Kabel mit metallischem Außenmantel) können insbesondere be'
GewinerGefahren ausgehen. Gem. DIN VDE 0105 Teil 100, Abschnitt 6.1.2 Wetterbedingungcn, sollen bei
Gewitter die Arbeiten an diesen Anlagen eingestellt werden.

Glasfaserkabel sind auf der Kabelaußenhülle mit einem ^v gekennzeichnet. Hier kann es bei einem
direkten Hineinblicken in den Lichtwellenleiter zu einer Schädigung des Auges kommen. Bei Beschädigung

von Tetekommunikationslinien/'anlagen gilt immer;
Alle Arbeiter müssen sich aus dem Gefahronbereich der Kabelbeschädigung entfernen. Die Tetekom

Deutschland GmbH ist unvarzüglich und auf dem schnellsten Wege zu benachrichtigen, damit der Schaden

behoben werden kann.

3. Vor der Aufnahme von Arbeiten am oder im Erdreich der unter Ziffer 1 bezeichneten Art ist deshalb
entweder über das Internet unter der Adresse https://trassenauskunlt-f<abeLteleI<om.dG oder bei der für das

Leilungsnetz zuständigen Niederlassung (Telekontakt 0800/3301000) festzustellen, ob und wo in der Nähe
der Arbeitsstelle Teickommunikalionslinien/-an lagen der Telekom Deutschland GmbH liegen, die durch die

Arbeiten gefährdet werden können.

Teilweise sind Telekommunikationslinien/-an lagen metatlfrei ausgeführt und mit alektronischen Mafkierern

gekennzeichnet. Diese Markierer (Frequenzen der passiven Schwingkreise gemäß 3M-lndustriestandard

101,4 kHz) sind im Lageplan mit L l dargestellt und mit geeigneten marktüblichen Ortungsgeräten sicher

zu lokalisieren.

4. Snd Telekommunikationslinien/-anlagen der Telekom Deutschland GmbH vorhanden, so ist die Aufnahme
der Arbeiten der zuständigen Niederlassung rechtzeitig vorher schriftlich, in eiligen Fällen telefonisch voraus.

mitzuteilen, damit - wenn nötig, durch BßfluftraQte an Ort und Stelle - nähere Hinweise über deren Lage

gegeben werden können.

5. Jede unbeabsichligtc Freilegung von Telekommunikalionslinien/-anlagen der Telekom Deutschland GmbH

ist der zuständigen Niederlassung unverzüglich und auf dem schnellsten Wege zu melden.

Ist ein direkter Ansprechpartner nicht bekannt, so kann eine Schadensmeldung auch unter 0800/3301000
oder online iinp^//ir%^eoauskunftkabel,rftlekom.dR7sta1Jc<QntentZdAC/Kab^

gemeldet werden.
Freigelegte Telekommunikationslinien/-an lagen sind zu sichern und vor Beschädigung und Diebstahl zu

schützen. Die Erdarbeiten sind an Stellen mit freigelegten Kabeln bis zum Fintreffen des Beauftragten der
Telekom Deutschland Gmb! f einzustellen,

G. Bei Arbeiten in der Nähe von unterirdischen Telekommunikationslinien/-anlagßn dürfen spitze oder schärfe

Werkzeuge (Bohrer, Spitzhacko, Spaten. Stoßeisen) nur so gehandhabl werden, dass sie hächstons bis zu

einerTiefe von 10 cm Ober derTelekommunikationslinie/-anlage in das Erdreich eindringen. Für die weiteren
Arbeiten sind stumpfe Gorälo, wio Schaufeln usw., zu verwenden, diö mögtichsr waagerecnr zu führen und
vorsichlig zu handhaben sind. Spitze Geräte (Dome, Schnurpfähle) dürfen oberhalb von

Telekoffimunikationslinien/-anlagen nur eingetrieben werden, wenn sie mit einem fest angebrachten Teller

oder Quemegel versehen sind, unri ein zu tiefes Eindringen zu verhindern und damit eine Beschädigung der

Telekommunikationsl in ien/-an lagen sicher auszuschließen. Da mit Ausweichungcn der Lage oder mif

breiteren Kabelrohnrerbänden gerechnet werden muss, sind die gleichen Verhaltensmaflnahmen auch in

einer Breite bis zu 50 cm rechts und links der Telekommunikatians)inie/-anlagc zu beachten.
Be) der Anwendung maschineller Baugeräte in der Nähe von Tölekommunikationslinien/^an lagen ist ein

solcher Abstand zu wahren, dass eine Beschädigung dsrTelekonnmunikationslinie/-anlage ausgeschlossen
ist. Ist die Lage oder die Tieffenfage nicht bekannt, sa ist besondere Vorsicht geboten. Gegebenenfalls muss

Stand: 2S.06.ZOI 7 Seite 2 von 6
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der Veriauf der TeiekommtjnikationsIinie/-Qnlage durch in vorsichtiger Arbeit herzustellender Querschlägc
ermittelt werden.

7. In Gräben, in denen Kabel freigelegt worden sind, ist die Erde zunächst nur bis in die Hflhe des
Kabelauflagers einajftlllen und fest zu stampfen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Auflager des Kabels
glstt und stcinfrei ist. Sodann ist auf das Kabel ©ine 10 cm hohe Schicht loser, steinfreier Erde aufzubringen

und mit Stampfen torttufahren, und zwar zunächst sehr vorsichtig mittete hölzerner Flachstampfcr. Falls sich
der Bodenausbub zum WiedereinBillen nicht eignet ist Sand einzubauen. Durch Feststampfen steinigen
Bodens unmittelbar ober dem Kabef kann dieses leicht beschädigt werden.

8. Bei der Reinigung von Wasserdurchlässen, um die Telekommunikations!inien/-an lagen herumgeführt sind,

sind die Geräte so vorsichtig zu handhaben, dass die Telekommunikationslinien/-antagen nicht beschädigt
werden.

9. Jede Erdarbeiten ausführende Person oder Firma ist verpflichtet, alle gebotene Sorgfalt aufzuwenden.

Insbesondere müssen Hilfskräfte genauestens an- und eingewiesen werden, um der bei Erdarbcitcn immer

bestehenden Gefahr einer Beschädigung von Tele!<ommunikaEionsfinien/-aniagcn zu begegnen. Nur so kann

sie verhindern, dass sie zum Schadenersatz herangezogen wird,

10. Die Anwesenheit eines Beauftragten der Telekom Deutschland GmbH an der Aufgrabungsstefle hat

keinen Einfluss auf die Verantwortlichkeit des Aufgrabenden in Bezug auf die von der Person verursachten
Schäden an Te)ekommunlkations!inien/-anlsgen der Telekom Deutschland GmbH. Der Beauftragte der

Te!ekom Deutschland GmbH hat keine Anweisungsbefugnis gegenüber den Arbeitskräften der die
Aufgrabung durchführenden Firma.

Planvorhaben:

Anlage 12

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr.3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"
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ERLÄUTERUNGEN DER ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN IN DEN LAGE-
PLÄNEN DER TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH

Bcsrwi'tet und Herausgegeöcn von der Telekow Deutschland GmbH Stand; ?8.06.2(H 7

2
's"'

;a.—a

...m

10000.10

Kahofrohrt rosse mit mindestens einom Rofir

Kabeitrassc alte Kßhsl erdvcrteyt
Ksbefirass» oberfrdiich vericst

Betn'äüsflebäudc

Kabclrohrverband aus. 2 x 3 Kabolkartsl röhren (KKR -A^ondufchmßsser t i 0 mm}

Kobeischacht mit 2 Eirtötlftßsi^nunsen
KabeSschachtfnit 1 Qrrstleßsöftnung

Kabo;kanai aus Kßbct!<snfi!fotms(ßin (KKF) mit 2 Zugöffnungof)

AbnvetgkastBn mit Efdkabsl Turn Aösctilusspunkl des litiionnßtzos (APt) 'tfn Gebäude

Otjsrschnjttsbiid der in einer Trasse verifiufenden Telekommunilcattonsanfage:
hlor 2 Crdkabei und 4 Kunststolfrohre (AtfKendurehmessor 40 mm}

0,4Übd tiier: 3 Betoniormstoine und 1 Stahihaibrohrdoppe!lmJtein8rUüefdcd<ungvoflO,4fn
cm -o-

Höh." Unterbrechunossißito

tm Erdreich verbtlcbenßr Toi) öines flulg8f)ebcnen Kabeischachtßs mit nicht im Betrieb

beff'ndlidwn vorhancterwn trrdkabe) und aufgegebonLif vorhandener VärbindungiRitelle

Mil Hajbrohren bzw. SctiraubkfßmrnfiHing übefbräckte Rohr-i.Jnrterbroclwngsstejie

Afcav/ei'gkasten/ Urtterflsjfbcihältermit unbelcflter Kabelkanai-Haussuföhrunß

Kßbetschacht. vorschiossen / Kflbolscbactst, varactilowon und eteklronisRh gescftütTt

Kybelvßizw&ig&r/ Gt-Nelzvarlefler/ Einspcisepunkt 230VAC / At^osetzrf* R/i Gruppo

Röhrende. Bcflinn der ErdkabdvorSegiing

AbzwoismuHe mit Erdkßbel zum Tejefonh8uschen,-7elfo, •haube, -säi.iie, TiitiBtation

Unmittelbar im Erdrßlch ausgdygt&s Toiökom-Kabet; abgedeckt
mit MaitCfziegci odöi Aüdecfcpiailci!. (kann auch doppe^ abgstteckt sem)

. mit Knböiabcieckhnubw

. zwei Koöej mit Trassenwamband

2 KabelscliutzrohfG csjs Kunststßft, StohS. Wfm^em ^ahl oder Beton;

aü der Strtchiintft fn Pfcjtrfchlung G.5 m fsng

Planvorhaben:
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Kabßlmarkc [aus Kunstetoll) ccior KabeE.'Derksteifi (aus Beton)

Kabelmofke mrt etetaronischem Marldcrer

e'Bktronischor Markiorcr ohne Kobelmarke jLtrttoriitJischvcilegtj

Konreeichnung der Cinnrifissachso durch eind StricliSinif;. auf die at!y Abstsnd-Maße

zum Kabelv&fband (Kafa&l Nr. 4 bis 6) b^ogen cind-

Planvorhaben: Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

oder l, (f Hinweis aiif Gsfiihrdung (furch rernspoiEung, sov/ßit der Grcrszv/sn nach VDE: 800, Teii 3

l
SL

Anlage 12

l

überschritten wird und Ortsspeisunü mrt 230V(AC)/-100V^rc)

Schirmkiiicr übar Errikabol

"uY\/\/

I. +

- Fremdes StsriiEtronnkßbfl! / ffflmdos Tolßtomkotxi! (+Texl)

• Rohdeiiung für (!iiysig& oder gasl0rmi{je Stoffo (<3fts, Wasser. Efdö!. h'rnhoizurtg)

Erderaus Kupfenicii / verainktem Stshiriraht a)s Oborflöehsnerciüf

/>= • - - - • c^ ii Obertläcticnerder mit abschiioßendem Ticfsnerdet {Frdynfisstob)

Korr Mßßp Korrcsionsschtiizseinrichtung / PoSenliaiwess- odßr -abgleichpunhl in fcVz-Säule

CMP Erdkabdmesspunk;

,.-.H„

l
üb(" Stlch?cafcel uoyeschiosscnB Wannefimuffe md /WH in diroktör Nälao an einer Muffe / BK
Verstärifärgehäuse

Mufte m.i übef Slichkabcl enfieschiossoner WannenmulEc mit ZWR m >2m Entfeffiurtg zu oifter
vs

Mast, Beginn der LLiitkabBlv&riegung

t--0
>--#

l.w

î°
:^
l V
;ÖM"
,^n
•ö"<

Abschtusapunkt des Unionnetzfis (APL) KupS
G!asteser-Abschlus3puni<t (Gl-AP)

Kabel mit Vtfricgopfiuß einiJEipnüi)!

Rohr mit Verffio^'flug sinßepflüor

Rohr mit SpfilbohfVürlfthrw hingebracht

Rohr mit SodemcFdränsunß eingcbfacht

Rohr/SMRV mit Mikrotrenchipo einscbfßcht

Roiif/SNRV mit Mlnitrenching eingebrsch;

Rohr/SNRV mit Makrotrßnching «ing(*b rächt

Telekomrnunikations!inien/-an lagen werden als Einstridldarsiellung im lageplan dargesteEit. Der tatsächliche

Umfang der Anlage ist der Legende (Querschnittsdarstcllung) ai entnehmen.
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Lediglich die in den Plänen vermerkten Ma8e (nicht die ^eichnerische Darstollung!) geben einen Anhalt fiirdie
Lage der dargestellten TeEckommunikationsfinien/-anjagen. Einmessungen an KaböErohn/Drbänden beziehen
sich auf die Mitte der Kabelschacht-Abdeckung. Alle Maße sind in Meter vermerkt.

Bitte beachten Sie. dass es aufgrund von nachträglicher Bautätigkeit zu Veränderungen in der Vcrlegetlefe der

Telekommunikalionslinien/-anlagen kommen kann! Im Bereich von Verbindungsmuffon,

Rohrunterbrochungen und Kabetvcrbänden ist mit größeren Ausbiegungen der Kabeljage zu rechnen!

Im Bereich der Kabetejnführungen von Multifunktionsgehäusen, Kabel?(Zweigem und sonstigen
Vcrtoifeinrichtungen ist besondere Vorsicht geboten,

Kreuzungen und Näherungen von StarkstromkabeEn und Robrioitungen sind nur cingezeichnel worden,

soweit sie bei Arbeiten an den Tetekofrimunikaf?onslinien/-anlagen vorgefunden wurden oder in anderer

Weise nachlfäglich bekanntgeworden sind.

OberflächenniCTkmate und deren Abkürzungen sind der DIN 18 702 .Zeichen fürVonnessungarisse,

großmaßstäbige Karton und Pläne" zu entnehmen.

Planvorhaben: Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Anlage 12
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Planvorhaben:

Anlage 13

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Anlage: 13

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Behörde/TÖB/Gemeinde: e.dis Netz GmbH

Mit Schreiben vom 15.01.2020 wurde die e.dis Netz GmbH um

Stellungnahme als Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB gebeten. Bis zum 20.05.2020 lag der Gemeinde

kein Antwortschreiben vor.
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Amt Rihnltz-Damgarten
Herr G. Kell
PF 11 32
18302 Rlbnitz-Damgarten

GDMcom

U» Hlllcr
0341/350+^161

Wtungsauskunft^gdmcom.dc!

Reg.-Nr.: IMMSOO
PC-Nr.: 008B5/20

Req.-Nr. bei writcrem Schrifhff-rkohr
bitte unbedingt smgetml

Planvorhaben:

Anlage 14

Anlage:

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

14

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Sataing der Gemeinde Semlow für den Bereich "Marlower Straße" (Ergänzungssatcung) "
Entwurf

Ihre Airfrage/n vonu an: Dir Ztichen:
Brtd 15.01.2020 OmHAS/GDMmm Ke

Sehr geehrte Damen und Herren^

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfragen), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für
die folgenden Anlagenbeb-eiber;

Anlagenbetreiber
Erdoasspefcher Pelsscn GmbH
Femgas Nebgcscllschaft mbH (Netzgcbiet TTiüringen-
Sachsen)1

GasUNE Telekommunikattonsnetzgesellschaft deutscher
Gasversorgungsuntemchmen mbH & Co. KG
ONTRAS Gastransport GmbH 't
VNG Gasspclcher GmbH '

Hauptste
Halte
Schwalg b.
Nambcrg

Straeten

Ldpdg
Leipzig

BatrofMnholt
nhdit betroffen

nicht betrorfen

nicht betroffen *

nfcht betroffen
nicht betroffen

Anhang
Auskunft Allgemein

Auskunft Allgemein

Auskunft Allgcmdn

Auskunft AKgemcln
Auskunft Allgcmdn

»GDMcom Ist für die Auskunft m Anlagen dieses Betreibers nicht oder nur zum Teil zuständig. Bitte
beteiligen Sie den angegebenen Anlagenbctreiber. Nähere Informationen, Hinweise und Auflagen
entnehmen Sie bitte den Anhängen.

" c"?-F?fT'9as Nftt29<sellsctiaft mDH (.TCT') ist^()entümw und Betreiber der Anlagen der frühewn FemgasTTißringen-Sachscn Gmbn
(.FGT), der ErdgasveTsorgungsgeseBschaftThüringen-Sachsen mhH (EVG) tew. der Erdgastrartsportgcsellschaft niünngen.
Sachsen mbH (ETG),

» Wir weisen darauFNn, dEBB die Ihnen ggf. als Hgcntümcrin von Encfflieantagen bekannte VNG - Verbundneu Gas AG, Lcipztg, Im
Zuge gesetiBcher Vondiri)ten zur EntffcThhing vertikal integrierter Energlevcrsorgungsuntemehmen jum 01.03.2012 ihr Eigentum
an den dem Geschäftsbereich .Netz" zuainnlnpnden Enardleantaocn auf die ONTRAS - VNG Gastranaport GmbH (punmchr
ftrmierend als ONTRAS Gastranspcrt GmbH] und Ihr Bgwtum an den dem Geschaftsbefddi ^pelchei' uzuofdnendcn
Energtettnlagcn auf die VNG GasspOcher GrnbH übertrsg«) haL Die VNG - Vcrbundnetz Gas AG ist damir nicht mehr Bgenrümcrin
von Gicrgleanlagen.

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der wrgenannten
Unternahmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere
Auskünfte einzuholen sind!

Behörde/TÖB/Gemeinde: GDMcom mbH

Stellungnahme vom: 23.01.2020

Bedenken zum Planverfahren wurden nicht vorgetragen.

Die Hinweise werden beachtet. Sollte der Geltungsbereich bzw. die

Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die

dargestellten Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine

erneute Anfrage durchzuführen. Sofern im Zuge des o. g. Vorhabens die

Durchführung von Baumaßnahmen vorgesehen ist, hat mindestens

sechs Wochen vor Baubeginn eine erneute Anfrage durch den

Bauausführenden zu erfolgen.

Die Begründung ist entsprechend zu ergänzen.
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Planvorhaben:

Anlage 14

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

Karte: onmaps ©GcoBasls-DE/BKGi/ZSHH

D.irsteflung sngefragter Berelcti: l WGS84 - Gcographlsctl (EPSG:132ü) M.1/9B28,12,658636

Freundliche Grüße
GDMcom SmbH

-Dieses Schreiben Ist ohne Unterschrift gülüg.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LETTUNGSRKHERCHE
https://portat.bil-lettungsauskunft.dcs/login

Anlagen: Anhang
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pE-nr.w»ö-23.o,.2mo-s.i»3^4 planvorhaben: Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

GDMcom Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"
Anhang - Auskunft Allgemein

?um Betreff: Satzung der Gemeinde Semlow für den Bereich "Mariower Straße"
(Ergänzungssatzung) - Entwurf

Reg.-Nr.: 00885/20
PE-Nr: 00885/20

isoor^rnbH
Eefnaas NehaeseNs^iiflLmbH ffletzoebict TThüflt
VNG GaKiPdctlCLGmt

^räoasscsicher Pelssen Crnby

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine mrrelt laufendün Ptanungen der/s oben genannten
Antagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

AuHage:
Sollte der Gdtungsberetdi bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeltsroum die dargestellten
Planungsgrenzen überschreiten, so fst es notwendig, eine erneute Anfrage durchzuführen.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen voroesehen sind, hat durch den Bauausführenden rochfaeitig
- also mindestens 6 Wochen vor Baubegfnn - etne erneute Anfrage zu erfolgen.

Anlage 14

£3SUNETd<*ommun(kationsneti:acsd^<:haft^eutschcrJ^sveT®r^ng^ntCTnehmcnnR

Sitte beachten Sie, dass GDMoom nur für efnen Teil der Anlagen dieses Betreibers für Auskunft zuständig Ist Im
angefragten Bereich befinden sich keine von uns verwalteten Anlagen des oben genannten Anlagenbetrelbers, ggf.
muss aber mit Anlagen des oben genannten bzw. anderer Anlagenbetrelber gRrechnet: werden.
Sofern Ihre Anfrage nicht beretts über das SlL-Portal erfolgte, verweisen wir an dieser Stelle zur Elnholung weiterer
Auskünfte auf:

GasUNE TclAommunlkaüonsnctzgeseltschalt Deutscher Gasversorgungsuntemehmoi mbH & Co. KG
über das Auskunftsportal BIL (https;//portal.bll-leltungsauslcunft.dc}

yfeltere AnlaQenfeetrüiber

Bitte beachten Ste, dass steh Im angefragtBi Bereich Anlagen Dritter befinden können, für dte GDMcom für die
Auskunft nicht zuständig Ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gülüg. -
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Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Anlage 14
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Handv/srttskanmcr OstmoctdBnburg-Vorpommdm
HfiUFhtWQ'Lngisit; Rniuxt;. 1E01U R^icrt • PtBlfcfch-01?04

Stadt Ribnilz-Uamgarten
Herr Keil
Am Markt l
18311 Ribnitz-Damgarten

Handwerks lommer
Ostmecklenburg-Vorpommern

^TAOTVSRWALTUM;
B(s^^-ÜA%äw?^i

Bw IZFeb.2020

^.Bearb.ai ....^{.^

a^

14.02.2020
WT-Scha
-165

Planvorhaben:

Anlage 15

Anlage:

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr.3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

15

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der Gemeinde Semlow filr den Bereich
„Mariowcr Straße"

Behörde/TÖB/Gemeinde: Handwerkskammer Ostmecklenburg-

Vorpommern

Sehr geehrter Herr Keil,

vielen Dank fBr die zugesandten Unterlagen.
Nach Prüfung der von rhncn zur Verfiigung gestellten Unterlagen möchten wir Ihnen mit-
teilen, dass durch die Handwerkskammcr Ostmucklenburg-Vorpommcm weder Bedenken
noch Anregungen vorzubringen sind.

Mit freundlichen Grüßen

Hauptverwakungsskz Rostock

Abt. Wmschaftsftirdmmg

HnuptwwiillungtXte Roiaodt;
SCTWanurl wicttmiu li.'ay: RL,*C*
TvklwTOKMMI

)ipi.-Ing. ff'H) J. Scha-Tlwig
lechnischcr Berater

Durchschrift: Kreishandwcrkerschaft Riigen-StraIsund-Nordvorpommem

RaactolAltn.wrifUWd
lüANnEiit •a:i(;üo?0
DICW-N03EF1HRI

HayphrtfwattunBKfteNouünmdonbure:

WnlMlJü-ffiKWi
B.inlwwbtndwo-
ftaCianni)»uF«nÜ

DAS HANDWERK

Stellungnahme vom: 14.02.2020

Anregungen und Bedenken zum Planverfahren wurden nicht

vorgetragen.
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Hanse
Gas

Leitungsauskunft

Amt Ribnitz-Damgarten
G. Keil
Todcnliäger Straße 2
18311 Ribnitz-Damgarten

llxnncGait Gmhtl

Team Lobnta
HnfairftßclT-tX
mi4Lähnite

lcittingsnitskiinfl-mvfff
hnrLtcf;ns.com
T03(024-<y3-161I
F »38324-643^622

2.1.0I.2U20

Planvorhaben:

Anlage 16

Anlage:

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr.3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

16

|Reg.-Nr.: 369848 W KlictC.ccn biiic anccba.)

'Baumaßnahme: Planung
[Ort: 18334 Semlow, Marlower Straße (lt. Lagcplan)

HanstGas GmbU
bei Störungen und Gasgeriichen

0385-58975075

Tag und Nacht besetzt

Sehr geehrte Damen und Herren.

in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich Versorgungsanlagen
nus dem Veranhvortunysbermch der HanscCas GmbH. Beachten Sie bitte
Seile 2 dieser Auskunft.

Freundliche Gruße

Team Löbnilz

ßiesct Schreiben wurde mnschindl cr.ilc1)t und ist onch olinc
Unterschrift pültip.

GcscliaJkHUirune:
Krsicn Fiut
ur. Jwicliim Knbs
Sicfun Simbl

Sie: Oujckbom
Aintiipt.Ticlil I*inncbcrp
HR 13571 Pl
Sl.-Nr.28/297/25914

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Behörde/TOB/Gemeinde: HanseGas GmbH

Stellungnahme vom: 24.01.2020

Anregungen und Bedenken zum Planverfahren wurden nicht

vorgetragen.

Die Prüfung der übergebenen Planauszüge hat ergeben, dass sich im

Geltungsbereich der Satzung keine Versorgungsanlagen im

Verantwortungsbereich der HanseGas GmbH befinden.

Lcitungsauskunrt - Reg.-Nr.; 369848
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Planvorhaben:

Mit diesem Schreiben erhalten Sie PIanauszügc aus denen die ?,age der Versorgungsan Ingen im
Verantwortungsbcreich der HanscGas GmbH im o. a. Bereich ersichUich ist.
Du Plnnauszuge dienen nur zu Planungszwccken und dürfen nicht an Dritte weitergegeben
werden. Die in den Leitungspiän&n enihalienen Angaben und Maßzahlcn sind hinsichtiich der Lage
und Vertegungstiefe unverbmdHch: Abweichungen sind möglich,
Bei einer Bauausfuh rung sind durch die ausführende Firma nktuetle Ptanauszßgc rechtzeitig vor
Baubeginn anzufurdem.
Das Mcrkblfttt "Schutz von Versorgy ngsanlagen bei Tiitüärbeitcn" ist bei den Planungen /u
beachten.

Anmerkungen:
"bczugnchmend auflhr Schreiben vom 21.01.2020 teilen wir ihnen mit. dass die HanseGas GmbH
gegen das ßodenordnungsverfahren keine Kinwände hat.

In dem von Ihnen genannten Bereich befinden sich keine Anlagcn/Lcitungcn unserer
Rechtsuägerschaft/Vcrwaltung.

Beachten Sie das eventuelle Vorhandensein von l ,cltungcn anderer regionaler bzw. öbcrrcgionatcr
Versorget.
Bei Rückfrflgen geben Sie bitte obengcnannte Registriernummer an."

Anlagco:
Mcrkblatl
Leitungsan frage
Plan.pdf

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Anlage 16

i-eitungsauskunft - Rcg.-Nr.: 369848
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Merkblatt

Schutz von Versorgungsanlagen bei

Bauarbeiten

Planvorhaben:

Hinweise und Pfllchfn

Sn losion lich SchHdcn vprmeldon

Um Schäden an Veraorgungsanlagan für Strom, Gas, Wasser, W3rme und Kommunikation zu vermeiden, sind bei

Sauarbelten folgende Hinweise zu beachten:

jeder Bauuntcmohmcr tut bei Durchführung Ihm Qbertragencr Hoch- und Ifefbaunrticlten auf öffentHchcm und prfvntem Grund

mit dem Vorhandonscin untürirdtech vortegtcr Vcrsoreuncs.tntaEEon zu rechnen und seine MIrarbelcer und g^Eebünenfflll»
Subuntemchmcr entsprechend zu unterweisen und m übenvacher».

Der BauuntBrnahmar in vrpfllchtat,

rechtidUg vor Beginn der Bauarbelten bd der HanscGas GmbH durch Anfordemng von LBitungsplänen, sich Austcuntt über die Lage
der Im Arbeitsbweich befindlichen Versor.Bunesanlaew einzuholen sowie aus Sidwrhcltscrilndcn wr Bccinn der Bauarbetten die

Tanächlkh» L<»g» und üb»rrioAiinF der VwwrgungMnlagen durch Probeaufgrabungen ftsüustatlwi. Sollten rieh Dlftoronzon
iwfachen den Planuntcriagen und der örttlchkeit eq[tben, tat die mwttw Vorgehenwdse mit der HcnseGas GmbH obzustimmcn.

Lncx der VenorRunRfnlnKen

Die HanaeGos GmbH betreibt VoreorBungsnnlBßen sowohl auf äHwttichcm flls nuch privatüm Grund. Die Leitungen babcfi in der
Rcgd Totßcndc UbcrdeckunR:

übftrdeckune der leltunean

0,*0 - o,8D m auf prhrttcm Grund
0,*0 -1,00 m auf öffentllchMH Grund

1.00-1.50 m bei Wassertelrungttn
0,»0 -1.20 m bal Gasfomleltungcn

bis 1,20 m auf tandwlnachahtlchw NutzfHch»

fn den Leitungen sind Einbairtcn vorhondcn. die srittich abiEweigen und/oder über deri Rohrschcltel hinaus zum Teil bb mr

Gpiandcobcrfiächi* ralchon. Fole»ndff Mind»ctabttändtt zu Lettunfion und ihren Einbauten dürfen ohne Zustimmune von dar

HflnaeGaa GmbH nicht untenctirtnen werden.Arr und Umfang eventuell erforderndier Schutzi/ortahrungen alnd rechtieitie; mit

derHgnseGas GmbH abzustimmen.

Mtndestabstände zu Leitungen und Ihren Dnbauten

FUr •rdwr[»gt» VT»orguflgianlag»n:

0,10m bei Kreumnean
0,20 m bnt Par»Holvorlosune«n

Zwischen PE-Lelnnecn und Kabeln Über 1 kV, sowie bei GarHochdmck- sind die doppelttn und bd Wtnnoleitungen die dreltadlBl

Mlndcstabstandc ciniuhaltcn. Gasfemla'tungen sind In ftinwn Sctiuttstrolft'n wricgt Hier gelten noch großen Mindostabständes, die

Im Elnzclfall mit der HanscGgs GmbH abzustimmen sind.

FUr Frelfeltungen:

100 m b.lFr.ll.Hunt.nUslkV
3.00 m bai FnlhEtunfn von 1 kVbÜ 60 kV
Über (B kV erfolgen die Angaben wm nctandl(cn Netzbctrelbcr

Anlage 16
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Planvorhaben:

Schutz und Slchcrhflr gehen vor

Bnsatz von BaugtrStin

Baugeräte sind nur so eln.tuseuea dass dne GeMhrdung äer VcrsorgungsanlaKcn ausgeschlossen Ist und die AbsUnde j
Ffcllcitungcn eingehalten werden, tn unmittelbarer Nähe von Ldtungen darf Boden nur In Handschachtung ausgehoben werden.

Ltfitungstrassen mtt nicht traGfahigf
Baufahuzeueen befahren werden.

Ramm- und Bohrarbelten

Obcrfliichcn dürfen erst nach deren Btrfestigung (rB. durch Baggcmuttratzcn) mit

Vor Beginn von Ramm- urrd Bohrarbehen sind Leitungen durth Hnndschachtung freliulescn, lu schützen und tu sldiem (auch gegen

Scbwinßunccn bei Vortrieb- und Sehvorgangen). Mtt der Rammung darf erst unterhalb der Rohrsohls bccwinon werden. Im Bswich
von GUSS-, PVC- und Stahlmuffenleitungen sind Rammungen unzulässig.

Frdj;e)egte Venorgungsfettungan

Frcißclcetc Vcrsofgungslettungen und 'ihre Einbauten sind fachgcrecht eogon Beschädigung sowte Laßovorändorunc in Abstimmunß

mItdcrHanucGas GmbH tu sichern. Frcißclcgte Leitungen dürfen nicht betreten oder andenmitifi belastet werden. Insbcsondcro bd
WAfTTicteltungen Ist die Gefahr des Ausknlckens durch W3rmespannunsen zu beachten. Durch Baugmbenverfaau dürfen krine Kfäfte

auf rilc Rohre übcnraecn wenlen.

Kothodlichcr Rohnchuüt

Um den kathodischen Rohrechuü von Leitungen nicht zu gcfährdcfi, dürfen keine elektrisch tcltCtidon Verbindungen zu metaltlschcn

Gasrohrteltungen herecstcllt werden.

Wärmequeilen sind aus dem Bereich von Vensorgungsanlagen fernzuhalten.

Zuganellchkelt von Versoreunesantagcn

Im Baustellenberelch befindliche VcrsorRungsanlagen (erkennbar durch Straßenkappen, Hinwetsschtldcr u. 5.) müssen tedenelt
jugiinglich sein und bedienbar bldbw. Di« giltsuch bei Asphaltierungsarbtlten.

Ober Versorgungsanlagen dürfen Sdustelleneinrictitungen, Boufnntcriat Bodcnnushub und Ähnliches nur nach vortieriger Zustimmung

mit der HanseGas GmbH für einen begrenzten Zeitraum gelagert werden. Dio Zustlmmunß wird bei PVC- und Gusaleitungen nicht

gegeben. Bei Erfordernis muss die Leitungstrasse sofort nach erster AuffoTctomnc durch die HanseGas GmbH, vom Verursacher auf

dessen Kosten geräumt werden.

Obarbauungen/BepfIanzungen

Jeelichra Ubcrbaucn von Leitungen einschließlich du- HauKinschlusslaituncen ist unzullisslc. Auch die Hentfillunc vulistflndlR
fitochloaaener ßtoundurchl5»siger Oberit3chw bis an Gtbäudcaußenw^ndc Ist nictn zul3ssJß. Bei Baumpflaruuneen tm Bereich von Z5

i sind Maßnahmen wm Schuu der Leitungen mit der HnnscGas GmbH abiustlmmen.

VerfUltung der Baugrub« und Vcrdlchtung des Bodens

Die Leitung muss mit einer Schlchtdldce von mlndesrcns 10 cm allseläg mit wrdlchtungsfahlgem, swlnfrelem Boden umgeben sdn.
Die Rohrlagc darf nicht wr.lndort und dte Umhüllung bzw. Wänncisolienjng nicht beschädigt werden. Der eingcbrachte Boden Ist bis

10 cm Über Rohnchcltrf von Hnnd n> wfdtchtcn. Erst dorilbcr ist der Einu»tr von motchincllcm GoriitJCuUsslß.

Anlage 16
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Trassenwarnband

Trasscnwamband muss ca. 40 cm über dem Scheittl der LBibjng veriegt werden. Trasscnwamband für du ]ewriHc& Lcitungsart kann
bei der HansaWerk GmbH angefordert wwdon.

GasstrOmungswächter

In Hausansctilussieitungen werden in zunehmendem Umfang Gasstrtimungswächter eingebaut

Dadurch kann es selbst bat srtiwwm BesctiBdleungen dazu kommm, dnss nur rin Ewiger Goimustritt fcstecstcllt winl.

ßenchten Sie bei |eder ßesdiädigung die obigen Hinweise und inlormKrren Si« uns sofort

Vorg»h»n»wui»»

Was tun bei SchadensMllen?

Biri auirtrSmandwn Gas bwtaht Brand. und Exploalonsgefahr!

Voralcht bei Schilden •n Biofitoitun(OT!

Gase am der blologtschcn Erzeugung können neben Merhnn audi Kohlcnncffdloxld und SchweftlwwsTrtoff enthalten.
KohlcnstoHdloxId kann don Sauerstoff In dar Afmlaft wrdrSngBn, das Bnnmen von Sdiwrietwwntoff g»f3hrdct dto

Gesundheit.

Brind* nur in Absprach» mit Fwwrwahr und Notzbttmlbw IBsdnn.

Im N»U •rdringibaute ArmBtunn wwden nur wm Fndipwsonal des Nctzbctnlbw« bzw. In Absprache bedient.

Be! Schaden sind sofort folgende Vorifhruneen mr Vermindemngvon Gtfahren zu treffen:
Arbeiten im Bereich der Schadcnstelle sofort otnrtallon

Gfcfahrenberelch räumen und weiirSmnig abrichern
Zutritt unbeftigter Personen verhindern

Erfoncterlichenfalls Polizei und/octer Feuwwehr benachrichtieen
Weitere Maßnahmen mit dar HanseGas GmbH abstimmen

Bne verantwortliche Person der baususführendcn Firma muss bis rum Eintrrffün der HanaüGas GmbH an der Schadensstelle
bleiben

Bei aussirfimwdem Gas bntaht akuf 2Undg»fahr, dwhalb außtrdtm:
fatnkcnbildung wmiciden

Nicht rauchen
Keine offenen Flammen gebrauchen

Keine eiektrischen Anlagen bedienen
Sofort allo Baumaachincn und Fahraougmotomn abstellen
Angrw2cnde Gebäude auf Guiwlntritt prüfttn. Fallt <>iis clngaü-cien fs-t. Ist fürausretchcndc und gcftihrioso LOttung zu sorgen

Bei anerenzenden Gebäuden sind Fenster und Türen zu schließen, um ctncn Gasclntrln zu verhindern. Hierbei Ist dtc
Wfndrichtune zu beachten.

Bei Schaden an Wlrmekltungcn besteht durch uuistrBmcndcs Hclrwoiw VtrbriJhunffigcfahr.

Informatlonspfllcht

Meldung bei Sdiadcnsfailon

|»da BttMhIdIgung von V»norgungsanlatcn ist bei dw HaniBWTk AO aofort unfr dar foltandnn Rufnummer mit fnauor
Anpiüc des Schadcnaoncs und der 5cnaden«»rt tu m*ld«n.

Hier melden St« dcfl Schadin

Hani.Gai GmbH

AmKoppclberfflS
17489 Greihwald

HanseGas GmbH Störungsannahme

0385-589 75 075

Anlage 16
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Planvorhaben:

Anlage 17

Anlage:

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

17

Satcung der Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower Straße"

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Sehr geehrter Herr Keil,

Sie Übergaben uns im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäB § 4 (2)
BauGB die Satzung der Gemeinde Semlow für den Bereich .Marlower Straße" zur
Stellungnahme.

Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen kommt die Industrie- und Handelskammer zu
Rostock zu dem Ergebnis, dass unsererseits gegen die o.g. Satzung keine Einwände
bestehen und keine Anregungen einzubringen sind,

Behörde/TÖB/Gemeinde: IHK Rostock

Stellungnahme vom: 10.02.2020

Mit freundlichen Großen

Geschäftsstelle Stralsund
im Auftrag

Ŝimone Niemann

Anregungen und Bedenken zum Planverfahren wurden nicht

vorgetragen.

-^•GemeinsamFürDieRegion

IndMtrii*- und Handdtlianunw m BoHock fcmi.EirfKh.ST. 1-31 11)055 K racct. G<:ichäfünt(llc H-JyKBt';P^ l* [ 13t13 <t

Tf ffofl 011) 1 3;IH n | F<Kti;ill Un Hl? • infoöCn'tBrk.ihtdrl nww.rnitO'k.ihkM.rir-

?i:-l:lt?'>TtiHn[;(>PcHulia''a4'roM?l<.38')Ol;3gi<;
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Landesamt für Gesundheit und Soziales
Mecklenburg-Vorpommern

Arbeiteschutz und technische Sicherheit
- Regionalberelch Nord -

Standort Stralsund

Amt Ribnitz Damgarteji

Planvorhaben:

bearbeitet von: Frau Medsmfald

SG Planen und Baueiti_STADTYERWALTUNG.
Am Markt 1
18311 Ribnitz-Damg^rten

Eing,:

1_

RIBNITZ-DAMGARTEN

2. Feb. 2020

z. Besrü. an

l p-\

(03831)2697'

Anlage 18
^59075

Va:.

^/g.Nr.:

/ -1

Simonc.Medenwatd

©lagus.nnv-rBgiarung.de

LAGuSSOH -5-27604-1-2020

IFAS-VG 591/2020.HST

07.02.2020

Stellungnahme
des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommem,
Abteilung Arbeitsschutz und technische Sicherheit, Regionalbereich Nord,
Standort Stralsund,
zur Satzung gem. § 34 Abs.4 Satt 1 Nr. 3 BauGB der Gemeinde Semlow für den
Bereich „Marlower Straße"

Sehr geehrter Herr Keil,

hiermit teile ich Ihnen mit, dass es zu der o. g. Satzung derzeit keine Bedenken gibt.

Vorliegende Bauanträge von Antragstellern für gewerbliche Betriebe und Einrichtungen
können dem LAGuS M-V, Dezemat Stralsund. vor Beginn der Baumaßnahme durch
den Antragsteller oder deren Beauftragte zur Stellungnahme zugeleitet werden.

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Anlage: 18

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Behörde/TÖB/Gemeinde: LA für Gesundheit und Soziales

Stellungnahme vom: 07.02.2020

Mit freundlichen Grüßen,

Im Auftrag

_.<: /s../^.^

S. Medenwald

Hinweis

Bedenken zum Planverfahren wurden nicht vorgetragen.

Der gegebene Hinweis, dass die erarbeitete Detailpläne für gewerbliche

Betriebe und Einrichtungen über die zuständige Genehmigungsbehörde

dem LAGUS M-V, Dezernat Stralsund, zur Stellungnahme zuzuleiten

sind, wird zur Kenntnis genommen und beachtet.

Die Begründung ist entsprechend zu ergänzen.

HnuMiachrtfl.
Landaaarat für Gesundheit und Sorialea MecklorbufB-Vofpommem
Franhondamm 17,18^8 Straleund
Poillscn U 03 18104 Stntau-Kl

(03931)2007.50810
(03S31)2097. aflB77
poitatcUo.arüich.httiBilaouB.mv-iBaleruno.rin
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Planvorhaben:

1. Pflichten des Bauherren nach Baustellenverordnung

Während der Vorbereitungs- und Ausführungsphase des Bauvorhabens sind vom Bau-
herm die Anforderungen aus der Baustellenverordnung einzuhalten bzw. umzusetzen.
In diesem Zusammenhang ist insbesondere für den Fall, dass an diesem Vorhaben
mehrere Arbeitgeber gleichzeitig oder nacheinander tätig werden, ein geeigneter
Sicherheits- und GesundheitsschutEkoordinator zu bestellen sowie durch diesen
eine Unterlage für spätere Arbeiten an der baulichen Anlage zusammenzustellen.
Eine damit erfordertichenfalls verbundene Voranktlndigung der Baumaßnahmen ist
spätestens 14 Tage vor Baubeginn an das Landesamt für Gesundheit und Soziales
Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung Arbeitsschutz und technische Sicherheit, Dezer-
nat Stralsund zu übersenden.(Baustellenverordnung - BaustellV) vom 10. Juni 1998
(BGBI. l, S. 1283)

Anlage 18

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"
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Landesamt für innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt für Geoinformation.
Vermessungs- und Katasterwesen

Stadt Ribnte-Damgarten
Stadtbauamt
Am Markt 1
DE-18311 Ribnitz-Damgarten

Planvorhaben:

bearbeitet von' Frank Tonagei
Telefon: (0385) SSS-SSWS
Fax (0385) 58M8256255
E-Mail: raunfibezug@iaiv-mv.de
tntemot: http://wunv.tvomna-mv.de
Kr. 3<1-TOEB202000073

Schwerin, den 22.01.2020

Festpunkte der amtlichen geodätlschen Grundlagennetze des Landes
Wfecklenburg-Vorpommern
hier Abrundungssatzung Semlow, Mariower Str.

Ihr Zeichen: 15.1.2020

Anlage: Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Anlage 19

Anlage:

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

19

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Behörde/TÖB/Gemeinde: LA für Innere Verwaltung

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen
geodätischen Grundlagennetee des Landes Mecktenburg-Vorpommern. Beachten Sie
dennoch für wettere Planungen und Vorhaben die Informationen Im Merkblatt Ober die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien SBdte als zusländige
Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver-
messungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu
schätzen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Frank Tonage!

Stellungnahme vom: 22-01.2020

Bedenken zum Planverfahren wurden nicht vorgetragen.

Der gegebene Hinweis, dass bei weiteren Planungen und Vorhaben die

Informationen im Merkblatt über die „Bedeutung und Erhaltung der

Festpunkte der amtlichen geodätischen Lage-, Höhen- und

Schwerenetze" des Landesvermessungsamtes Mecklenburg-

Vorpommern zu beachten sind, wird zur Kenntnis genommen und in der

weiteren Planung berücksichtigt.

OtntinyTfston Qtioiftfn-nu&sn

W?
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Festlegungsarten der Festpunkte der geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze Planvorhaben: Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Der Landkreis Vorpommern-Rügen als zuständige Vermessungs- und

Katasterbehörde wurde im Planverfahren beteiligt.

TP(McckL»5ic»npfril<Tbk35cmx3San l SFPMess(hflt>o>zen03cm
(auch mit KcmmltAoten)'

•Ofl mit SitBiUuiuWnl txtn Slnlihdtuubfigfl
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Merkblatt

üb» die Bedeutung und Erhaltung
der Festpunkte der amtlichen geodStischcn tage-. Höhen- und Schwcrenetze

Planvorhaben:

t. PertpuoktcdCT LagvmrtTOiind GwdiiHtdrCmndncttpunktc

tG<»'J,8Mutzungrfettpunkt»I8FP),Trigtmomet>tKfa»(>unktB
m>) K)w!<ajg«hfirlSB OrienUcrungipunktti (QPt und EJCEOTtnn,

tlCTcn Lage ,)iif der Erde ctun.li Kavrdinatcn mit 7<>ntimc-

tciqwai^kclt Im armltdw L»gA«nisny»(cm fwigcScgt ist. Sie
bilden die Grundlage fflralic h o heit Rehen Vcrmoiiungen (Uindcs-
wmwiunQ und U'eQCfwchafi-sltntaTOri, aber aiiü) für icchnischc

Ufldwfltcntd'iaftlkhB\fcTm^uK>s<m.
d gibt 6odcnpurAt»nnil Hocbpunktc.

Un ilocfcnpunkt ^ in acs Ftüflci ein O.« m bfigw Gtaitilpfriiff. ri!";
\w Koof ca. IS CT aus dem Ertfrdch lierausragt. t" AusnahmeBlien
kann der Pfriiw auch öodenglelch yrscta (.wffnarkt'i wfn. Dlü
Pfrit<r Iwben eine K^iffitehc von 16 cm x 16 cm bis 30 cm K 30 cm
mit Bohrtach. elngwTMiiteftem Kreu? odcf Kprflfpfkboüen. Auf dei
itopffläch<- oder .in den S<rtw sind in NyTttiit.t»lm<9 rir> Dreteck &.

'm SOdfjcniung dfe SuchstBben .TP' cingc'ndBcSi. Andere Pfeiler
•.inet m''l den Uuch^.ibcn 0, FF, AF odw FW giikcFtr!w>ich»i?t Irt

Aiwiflhme(S!ter( gibt e-s htervon abweichende VArrnafkuogen Auf
Sauwerken (CTattiktegoi mit & undTP. Kcramlkbotan u a.},
iodcnsunttte haben unrcr (icm GratiitpfcilCT m der tegei ftlne

üratiitfriatTC.
i-'uchpunkte ;Snd markante Bauwcfksiciic (^ B. Kitchtufm- oöei
Antcnnmmascptwn), die weithin ilchtbar tir.d und s!i ßtlpunla

bei Vcrmesiun^n [tfencn.

2.HBhBttfcnftünkle(MFPHinctr>ur>im!.dl<-tnftM)[tffntttwgcnayigk«?)t

l^itlliifT^l upä füf ä'P NorTnalllöhcf^ Ifn B^Titl^hffTi Höhen"
btiugssyttw twfmhnct wytdcn. St« bHdpn dr« Crundlage f0r
tjrofi- und kltstnraumigo Höhonvrrfncitungon. vifff f. B. topftOf^-

phfKhe Vwvf^wngon. HfthonttaKtotiuRgcn in Karten, Höhon-
fwttegungw von GebSuden. Straßco. Kanälen u. a., iiirch f0f rtin

Scobadrtune von Boclen^nfcump-n.

AI» HFP dienen MenNboten LA.'taueriwbm. (löhfffCTarkcn'). SK!

werden vwugiwi'iu" im Mauerwwk Imorider^ sTdbttor Bauvwrkc
(Slrrticn. Brücitw u. a.) so pingcwm t.vcrm.irlcfi. ctei eine Meii-
(Blti? von 3.IG f"M<iheJedErEu'tic>tn<ht auf (tw» Bvl-wn aufgehalten

vwdm knnn.

tw iinbrtMutcn Geiände sind die Coln-n an PMcrn aus GrantT
LPfefleröciÄn") anscbrnfbi. Dt<nc Pfciior h.ibcn o[no Xopfflächc

?r^5cm)(;5cmundr3<?cnimNorm.rifa!!20unatKd«mG<xfw
hvivyr. Resondw iwtotttamo Pnnkre Knd unttfffdf'sch vcrmirkt
(llnrwirriivhp FpsHceuno - UF) und durch einen ca. Q.9 m lano^n

Grarrftpfcttwdß cm x 10 cm) irtt den SuEhsiabpn.NP-oberitdtoh
gelwittiekhnet. im Nomiaifn)' Itt w 2 m von der W ewfemtvi vw-

rnafi^t, cfass sein Kor/ni. 15cm aus dem Boden ragt.

3. Festpunkte der Schwenoetw tSFP] iinü Punkte, (ur dfc mittels
{jtövimctrttfter Mewunscn Scbwetwefie Im amtHüien Schwe-
rebezuyKyiien' «Fnrodt wurden. Sie tfnd mit einer Gcnaui^iwft
von 0.03 mCal (1 mCo! % 10-' m/tt} bestimm« lind h!Sd? dK-

(jrundiogc für verschiedene proictischc und wiss^ischattlich«
Arbeiten, r 8. auch für Lagwtattfwfcirwhuogc'n,

SFP iiwi mit Mctdngboircn (ß 3 cm mit Auhchrift.SFP- wd Ai,
i'ferten ödet Pfauen aus Granit vwmarkr. ihr»* Stanctorw brfindrn
lich auf hefesilgren Hächeo w Gcbiluden, !n befwHyen StTsScn.
aterauth in unbetetfgtm wcgcr». Sie .tirxj aElgcmein achtbar, be-
hindern abw oictii dw Vcikchr. Die GrenitplaKen ilrri 60 cnn
W cm t>zw, 80 cm x SO cm grod und m« einem plngcfTtüdtriten

Dfdetk & gcltcnftÄichnet. [m Kopl dcrGranitpräln'bcSntlCTildi
cmftortwBoG-cn.

<, CwKzllchnCrontflag» für (DcVcfnwrkuns und den Schuu von
VeitimsungOTinritfn (tt das .Gcidtz Über dää anntHchc Gcolnfor-

mattons- unri Vwmwtungtw<t;cn (GeoinformMic>"s~ Mnd Vfr
mcssungMjcfit.c . GfüVcfmG M-Vi" vom id. Üerwnbüf 2010

(GVOQI.M-VS.713t.
Danach M fatgentte AI tx»»(ht<m:

• Eigantümor und Nutzunntberechtffft» il'Sch'or, t-rbbnir
bonx'htigt'D u. i.t habftf* da; E'f- tew. Anbrim3?R üon Vofmffttunc;!-

marken (i. B. Pfeiler wSef öoiwiti auf Ihren Grundaücten und an
ihren tiauSjchen AnS.tcjMi >,tiw!e das Errictit^n von Vefnw.

sufwsignalen für rile Dauer von Vermessun()iafbeiten lu dutden.
Sie hsbcr» H.irdlnngen au uiitffiauei), (jf* vemc;iungtm)'li<;n

wwic ihre Erkwnbarkelr und Vcmcndbarkci: beefntr3<:htigen
könnmi. Werw £MT, auch dds Afibrln<ien von scMitfem Ws-f-

Kasteat.i'npfno.a.ÜtacrHFP.vwltduduTChdmlütruJHt'Aitfitt'llen
der Mrv.biwi aufdtrn MfctatIboLefi nicht m^rmwjllch iit-

• lUfaSnahwn. durch die \femiefLuntj^nurkon g(i|Srtndm swrtien

kßfWRn, sind ttnw^ßgtlcti dcrVermeisungi. und Geoinfoimattons-
behäfde (siehe unten) [niuuttflen. Dbscs npi •L &. wenn Tdle tjes
üebSudes, an dem ein HFP .tngcbfacht ist. oder wenn ab TP te-
^itmmte Teile efocs Bauwctkn (Hochiainktl flu)f)ebessert, tifnge-
bflut oder .'»tigrrta.tm w&faen solim. &-r<tttrdungiti effuitjttt ducn
durchSirjiGen-.Aurobithn-.Etwnbahn,Rohr undx.ibdtettungst3.au.

Eiiwnnt eift ÜsenTünwr wlef NutTungAcrochttgwr, dasi tfürmci-

iun3'ifrl'lr^cn bctdts wrtoTCfisegangcfii sch<irfhaft. r»cl»t t'wli» »T
ktnwbarodurwandwi ^InJ, u> iwl <-r audi rtl^ic; m:t7>itfi(fn.

• Mi! <l<-(n ridimdfn VBrfcmndwieVBfinflitung t marken wflrdt-n von

iin>!tfami!<;tin Scht»t2tfBch«n ufngobflfi. Dw Cltirchineitcr <i<*E
SdiutzfiSehe beträgt 2 m, d. h., hafwrt Sie be: fhtm Arigoiten mifr

cintrr" 1 m Abstand vom FwpLfnkV 2us5niich werden dicte

SchuRsSiiten oder SchutAügri, die ca. 1 rr. neben der Verme^
sungwiorkciK^cn. Kennt! Ich gcnwht.

" K)f unm!ttribB?VermästnaMd»tcU«,ciieden Dtji-ntümi-f oda

riem NutzungsbeTeclnigtw rfurcii tiic Dy)dufit)ipf)i(:[it üij»' dit>

Inanipruchnahme de» SchuhtilSctwcnKtüfien, fcann trinc ant[cm%-
samt EntxltSdiiguno irt fillri ooforftwt wpidi'n.
tlw (-ntif+tSriioimguMH.prtH-li verjährt fn cinom Jahf.dlcVcfiShrung

bvyiwt mtl üom AblBtjfdesJ^iret. in dem dwSchadcn CFTtnandcn

* Ofdftungäwldrlg h.tfnlclt, wer yorssnuch oder fahriasifg ctas
Bcirftw oder Brfanren von &undnorium oder baulfehcn Anlagen
für zulänlgeVemwuungufbettmbehlnd&f t. unbefugt Vefnnes-
sungsmaiked tr. B. l'feto oder Sohm} (•fHiHfnst, verändert oder
cntfcrnr, Ihrrn feilen Stand euer fhre Etkcnnbatkeit otfcr [hfe

Verwendbitri«-« gefahfdet oder fhic Sdwczftachen öbefbaut, ob'

rrßgt oder verändert. Die Ordnungwidritjkcit knn" mit finer

Gddtiufte bis a>u 5000 C gcahntlciv/enicn.

• EtgantÜmerodM NutzanBsbcntchtiote können zur 2ah)un9 wn
WiedBrhcntoilungritoiten herartgez&sen wwdwi, wenn durch ih-
re Schuld odcrdurch die Schuid ctncs Bcauftragicn eine Vermcs-
;ungifT>Bfke entfernt, verändert adäf besLJiätffgt worden i-it.
lyqwtümom. PSchtW o<t<;r afdcrN Nut^unaüx.rcchilgun wird
cial'<Temp[o!tie*i, In ihrem eEgcncfi trstcrwsc die Funkle so kennt-

iicnru machen (z. 6. ctwch nahlc), oass ;tc }edemlts)j Kindcmis
farUindmaschtficnotfwdrtde'^Ffliirj'TOgfwkannt werden können,
Dte mit der WdbCTtcllum] beBtift[W}?i P^soncfi itnd Bn?uhatt<?n.
dleVcfmcKurtgsmariccn ;u beachten.
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DI«w Merkfalatt tst atifaufatwahmn und beim Varitauf oder bei dar Vcrpachtung d« Fluntöclu, auf d«» der CGP. Bn>. TP. OP, HFP oder
SFP tlagt, an den Enmrbw odw NuUungtbCTcchtigtcn wnftnncug«bea.

jedPTOfr di (* zuutänd Ig» i Vwroottuns»- und GwfnformatJontbohSnlc oder dm,

Utndc»mtfä<'lniwreVwwaltunflM»cklmt>tirg.V<npominwn AmtfarG«>t>tfwm»tfon,V»rtn<Mung^undKat»ttBnuM<
UU»dtm-£tralt*289 •l9059Scbwrin

T&trfon 0385 588^W12ftdor SBa-S6267 T»WaxOMS S8fr.S6&OS odor £»8^8256260
E-MalfcR.lumbtzuaWlivinv^l«

fntcmrt: hVtyJ} www.tviertna-mv.dc

Hwautg»b<w-
oL^nctesiimtfunnncicVcfwaltungMccklcnüurg-VOrpommem
Amt für Geomtonnaüon, Venne»ungs-und KOTasierwesen
Stand: Man: 2014

Druclc
Lt»rujtsy«mt für ifinpn'Vprwiiltung

Meckicnburq-vofponxn&fn
LütN-ckw Slrußc 2ä7.1WS9 ^1
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Planvorhaben:

Anlage 20

Anlage:

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

20

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Behörde/TÖB/Gemeinde: LA für Kultur und Denkmalpflege

Mit Schreiben vom 15.01.2020 wurde das Landesamt für Kultur und

Denkmalpflege um Stellungnahme als Behörde oder sonstiger Träger

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB gebeten. Bis zum

20.05.2020 lag der Gemeinde kein Antwortschreiben vor.
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Landesamt
für Umwelt, Naturschutz und Geologie

WIecklenburg-Vorpommern

Landftitamt ftlr Umwelt, Natursdiulz und Goologie
Maddenburg-Vorpommom, Postfach 13 38.182G3 Gösfrow

Amt Ribnitz-Damgarten
Postfach 11 32
18302 Ribnitz-Damgarten

E"i\/)aEt: g.keii@ribnit£-damgart8n.de

'2 tf'1 ° Mecklenburg g
tel U1 5 Vorpommern'

/VlVWyJ-

Ihr Zeichen; Ke
Ihre NnchrtcMvom: 15.01.2020

BenBellcK Kalhrtn Fleisch
Az.: - Bitte stets angeben! •
LUNG-20034-510
Tel.: 03843777-134
Faic 03843777-8134
E-M3it:kathrin.fleisch@lung.mv-re8ierung,

Datum: Güstroi», 24.02.2020

Planvorhaben:

Anlage 21

Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange

Anlage:

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

21

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Vorhaben
Satzung der Gemeinde Semlow für den Bereich "Marlower Straße"

Abteilung Immissionsschutz und Abfallwirtschaft

Aus Sicht des Lärmschutzes wird nachfolgend Stellung genommen. Gnjndlage der Prüfung
bilden folgende Unterlagen:

[1] Satzung .Marlower Straße" der Gemeinde Semlow, vom 30. September 2019

[2] Begründung zur Satzung .Mariower Straße" der Gemeinde Semlow,
vom 30. September 2019

FUr das Vortiaben wird gemäß p], Abs. 11. Immisslonen, eine Schalllmmisslonsprognose
nicht in Betracht gezogen. Nach Ansicht des LUNG ist im Rahmen des Verfahrens zurAuf-
Stellung der Satzung die LärmsituaUon zu begutachten.

Das LUNG weist darauf hin. dass es hinsichtlich des Verkehrsiärms zu schädlichen Umwelt-
sinwirHungen durch Geräusche auf die schützenswerte Bebauung kommen l<ann.
Das LUNG entnimmt der aktuellen Lärmkartierung aus dem Jahr 2017' för die L 18 eine
durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DW) von 1771 Kfe/Tag sowie mögiiche Über"
schrejtungen der OrienUerungswerte der DIN 18005-1 an der geplanten Bau9renze.
Nach Ansicht des LUNG sind die Geräuschlmmisslonen hinsichtlich des StraBenverkehrs im
Rahmen einer gulachterlichen Einschätzung auf Basis der DIN 18005-1 Schalischute'im
Städtebau in Verbindung mit der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutegesetzes C\/er(<ehrslärmschutzverordnung -16. BImSchV) zu beurteilen.

'Lännkarten-VicwerMV " Unnkarticrung 2017 gemäß Eu- Umgcbungsiärmrichtltnie
httü^AvwwJ^ermkarttcninsyTiy.de/lnde&ohT)

,W»u*refln»hnwtart

B^IUL«.» un» VH.rtBtwxi au- «n ifmca BEt. n*aw

Behörde/TÖB/Gemeinde: LA für Umwelt, Naturschutz und

Geologie (LUNG)

Stellungnahme vom: 24.02.2020

Seitens des LUNG wird ein Erfordernis zur Begutachtung der

Lärmsituation in Bezug auf den Verkehrslärm sowie auf die südlich des

Plangebiets gelegenen gewerblichen Einrichtungen gesehen.

Die unteren Immissionsschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-

Rügen teilt diese Ansicht nicht und hat der Planung ohne

Einschränkungen zugestimmt. Auch waren die Umweltauswirkungen

der südlich angrenzenden gewerblichen Einrichtungen auf die Ortslage

Semlow bislang regelmäßig Gegenstand der entsprechenden

Genehmigungsverfahren für die örtlich ansässige Ferkelproduktion

nach § 16 BlmSchG.
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Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass es durch südlich des Plangebietes gelegene
gewerbliche Einrichtung (z. B. Kläranlsge) ebenfalls zu schädlichen Lämnimmissionen kom-
men kann.

Es wird nach Fertigstellung um eine Übergabe des Gutachtens an das LUNG Zwecks Stel-
lungnahme und Formulierung von Hinweisen gebeten.

Im Auftrag

Anlage 21

Planvorhaben: Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Von der Erarbeitung eines schalltechnischen Gutachtens wird

somit abgesehen.

S3SSSSS-"

: M.VW * oaom Wjft s ^ mas
nmrtnnxhhuumniftn'
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Landestorsl
Mecklenburg-Vorpommern
- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Der Vorstand

ForctamiSchumhnoon • Am Kronenwald 1 - 18AB5flchi]nnhngii",

Amt RlbnHz-Damgarten

Forstamt Schuenhagen

Postfach 1132
18302 Ribnitz-Damgarte]rBna.:

STADTVERWALTUNG
RIBNITZ-DAMGARTEN

a Feb. 2020

x Bsajb. an ......//!<-,.iv'k^....\...:.

ITc'ofon;
iFüX:
lE-Mnl:

038324/850-13
0390'1/235-/.13
Marlc.Jnntt.ra@ltoa-my.do

|Aktonzo:chon- 7-«4.;m-202f) 001
l [hltto boi Schriftvgrkehr anflBbon)

"TJSchuenhagen, C??. Februar 20

Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der Gemeinde Semlow für den
Bereich „Marlower Straße"
Ihre Planungsunterlagen vom 15.01.2020, eingegangen am 23.01.20SO

Sehr geehrte Damen und Herren.

zu o.g. Vorhaben nehme ich für das Forstamt Schuenhagen, für den Geltungsbereich
des Bundeswaldgesetzes vom 2. Mai 1975 (BGBI. l S. 1037), das zuletzt durch Artikel 1
der Verordnung vom 17. Januar 2017 (BGBI. l S. 75) geändert worden ist und des
Waldgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LWaldG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 870),
letzte berücksichtigte Änderung: § 3 geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5. Juli
2018 (GVOBI. M-V S. 219) als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung:

Dem o.g. Vorhaben wird aus forstrechtlicher Sicht zugestimmt.

Die forstrechtliche Prüfung der vorliegenden Planungsunterlagen hat ergeben, dass
sich weder im Geltungsbereich der Satzung noch in Entfernung des gesetzlichen
Waldabstandes nach § 20 LWaldG von 30 m Wald im Sinne des § 2 LWaldG befindet.

Forstrechlliche Belange werden daher nach derzeitiger Lesart nicht berührt.

Für weitere Ruckfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichem Grüßen
Im Auftrag

, A, /^.)t_'i<

Andreas Baumgart
Forstamtsleiter

Planvorhaben:

Anlage 22

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Anlage: 22

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Behörde/TOB/Gemeinde: Landesforstamt, Forstamt Schuenhagen

Stellungnahme vom: 07.02.2020

Die forstwirtschaftliche Zustimmung zum Planvorhaben wird erteilt.

Anregungen und Bedenken zum Planvorhaben wurden nicht

vorgetragen.

Vm-Ktsnd: Mmfroti Qni.m

Landoa'ors: Mecyonburg-Vorpommom
- AnslJl aus äOontfclnfn Rüchu, -
Fritz- Rßute--- ftfil? S

t7l39Malchln

DeutachoBundr.Mnrk

BlC:MARKDCFn50
I8AN: DEB7 1500 OOGO 0315 001S 30

079/133/8005 8

Tnto'on: 0.19 8^2^3-0
Tohfnx: 0 31 94,2 35-4 00
E-Malt; T-onfaiotSI'oa-mv.dG

lilomot: www.walü-mv.dc
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Landkreis Vorpommern-Rügen
Der Landrat

Landftroii Vorpomirrom- Rügen, Cart-Heydcmaftn-Rb^ 67, T8437 Strslsund

Gemeinde Semtow
über das Amt Rlbnitz-Oamgarten
Am Markt 1
18311 Ribnitz-Damgarten

Planvorhaben:

Erg'änzungssatzung nach S 34 Abs. A Satz 1 Nr. 3 BauGB "Marlower StraBe" der

Gemeinde Semlow
hier: Stellungnahme gemäß 5 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 15. Januar 2020 (Posteingang: 22. Januar 2020) wurde ich um Stellung-
nähme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum o. g. Saulertptanentwurf gebeten. Als Bewertungs-
grundlage haben dazu vorgelegen:

Planzeichnung (Entwurf) )m Maßstab 1 : 1000 mit Stand vom 30. September 2019
Begründung mit Stand vom 30. September 2019

Nach erfolgter Beteiligung ergeht hierzu folgende Stellungnahme:

SfädtebauUche und pianunssrechttiche Beiange

Die Gemeinde Semlow beabsichtigt westlich der Gemeindestraße „Martower Straße" eine
Außenberelchsfläche über eine Satzung nach 5 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB in den Im Zusammen-
hang bebauten OrtsteU einzubeziehen.

Der Ergänzungssatzung wird aus städtebaulicher und planungsrechtlfcher Sicht zugestimmt,
da sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist.

Textliche Festsetzungen
Die Widerspräche zum Maßstab In TeH B - Text unter § 1 sind zu korrigieren.

Der Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung und der Zeitpunkt, wann die Bekanntma-
chung erfolgt ist, richtet sich nach S 9 Durchführungsverordnung zur Kommunalverfassung
(KV-DVO) und der Hauptsatzung. 5 5 der Satzung ist dahingehend anzupassen.

Ansabe der Rechtsnorm
Die gesetzUchen Grundlagen sind zu aktuaUsteren. Rechtsgrundlage ist das Baugesetzbuch
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. l S. 3634) sowie die

id

ihr Zeichen:
fhrc Nochnchc ^^yn^
M&in Zcfcticn:
Mcfiic N&ctiricht vom;
Bitto beachten Si»

Fachdtemc

Ausfwnfc crttftt:
Basuchftraruchrift:

Zimmor:
Tctefon:
Fax:
E.Mall:

Datum:

Xc
15.Jaouor2Q20
511.140.02.1 OÖ2&.ZO

Postaiuchrfft untßn!

Bau und Planung

Stefan!«; BÜtow
Hdnrich-Heffw-Süaiie 76
18507Gr1mtRGn
407
(B831 367-2933
03831 357.442910
stefanfe.tiuelowiWk-vr.de

n. Februar 2020

Anlage 23

Ponamchrift Kontafctdatcn
Landkwls VOfpawmcm-RQgcn T: 03B31 3S7-1000
Cari.Hcydwiann-Rins V F: 03831 3S7-+44100
lSt37 StraHwd ptKWatta^lk.vr.tte

Bankwrbtndung lUIgcmoir» Sprcchznitw»
SpartawwVoTpomnw EHewafi (?:tKH2:DO Uhr

r ^ 18AN: 13:30.18:00 Uhr
f'tt5^ SE6515050SOOÜS30000407 Donncmas 09:00-12:00 Uhr

BtC: NOLM)E21GRW 13:30-1&;QO Uhr
öder Tcrmtn nach Vcwinbamng

^k

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Anlage: 23

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Behörde/TÖB/Gemeinde: Landkreis Vorpommern-Rügen

Stellungnahme vom: 11.02.2020

Städtebauliche und planungsrechtliche Belange

Aus städtebaulicher und planungsrechtlicher Sicht wird dem Vorhaben

zugestimmt. Den Hinweisen zur Änderung der textlichen Festsetzungen

bezüglich der widersprüchlichen Maßstäbe, dem Paragraphen zum

Zeitpunkt der Bekanntmachung, den Angaben der Rechtsnorm sowie

dem Hinweis zur Bekanntmachung wird gefolgt.
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511.140.02.10026.20

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBL l S. 3786).

In den Verfahrensvermerken fst zu dem Verweis auf das Einstellen in das Internet auch die
entsprechende Intemetseite mit anzugeben.
ßeisoiel: ...Jm Internet unter.-"

Hinweis zur BeKanntmachung:
Weiterhin gehe ich davon aus, dass der Inhalt der Bekanntmachung nach 5 3 Absatz 2 Satz 2
und die nach 5 3 Absatz 2 Satz 1 auszulegenden Unterlagen, neben dem Einstellen in das
Internet auch über das zentrale Landesportal des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu-

gänglich gemacht wurden (5 4a BauGB).

Die Änderungspunkte der BauGB-Novelle 2017 (u. a. Einstellen der Pläne in das Internet,
Änderungen der Anforderungen an den Umweltbericht,...) sind im weiteren Verfahren zu
beachten und entsprechend den o. g. Hinweisen zu prüfen.

Wasservrirtschaft

tm Plangebiet befinden sich kerne Gewässer.

Die Ortslage Semlow ist schmutzwassersetüg zentral erschlossen. Die GemGindä Scmtow ist
Abwasserbeseitigungspfltchttg. Das häusliche Abwasser ist In die öffentliche Leitung einzu-
leiten. Für Niederschlagswasser hält die Gemeinde in diesem Bereich keine öffentliche
Leitung bereit. Dieses mvss auf den Grundstücken wo es anfällt versickem. Dazu sind Ver-
sickerungsanlagen nach DWA A Arbeitsblatt 138 zu errichten. Nachbargrundstücke dürfen
dabei nicht beeinträchtigt werden. Im Baugenehmigungsverfahren ist der Nachweis der
schadlosen Versickerung des Niederschlagswassers der versiegelten Rächen zu erbringen
und die Verstekerungsanlagen auf etnem Lageplan darzustellen. Grundsätzlich ist eine
schadlose Versickerung am Standort möglich.

Hinweise:
Unter Punkt 9 in der Begründung muss der Abwassemveckverband Körkwitz in Gemeinde
Semlow geändert werden.

Erdaufschlüsse für Erkundungsbohmngen zu Baugrund Untersuchungen, Erdwärmenutzung
oder Brunnen sind bei der unteren. Wasserbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen an-

zuzeigen.

Gegen die Kompensatlonsmaßnahmen 1n Form von Öko-Punkten gibt es keine Einwände.

Naturschutz

Unter Berücksichtigung der folgenden Stellungnahme wird der Satzung aus naturschutz-
fachlicher Sicht zugestimmt.

Maßgeblich für die Eingriffsregelung sind die aktuellen Hinweise zur Efngriffsregelung (HzE)
aus dem Jahr 2018. In der Alt- und in der Neufassung der HzE ist das Intensivgriinland mit
dem Faktor 1,5 zu berücksichtigen. Dementsprechend höher fällt das Kompensaüonserfor-
derms aus. Der Ausgleich ist über ein Ökokonto der gleichen Landschaftszone möglich. Der
unteren Naturschutzbehorde ist kein Ökokonto der Gemeinde Semlow bekannt. Die Num-
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Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Anlage 23
Die Planzeichnung ist entsprechend zu ergänzen.

Wasserwirtschaft

Die gegebenen Hinweise werden in die Begründung aufgenommen.

Im Baugenehmigungsverfahren ist der Nachweis der schadlosen

Versickerung des Niederschlagswassers der versiegelten Flächen zu

erbringen und die Versickerungsanlagen auf dem Lageplan darzustellen.

Darüber hinaus sind Erdaufschlüsse bei der unteren

Naturschutzbehörde des Landkreises anzuzeigen.

IMaturschutz

Aus naturschutzfachlicher Sicht wird dem Vorhaben zugestimmt.

Die Berechnungen für die Eingriffsregelungen werden entsprechend

angepasst.

Der Ausgleich erfolgt über ein Ökokonto gleicher Landschaftszone. Und

ist zur Planreife sicherzustellen.

Da der Geltungsbereich der Planung derzeit laut des Kartenportals

Umwelt Mecklenburg-Vorpommern des Landesamtes für Umwelt,
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Anlage 23

511.140.02.10026.20

mer des Ökokontos ist In den Unterlagen zu benennen und der UNB mitzuteilen. Die Abbu-

chung ist zur Planreife sicherzustellen.

Der Artenschutz ist nicht angemessen abgehandelt. Die Standards hierfür sind auf den ]n-
ternetseiten des LUNG verfügbar. In der Umgebung liegen u. a. Nachweise für verschiede-
ne Fledermaus- und Vogelarten vor. Festzusetzen ist daher, dass die Vegetation im Gel-
lungsbereich nur außerhalb der Bruceit der bodenbrütenden Vögel zu entfernen Ist. Die
unmittelbar an der Grenze zum Gettungsbereich stehenden Gehölze sind zu erhalten.

Brand- und Katastroohenschutz

Aus der Sicht des vorbeugenden Brandschutzes bestehen keine Bedenken zum o. g. Vorha-
ben.

Es sind folgende Grundsätze einzuhalten:

o Schaffung ausreichender Anfahrts-, Durchfahrts- bzw. Wendemöglichkeiten für
Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes;

o Ordnungsgemäße Kennzeichnung der Wege, Straßen, Plätze bzw. Gebäude (Stra-
ftennamen, Hausnummern usw.),

o Die Bereitstellung der erforderlichen Löschwasserversorgung von mindestens
48 m3 /h ist in der weiteren Planung 2u beachten und in der ErschUeßungsphase um
zusetzen.

Das Löschwasser ist gemäB dem Arbeitsblatt W 405, Stand: Februar 2008, des DVGW für
den Zeitraum von 2 Stunden, innerhalb eines Radius von 300,00 m bereitzustellen. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass dieser Radius die tatsächliche Wegstrecke betrifft und keine
Luftlinie durch Gebäude bzw. über fremde Grundstücke darstellt.

GemäB 5 2 Abs. 1 (Ziffer 4) des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfe-
teitungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommem vom 31. Dezember 2015, in
der derzeit geltenden Fassung, ist die Gemeinde verpflichtet die Löschwasserversorgung,
als Grundschutz, in ihrem Gebiet sichercusteilen.

Kataster und Vermessuna

PlanzeSchnun^ TeH A
Die hier vorliegende Ausfertigung der Planzeichnung ist zur Bestätigung der Richtigkeit des
katastennäßigen Bestandes geeignet.

Aus Sicht des Umweltschutzes, Denkmalschutzes und der Bauaufsicht gibt es keine weite-
ren Anregungen.

Mit freundlichen Grüßen

-im Auftrag

-^.k-Z /-

Frank-Peter Lender
Fachbereichsleiter 3

Planvorhaben: Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Naturschutz und Geologie als Wohn- bzw. Mischgebiet (Siedlung)

klassifiziert wird, (abrufbar unter https://www.umweltkarten.mv-

regierung.de/atlas/script/index.php Naturschutz > Biotope > Biotope

und Nutzungstypen (Flächen) [Zugriff am 18.03.2020]), wird von einem

gesonderten Gutachten des Artenschutzes abgesehen. Stattdessen

werden Bauzeitenregelungen, die dem Artenschutz dienen sollen, in die

Begründung bzw. die textlichen Festsetzungen aufgenommen.

Brand- und Katastrophenschutz

Bedenken zum Planvorhaben wurden nicht vorgetragen.

Die genannten Grundsätze werden berücksichtigt und in die

Begründung aufgenommen. Im Radius von 100 m (konkret: Marlower

Straße 17) befindet sich ein Hydrant, der die Bereitstellung der

erforderlichen Löschwassermengen sichern kann.

Kataster und Vermess u ng

Die dargestellte Planzeichnung wird vom Landkreis als geeignet

bewertet.

Umweltschutz, Denkmalschutz, Bauaufsicht

Bedenken und Anregungen zum Planvorhaben wurden nicht

vorgetragen.
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Polizeipräsidium Neubrandenburg
Polizeiinspektion Stralsund

Sachbereich EinsatzA/erkehr

Pota*irapBkrioo S>r-l«un<l. Fwteniamm 21. IB^IO Stnl.urd

Amt Ribnit-Damgarten
Rathaus
Am Markt 1
18311 Ribnitz-Damgarten

^ POLIZEI

bcartioHot

Telefon:

Tnlftfax:

E-Mall:

Aktanroichnn:

Stralsund,

PHKin petowH

(03831)245233
(03831) 245 260

sbc-vcfkehr-pt.strtil»und(2ipalmv

20B^2800

13.02.2020

Planvorhaben:

Anlage 24

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr.3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Anlage: 24

Gemeinde Semlow für den Bereich „Wlarlower Straße"
Beteiligung der Behörden

Seitens der Polizeiinspektion Stralsund bestehen zu dem o.g. BV keine Bedenken.
Folgende Hinweise seien jedoch für die Planung und Bebauung, auch wenn es sich nur
um eine geringe Erweiterung der Bebauung handelt, aber mit Ausblick auf ggf. zukünftige
weitere Planungen, gegeben:

Ausreichende Ein- und Ausfahrbreiten zu GrundstOckszufahrten, optimaler Weise
breiter als das gesetzlich geforderte bzw. empfohlene Mindestmaß
Ausreichende Sichtweiten bzgl. Bebauung und Begrilnung insbesondere Bereich
der GrundstQckszufahrten
Ausreichende Park- bzw. Abstellmoglichkeiten für Fahrzeuge, die überall ein
gefährenloses Passieren des fließenden Verkehrs ermöglichen
Bauliche Gestaltung/Anpassung der Straße, die eine ggf. geplante Geschwindig-
keitsreduzierung realistisch und einhaltbar macht
Bauliche Gestaltung der Straße, die ein gefahrenloses/gefahrenarmes Teilnehmen
am Straßenverkehr, insbesondere von schwachen Verkehrsteilnehmem ermöglicht

Begründend für die Hinweise ist anzuführen, dass erfahrungsgemäß die Anzahl der letzt-
lich zur Verfügung stehenden Parkflächen auch im ländlichen Raum, da die Bebauung und
Gestaltung der Grundstücke das Parken auf eben diesen nicht zulässt, nicht ausreichend
ist. Dies führt regelmäßig dazu, dass andere Flächen, insbesondere die Fahrbahn, auch
im Bereich von Zufährten zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt werden. Dies engt den
zur Verfügung stehenden Raum zur Nutzung der Fahrbahn für andere Verkehrsteilnehmer
enorm ein und führt erwartungsgemäß zu Konflikten sowohl zwischen dem fließenden und
ruhenden Verkehr als auch schwächeren Verkehrsteilnehmem. Weiterhin gibt es immer

wieder Hinweise von Anwohner, dass in Wohngebieten deutlich höhere als die zulässigen
Höchstgeschwindigkeiten gefahren werden. Dies sind zunächst subjektive
Wahrnehmungen. Selbst wenn sich dies objektiv belegen lässt, gestaltet sich die
Durchsetzung von Geschwindigkeitsreduzierungen schwer. Daher sollte die bauliche
Struktur zur Durchsetzung solcher Maßnahmen bereits in der Planung berDcksichtigt
werden.

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Behörde/TÖB/Gemeinde: Polizeiinspektion Stralsund

Stellungnahme vom: 13.02.2020

Bedenken zum Planverfahren wurden nicht vorgetragen.

Bei der Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB handelt es sich um

eine Innenbereichssatzung, mittels der eine bislang als Außenbereich

definierte Fläche in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil

einbezogen wird. Eine Überplanung von Verkehrsflächen erfolgt nicht.

Insofern können die Hinweise in Bezug auf die Gestaltung von Straßen

keine Beachtung finden. Die Hinweise in Bezug auf die Gestaltung von

Grundstückszufahrten sind in die Begründung aufzunehmen.
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Planvorhaben:

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Im Auftrag

Anlage 24

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Dörte Petereit
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Staatliches Amt
für Landwirtschaft und Umwelt

Vorpommem

StALU VOfpommmn
Sits dcaAntsldtcix acmitatellc Gtralaünö.

Badenstraßo 1S, W30 Strateund

Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten
Herrn Keil
PF 1132
18302 Ribnitz-Damgarten

STAOTVERWA!.TU
RiBNITZ-OA.USAR

F-I"O- 21.Feb.2020

Planvorhaben:

Anlage 25

03831,696-2129
8irg[t.M3tohow@st3luvpjnv^e8ferwis,tfe

Bearbeite) von: Fr. Malchow
AktflnzclchCT: StALUVP12/5122/VRf23/20
[bitlfl bd Schriftvcrtwhr angtiion)

Stralsund. 18.02.20

Satzung der Gemeinde Semlow für den Bereich „iUarlowor Straße"

Sehr geehrter Herr Kell.

vielen Dank for die Übergabe der Unterlagen zum im Betreff genannten Vorhaben.

Die Prüfung ergab, dass die Belange meiner Abteilung Naturschuta, Wasser und Boden

durch die vorliegende Planung nicht berührt werden.

Aus der Sicht der von meinem Amt zu vertretenden Belange des aniagenbezogenen
Immissionsschutzes bestehen zur oben genannten Planungsabslcht Bedenken.

Südlich des Planbereichs liegt die Schweinezucht- und IVlastanlage der Feri<eiproduktion
Jens BEöcker in ejnem Abstand von ca. 600 m. Auf dem gleichen Gelände liegt die
Biogasanlage der Semiower Biogas GmbH. Beide Anlagen sind genehmigungspflichtige
Anlagen gemäß des BImSchG. Gegenüber befindet sich eine Putenmastanlage, die
baurechtllch genehmigungspflichtig ist. Eine weitere Geruchsquelle ist die Kläranlage der
Gemeinde Semlow.
Für die Erweiterung und Änderung der oben genannten Schwelneanlage wurde Im damaligen
Genehmigungsverfahren ein Immissionsprognosegutachten (vom 23. August 2013) des
Ingenieurbüros Prof. Dr. Otdenburg, angefertigt. Alle oben genannten Geruchsquelten wurden in
die Prognose elnbezogen.
Der ermittelte Mindesfabstand zur Wohnbebauung gem. TA Luft beträgt 330 m.
Die Darstellung der Isolinien der Geruchshäufigkejten zeigt, dass das überpiante Gebiet in der
10 % Isolinie liegt (Immlssionshäufigkeiten der Jahresstunden). Im Wohngebiet .Landweg"
kommen noch 10 % Geruchsjahresstunden an. Die Darsteliung der FIächenwerte der
Geruchshäufigkeiten auf der von der Gemeinde Qberplanten Fläche zeigt Werte von 11 -16 %
an. Die 16 % sind für den südlichen TeH der überplanten Fläche ausgewiesen. Die zulässigen
Grenzwerte der GIRL MV (Geruchsinimisslonsrichtllnle) fflrWohngebiete liegen bei 10 %
Wahmehmungshäufigkelt. FOr Gewerbe/lndustrie und Dorfgebiete sind es 15 %.

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Anlage: 25

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Behörde/TÖB/Gemeinde:

Stellungnahme vom:

Staatl. Amt für Landwirtschaft und

Umwelt Vorpommern, Stralsund

18.02.2020

Naturschutz, Wasser und Boden

Anregungen und Bedenken zum Planvorhaben wurden nicht

vorgetragen.

/UtoBmdneDatlin5Chul;dr|(9inp]ton;
Der Kontakt mit dem Staatiichen Amt för Landwirtschaft und Umwelt Vofpommem Ist mit der Spelcherung und
Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persöniichen Daten verbunden (Rechtiiänjndlage:
Art. 6 Abs. 1 e OSGVO i.V.m. §-4 Abs. 1 DSG M-V). Weitere Informaltonen erhaften Sie unter www.regienjng-
mv,d$/ü.$tenscrtutt

lausanschrtft;
StsfltHches Amt far l.andwirtacliaft UEKI Umweit Vcupomtnem
Sadonstraße 18.1843S Straisund

Postanschrift:
Postfach 2541,18412 Stratsund

Tct&fon: 03831/69S-0
Telefax: 03831/6S6.2129
E*Mall: poststellc@staluvp.mv-regterun9,iie
Websetle: www.stalu-vofpommern.tte

Immissionsschutz

Das StALU trägt Bedenken in Bezug auf die südlich des Plangebiets

gelegenen Geruchsquellen in Form derSchweinezucht- und Mastanlage

Ferkelproduktion Blöcker, einer Biogasanlage sowie einer Kläranlage
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Schallimmissionen werden aufgrund der Entfernung der Anlage (ca. 600 m) nicht zu befürchten
sein.

Ich weise daraufhin, dass in einer Entfernung von ca. 530 m sich eine Anlage zum Be-und
Entladen von Schuttgütem (Umschlag von KömerfrOchten) befindet. GemSB Anhang 1
Abstandseriass (RdEri. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz - V-3 - 8804.25.1) vom 06.06.2007 handelt es sich um eine Anlage (9.11 (2))
der Abstandsklasse IV mit einem Mindestabstand von 500 m zu Wohngebieten und
KIeinsiedlungsgebiete.

Aus Sicht der von meinem Amt zu vertretenden Belange des Abfallrechts bestehen keine
Hinweise.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage 25

k
Matthias Walters

PIanvorhaben: Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

vor. Dabei wurde auf das Immissionsgutachten aus dem Jahr 2013

(Gutachten 12.273 M-A, IB Prof. Dr. Oldenburg, Faulenrost) verwiesen,

wonach Geruchshäufigkeiten auf der überplanten Fläche von 11 -16 %

derJahresstunden auftreten können. Die zulässigen Grenzwerte liegen

für Wohngebiete liegen bei 10 %. Für Dorfgebiete sind es 15 %.

Der Sachverhalt wurde geprüft. Gemäß dem Gutachten aus dem Jahr

2013 wurde der Bereich um das Plangebiet herum als Dorfgebiet

klassifiziert. Da es hier bislang keine weiteren maßgeblichen

Entwicklungen gegeben hat, bleibt diese Einordnung bestehen.

Weiterhin wurde festgestellt, dass seitens der StALU die

Plangebietsfläche in der „Karte mit den Flächenwerten der

Geruchshäufigkeiten" nicht korrekt eingeordnet wurde. Tatsächlich

betragen die Werte hier nur 11 % bis ggf. max. 13 %. Dieses wurde von

der zuständigen Sachbearbeiterin des StALU in einem Telefonat

bestätigt. Nach Klarstellung der Sachlage wird den Bedenken des STALU

somit nicht gefolgt.

Der Hinweis zur Anlage zur Be- und Entladung von Schuttgütern wird

zur Kenntnis genommen und findet in der Begründung

Berücksichtigung.

Abfallrecht

Anregungen und Bedenken wurden nicht vorgetragen.
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Staatliches Amt
für Landwirtschaft und Umwelt

Vorpommern

StALLt Vofpommem
Dfenstsiotlo SüatBund.

Badcnstra&e IB. 13439 Stralsund

Amt Ribnitz-Damgarten
Postfach 1132

18302 Ribnitz-Damgarten

Planvorhaben:

|c„,„ (j

Bei, rü, c:

•p ."^v]

K;:7 2"2n

..^.K.'
Telefon: 03831/69f>-2na3
Totefax: 03831; 836-2128
E-Mtail: A.HbnpetiiistaluvpjDU-reaIerunß.dc /y

Boiirbciltot von: Herr Himpcl
AMBnzBlch«n:5121.13-VR-085-008720 •'
(bitte t>oi SchrHtverkohr üngcbon)

Stralsund, 03.03.2020

Anlage 26

Anlage:

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr.3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

26

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der Gemeinde Semlow für den
Bereich "Wlarlower StraBe"

Stellungnahme Abteilung Landwirtschaft und_F!ymeuo^dnuncisbeh<)rde

Behörde/TÖB/Gemeinde: Staatl. Amt für Landwirtschaft und

Umwelt Vorpommern, Stralsund

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch die o.g. Planung werden agrarstrukturelte Belange nicht negativ berührt.
Hinweise und Anregungen als Träger Bffenüicher Belange ergeben sich fDr mich nicht.
Flumeuordnungsveriähren sind nicht betroffen.

Zu naturschutzrechtlichen
regelmäßig gesondert.

Mit fre.undlichem Grüßen
im Auftrag - f

und UmweIt-Belangen ergeht die Stellungnahme

\r ^
Himpel

AIlaemelno Datenscbutzlnformation;
Der Kontakt mit dem Staotlichon Amt fQf Landwirtschaft und Umwelt Vorpommem tot mit der Speichoruiig und
Verarbeitung der von thnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden {RochtsgrundlagB:
Art. 6 Ab«. 1 » DSGVO I.V.ra. § 4 Abs. 1 DSO M-V). Welt«ra Infomallonen erhalten Sie unlsr vmw.regHTung-
mv.dc/Datenschutc.

Hausanschrttt:
Sluatllchtw Amt für LapAirtitscfiaft unä Umwelt Vorpommein
Badonauraße iy. 18439 Stralsund
Poatanaclirlll;
Paatfach 25-11,1B'f12 Stralsund

Tflleftm: G3B31 / 695-0
Tolofax; 03831/69&-2129
E-Mnth pnuKlw linket o) iiup. m v^rog lo ru ng.dt

Wobceitc- www.stalu-vorpommam.da

Stellungnahme vom: 03.03.2020

La n d Wirtschaft und Flurneuordnungsbehörde

Anregungen und Bedenken zum Planvorhaben wurden nicht

vorgetragen.
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Planvorhaben: Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Anlage 27

Anlage: 27

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Behörde/TÖB/Gemeinde: Stadtwerke Ribnitz-Damgarten

Mit Schreiben vom 15.01.2020 wurden die Stadtwerke Ribnitz-

Damgarten um Stellungnahme als Behörde oder sonstiger Träger

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB gebeten. Bis zum

20.05.2020 lag der Gemeinde kein Antwortschreiben vor.
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Straßenäauamt Stralsund

Gtil^wjläuiChN-hiCcOb 18^10 S^nbu-m

Bems.einstadt Ribnitz-Damgarten
Postfach 1132

18302 Ribnitz-Damgarten

sT,',OT'/e;;:wAi.-:..' wa
RiBNlTS-L'AMGARTEN

E'"°- U Fsb. 2020

•&^...........,

Ftoafbelter: Frau Gorkenant

Tolafon- +40 .1831 274.275

GcschMr.ailchen; 3220-55SOO

E.MalI; Kunti .0 oriiftru'intiBsbv .niv-ruEihiruno.dn

StratSLinö. 13.02-2020

Planvorhaben:

Anlage:

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

28

Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der Gemeinde Semlow für den Bereich
„Mariower Straße"

hier: Stellungnahme als Behörde

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Mit dem Schreiben vom 15.01.2020 übersandten Sie mir Unteriagen zu dem Entwurf der
o. g. Satzung mit der Bitte um Stellungnahme.

Zu der Satzung der Gemeinde Semlow für den Bereich „Martower Straße" nehme ich wie
folgt Stellung:

Das Plangeblet soll über zwei Zufahrten an der Landesstraße L 18 (Marlower Straße) ver-
kehrilch erschlossen werden.
Das Straßenbauamt Sfralsund ist bei der Errichtung der Zufahrten im Baugenehmlgungs-
verfahren nach LBauO M-V zu beteiligen.
Dazu sind dem Straßenbauamt entsprechende Planungsunteriagen vorzulegen.
Für die Zufahrten sind die erforderlichen Sichtfelderfürdas Einbiegen in die L 18 nachzu-
weisen.

Diese Stellungnahme bezieht sich auf den Straße nbaul ich e n und straßenverkehriichen Be-
reich der Straßen des überörtlichen Verkehrs, die in meiner Verwaltung stehen.

Im Auftrag.^
/

,7^ u.
Peter Pfannkuchen

Verteilen
1 x Empfänger
1x2043'

Behörde/TÖB/Gemeinde: Straßenbauamt Stralsund

Stellungnahme vom: 13.02.2020

Bedenken zum PIanverfahren wurden nicht vorgetragen.

Das Straßenbauamt Stralsund ist bei der Errichtung von Zufahrten in

den Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen. Dazu sind dem

Straßenbauamt entsprechende Planungsunterlagen einschl. des

Nachweises der erforderlichen Sichtfelder vorzulegen.

Die Begründung ist entsprechend zu ergänzen.

Slnaßnnünuamt
ürolftwalder Chaussoo 63 b
iai30Slra)cund

Tdelon: C3B31 274-0
Ta'ßfax: 03831 274-2DO
E-Malt: Kba.hatgtihv.rm-roolonino.da
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bSeile I von 2

Architekt Günther

Planvorhaben:

Von: "Guido Keil" <g.keit@,ribnitz"damgartcn,de>
Dalum: Dienstag. 3. M!ta 2020 08:15
An: ^archibucro.guentheT(S(t.onIiHe.dc>

Bclrctft Fwd: SIcllunEndime S00834462. VF und VFKD. Satzung der Gemeinde Semlov rar den Bereick
"Marlower Straße"

Anlage 29

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr.3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Mit freundlichen GrÄ^AVcn

Anlage: 29

Guido Keil
SB Planen und Bauen

Bcrnsteinstadt Ribnitz-Damgarten
GcschA.aftsCÄ'/'ihrcndo Gemeinde des Amtes Ribnitz-Damgartcn
Amt tA'/ir Bau. Wirtschafl und Liegenschaften
Am Markl l
18311 Ribnitz-Damgatten

'lektbn:+49382I 8934-615
Telefax:+49 3821 8934-619
E-Mail:g.keil@ribnitz-daiügartcn.de

www.ribmt2-damgarten.de

BERNSTEINSTADT
RIBN1TZ-DAMGARTEN

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Behörde/TÖB/Gemeinde: Vodafone Kabel Deutschland GmbH

Stellungnahme vom: 27.02.2020

Anregungen und Bedenken zum Planverfahren wurden nicht

vorgetragen.

Von: Koordinarionsanfrage Vodafone Kabel Deutschland
<koordinationsanlragen.de@vodafone.com>
An: <g.keil@ribnitz-damgarten.dc>
Gesendet: 27.02.2020 16:24
Betreff: Stellungnahme S00834462. VF und VFKD. Satzung der Gemeinde Scmlow t'A'/<r den
Bereich "Marlower StraÄYc"

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
EckdriftSt * 19061 Schwerin

Amt Ribnitz-Damgarten - Herr Kell
Am Markt 1

03.03.2020
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bSeite 2 von 2

18311 Ribnitz-Damgarten

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S00834462
E-Mail: TDRA-0-.Schwerin@vodafone.com
Datum: 27.02.2020
Satzung der Gemeinde Semlow fA%r den Bereich "Marlower StraÄ'Ve"

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns fA%r Ihr Schreiben vom 15.01.2020.

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel .Deutschland GmbH
gegen die von Ihnen geplante BaumaÄYnahme keine EinwÄnnde geltend macht. Im
Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens.
Eine Neuveriegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht
geplant.

Planvorhaben:

Anlage 29

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr.3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Freundliche GrAy^A'Ve
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gA'/illtig.

03.03.2020
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boddenland

Ribnitz-Dam garten, den 12.03.2020

_STADT\/EnWAI.TUNQ
RIBNiTZ-RAMGARrEN

Elo°': l 6. Mär; 2020

z. Beurb, an

Ihr Schreiben von]:
15.01.2020

Amt Rtbnirz-Damgarten

Am Markt l
I R311 RibjiitZ-Damgancn

Abläge -Nr.: Bcarbeitcr: Ansprechpartnär: IIen-Sdiulz

20 - 3 Schu/KN
Td. : 03821-893242
Fax :03821-893299
e-maihmario.schulz@boddculand.dc

Bein: Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der Gem. Semlow f. cten Bereicli Marlower Sir.

Sehr ßcchrtc Damen und Herren,

hiermit erteilen wir unsere Zustimmung zur p. g. Satzung der Gemeinde Scmlow.

Die Erschlicßung mit Trinkwasscr kann aiis da- Mnrlowcr Straße her crfolyciL

•Widlichcm Gmß ^i/.n.W

Planvorhaben:

Anlage 30

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr.3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Anlage: 30

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Behörde/TÖB/Gemeinde: Wasser und Abwasser „Boddenland"

GmbH

Stellungnahme vom: 15.01.2020

Anregungen und Bedenken zum Planverfahren wurden nicht

vorgetragen.

flltkn Inlchi CTB: 'fflüj:
iCJi?!} (O.ia?)) FBUl.-iDMÜ
8)33-0 »;!•'!

Spton* Ittpinm'n Watiw fnlAwt /,; 'iic: BtmBMlmBifKn. teiJtte]WfSMtoiil HHI W 1
mDEIB150iOiMKI()OM7flO ]tlftÜ;»S12NOIWniDIDiQiO am^n!ltof:tlmX?.,ilWft!q|tn
CTfln?NDUtEZ1[»; SffinKmUDÜHOOI A,-hlil<intnwhmi'<r:HiuliniyAly,tel(w

Cndbhtfni: ?S L'wimwi ^(mnmnnttC 79/13S/30 794
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Wasser- und Bodenverband „Trebel"
Korperschaft des öffentllcfion Rechts

- Der Verbandsvorsteher -

Wnssi—<itri Ek>dcn\rThsrtd^Trcb>;l;
Carl- Copphts- Stww^ IS507_Grin]myi

Amt Ribnit7- Damgartcn

Poslfuch 1132
l SJ302 RibniK- Damgartcn

STADF/ERWA1.TUNG
RIBNITZ-DAMGARTIiN

E"a" 12. Feb. 2020

L-u'1'-

Telefon-. (Hm;>M><;12.fl
rFlctnx:03(!U(L.r65IMl
L.Mas'l: WRV.Trchelf^vtw-mv.dc

Internet: wvw.wbv-trcbeLwbv-mv.dc

Planvorhaben:

Anlage 31

Anlage:

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

31

Lire Niichrirht'
15.01.2020

TcMan
f.53211

Griinnjn
10.02.2020 Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Snteung gem. § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der Gemeinde Scmlow für den Bereich
„Marlower Straße"

Sehr geehrte Damen und Herren,

du- Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BuuGB der Gemeindu Scmlow für den Bereich

„Marlower Straße" wird ohne weitere Forderungen und Hinweise zugüitimml.
Es werden keine unterhaltungspßichtigen Anlagen unseres Va-bandes berührt.

Behörde/TÖB/Gemeinde: Wasser- und Bodenverband „Trebel"

Stellungnahme vom: 10.02.2020

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Ki^"^
Geschäftsführerin

Anregungen und Bedenken zum Planverfahren wurden nicht

vorgetragen.
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Gemcindevertrctunj; Ahrenshagcn-Daskow 30. Januar 2020

Beglaubigter Auszug

aus dem Prolukoll iler S. Sffeittliclun/niehlSffrnüiehai SiKimg der Gcmnnilc'vrrtrnuns
Ahrenshagen-Daskow vom 28.0J.203Ü

Sescfi/uss-Nr. AD/BV/ßA-20/055 Gemeinüenachbarliche SleHungnahme zu (ler Satzung gem. §
34 Ms. 4 Sas 1 IVr. 3 SauGB der 17«mrmA Semlmsßir dun
Bereich "Martower Straße"

(Sasieinäenactiharliciic Ste/lungnahme y^ der Satzung gem. § 54 Abs, 4 Sät: / .Vr. 3 BanGR der
Gemeinde Scmlowßir den Bereich "Marlowcr Straße"

Die Cremeindcvertretung Alirenshagcn-üaskow beschließt:

Dem hntmu-f der Satzung gem. § 34 Abs. 4 Sau: l Nr. 3 üauGB der Gemeinde Semlow für den
Bereich "Marlower Siraßc" wird zugKsümmt. Anregungen und Bedenken werden weht geuünnt.

Zur RcurtcUuüg liegen Planzcichnung und Begrnndung vor.

11 l Ja-Stimmen: Ncin-Stümncn Stiinmenthaltungen: JO

Planvorhaben:

Anlage 32

Anlage:

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

32

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Behörde/TÖB/Gemeinde: Amt Ribnitz-Damgarten,

Gemeinde Ahrenshagen-Daskow

Stellungnahme vom: 30.01.2020

Bemerkung:

Die Richtigkeit des Aiiäziigcs und der Angaben über Bcschlussfühigkeit und Abstimmung werden
beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheim'gt, dass zur Silyung unter Mitteilung der Tagesordnung
rechtzeirig und ordnunßsgemäß cinßetadcn worden war. Die Gemeindevertretung war bcschlussfähig.

Im Auftrag

a-/v>^
(Unterschrift)

Anregungen und Bedenken zum Planverfahren wurden nicht

vorgetragen.
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Planvorhaben: Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Anlage 33

Anlage: 33

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Behörde/TÖB/Gemeinde: Amt Ribnitz-Damgarten,

Gemeinde Schlemmin

Mit Schreiben vom 17.01.2020 wurde die Gemeinde Schlemmin um

Stellungnahme im Rahmen der gemeindenachbarlichen Abstimmung

gemäß § 2 Abs. 2 BauGB gebeten. Bis zum 20.05.2020 lag der Gemeinde

kein Antwortschreiben vor.
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Planvorhaben: Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

Anlage 34

Anlage: 34

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Behörde/TÖB/Gemeinde: Amt Franzburg-Richtenberg, Gemeinde

Weitenhagen

Mit Schreiben vom 17.01.2020 wurde die Gemeinde Weitenhagen um

Stellungnahme im Rahmen der gemeindenachbarlichen Abstimmung

gemäß § 2 Abs. 2 BauGB gebeten. Bis zum 20.05.2020 lag der Gemeinde

kein Antwortschreiben vor.
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Amt Recknitz-Trebeltal
Der Amtsvorsteher

Amt Recknte-TrohGlta) • Kart-Mara-Stra&e Ifl • 18465 Tribsees

Amt Ribnitz-Damgarten
Postfach 1132
18302 Ribnitz-Damgartefi

»"v 3;. Jan. ^a

.^.....M

AMTi
RECKNITZ-TREBELTAL

115^
emtXtOtwuMMUt •

Ihrti iaolnf«•••••••——•••••••••••••••••^^

Zolchon Nachricht Zolchon Nachricht BuarbAllnr Durchwahl Mail
vom vom Herr 038223 mdenulat

Denulat 71120 ©reckflitz-lrebcttal.dG

Datum
29.01.2020

Planvorhaben:

Anlage 35

Anlage:

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

35

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Vorhaben: Satzung gem. §34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der Gemeinde Semlow
für den Bereich „Marlower Straße"
Hier Stellungnahme der Gemeinden Eixen

Sehr geehrten Damen und Herren.

zum Planentwurfdes o. g. Vorhabens, habt die Gemeinden Eixen keine Anregungen
und Bedenken.

Bei der weiteren Durchführung des Planverfahrens bitten wir von einer erneuten
Beteiligung der aufgeführten Gemeinden abzusehen.

Behörde/TÖB/Gemeinde: Amt Recknitz-Trebeltal, Gemeinde

Eixen

Stellungnahme vom: 29.01.2020

Mit freundlichem Gruß
im Auftrag

M. Denulat
SB IT/Bau

-.^

Anregungen und Bedenken zum Planverfahren wurden nicht

vorgetragen.

• Amt Rcckniü-Trobultal
• Kari.Mara-SüaBn181&4e5Trt>seCE
• AmuvorstChcr Hartnm Koläcticwgk!

Tribsces
Fon(D'JU32DJ 617.0
Fox (038320)017.300

Bad SQteB
Fon (336220) T1.0
rttXtU3a22ü}71.1DQ

Öffnungszalten
Mo owchlossen
DI GO-OO.iy-OÜ/H-00-lfl-Oa

MI gcachtoMcn
0009:00-12:0 O/ 14:aLHÖ;ü'J
Ff 03:00.12;00

• Spnrtuisso Vorpommem

IBAN: DE-flI.SIHOiäÜUUll-tOOH •4

S\WT BIG; NOLADR21GJW
Pommersche Volktbank O.G.
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_GTAmyEFiWALTL'r'.'i.3
FiIBNj-fZ-aAMäAR-i-EM

B"B.: 19.FBb.2D20

Am\ Ribnilz-Damgarten
für die Gemeinde Semlow

Postfach 1132

18311 Ribnilz-Damgartcn

-t^

Stadt Mariow
Der Bürsermejster

Au5l:unfi cricitt: I'nni Scll\Vnuc

Hau',; l Zimmer 9

Tclc[on;(03i!221)-)l(l- n
Tctcrn-c:fÜ3 82 2)1.110-20

ßfl RlicS.frtiym hiln-xn-n, iw^-'n:

Gz- 60.1

'"•• W6I.I3.02

»il: bati@stucitmurlow.tlc

Dir Zeichen-

M" ')?).13.onuiif

Di 'Um . r;.(? Uhr iin.I I.UIO- IKffli Uln

D» y.iw. i:.oo uiirniwt 1^.00 . lf».f)»> Uhr

w w w. stadtm firlo w.de

Die Grüne Stadt Marlow - Stallt des Voeelp&rl

Planvorhaben:

Anlage 36

Anlage:

Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der

Gemeinde Semlow für den Bereich „Marlower

Straße"

36

Zur Beschlussvorlage vom 20.05.2020 zum Satzungsbeschluss

Stellungnahme der Stadt Marlow zum Entwurf der Sateuag gem. § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3
BauGB der Gemeinde Semlow für den Bereich "Marlowcr Straße" gem. § 2 Abs. 2 BauGB Behörde/TÖB/Gemeinde: Stadt Marlow

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Hauptausschuss der Stadlvcrtretung der Stadt Mariow hat in seiner Sitzung am 05.02,2020
dem Entwurf der Satzung gern. § 34 Abs. 4 Satz l Nr. 3 BauGB der Gemeinde Semlow fCs den
Bereich "Marlower Straße zugestimmt

Öflmüichc Belange der Stadt Marlow werden nicht berührt.
£s werden keine Hmwcise und Anregungen gegeben.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag

<^jnWi3iTZ{_
Schwärze

SB Bau

Stellungnahme vom: 18.02.2020

Anregungen und Bedenken zum Planverfahren wurden nicht

vorgetragen.

Stadt Mnrlow
Ocr BÜrgcrmciai
Am Markt t
1H337 Mnrlow

Tulc)un:<038221)4lo-0
Tctcrnx;(03822i)-)10-20
e-mail: knnzteif&siadimnrlow

Btinkvcrblmlung;
IÜA? DE15 1505 050(10533 «ült 1
SWIFT.BIC: NOI..<,nE210RW
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BEGRÜNDUNG zur Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satt l Nr.3 BauGB
der Gemeinde Semlow „Marlower Straße"

Begründung

zur Satzung
gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr.3 BauGB

der Gemeinde Semlow
„ Marlower Straße"

Planung: DipI.-Ing. Rolf Günther
Büro für Architektur und Stadtplanung
Neue Klosterstraße 16, 18311 Ribnitz-Damgarten
Tel.: 038 2l/ 6 22 88
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BEGRÜNDUNG zur Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr.3 BauGB 3
der Gemeinde Semlow „Marlower Straße"

l. Vorbemerkung

Für das Gebiet westlich der Gemeindestraße „Marlower Straße" hat die Gemeinde
Semlow am 20. Juni 2019 die Aufstellung einer Satzung gemäß § 34 Abs.l Nr.3
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 11.2017 (BGBI.
I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 6 Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei
einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 27.03.2020 (BGBI. I S. 587)
(Ergänzungssatzung) beschlossen. Hier soll eine Außenbereichsfläche in den im
Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen werden.
Die Voraussetzungen gemäß § 34, Absatz 4 BauGB werden erfüllt. Ein im
Zusammenhang bebauter Ortsteil ist vorhanden, die einzubeziehende Fläche ist durch
die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereiches entsprechend geprägt (siehe
Ubersichtsplan Anlage l).
Für den Geltungsbereich der Satzung bestehen keine Bebauungspläne oder sonstige
städtebauliche Satzungen.

2. Planungsgrundlage

Als Kartengrundlage für den rechtlichen Nachweis der Grundstücke des Plangebietes
diente ein Auszug aus der Liegenschaftskarte in digitaler Form im Maßstab l. 1000
vom 27. August 2019 des:

Landkreises Vorpommern-Rügen
FD Kataster- und Vermessung
Tribseer Damm la
18437 Stralsund
und
dem Lage- und Höhenplan des Vermessungsbüros
Stefan Reiche
Rostocker Straße 27a
18190 Sanitz, Stand 23.09.2019

3. Lage des Plangebietes

Gemeinde Semlow
Gemarkung Semlow

Flur l
Fiurstück: 46/6 tlw.

Der Bereich des Plangebietes befindet sich in der Ortslage Semlow. Das
Planungsgebiet wird wie folgt eingegrenzt:

im Norden durch das Grundstück „Marlower Straße 4"
im Osten durch die „Marlower Straße"
im Süden durch landwirtschaftlich genutzte Gebäude

- im Westen durch Grünflächen sowie im Weiteren durch die rückwärtigen
Grundstücksgrenzen der Bebauung „Parkstraße l, 3, 5 und 7"

Die Größe des Plangebietes beträgt 1.935 m2.

4. Charakterisierung des Ortes und der Ortslage

BEGRÜNDUNG zur Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr.3 BauGB 4
der Gemeinde Semlow „Marlower Straße"

Semlow ist eine Gemeinde des Landkreises Vorpommern-Rügen. Sie liegt südöstlich
von Ribnitz-Damgarten. Seit 2005 wird sie durch das Amt Ribnitz-Damgarten
verwaltet.
Urkundlich wird Semlow erstmals im Jahr 1320 erwähnt. Um 1830 entstand die
Gutshausanlage, die das Ortszentrum bildete und jahrzehntelang die Landwirtschaft in
dieser Region geprägt hat.
Das heutige Ortsbild wird westlich durch die historischen Gebäude des Gutshauses, der
Feldsteinkirche, der Grabkapelle sowie durch die in der Folgezeit entlang der
Gemeindestraßen entstandenen Wirtschafts- und Wohngebäude geprägt.
Eingebettet in eine reizvolle Landschaft präsentiert sich Semlow als dörfliches
Wohngebiet abseits vom Lärm der Zeit.

5. Städtebauliche Ziele

Zielsetzung der Ergänzungssatzung für den Bereich „Marlower Straße" ist die sinnvolle
Nutzung einer unbebauten innerörtlichen Fläche. Die sich momentan als Außenbereich
darstellende Fläche soll Bestandteil des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles
werden.

Es sollen die planungsrechtlichen Zulässigkeiten von Wohnzwecken dienenden
Vorhaben geschaffen werden. Dabei ist die Bebauung des Satzungsbereiches mit
Gebäuden unter Berücksichtigung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen
Entwicklung vorgesehen.
Die Baustruktur soll der der Ortslage von Semlow angepasst werden. Zu diesem Zweck
werden nur einzelne Festlegungen gemäß § 2 „Festsetzungen gemäß § 34 Absatz 5
Satz 2 BauGB i.V.m. § 9 Absatz l BauGB" auf der Satzung getroffen. Die mögliche
Bebauung wird daher aus der tatsächlichen Situation vor Ort abgeleitet.
Neben der Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, einer
sozialgerechten Bodennutzung, einer menschenwürdigen Umwelt sowie dem Schutz
der natürlichen Lebensgrundlagen, hat sich die Gemeinde Semlow für diese Satzung
das besondere Ziel gesetzt, die Bebauungs- und Nutzungsmöglichkeiten im Gebiet
unter dem Vorbehalt einer abschließenden Prüfung, die im Baugenehmigungsverfahren
durchzuführen ist, zu regeln.

6. Planungsrechtliche Einordnung

Voraussetzung für die Aufstellung von Satzungen gemäß § 34, Absatz 4 Satz l Nr. 3
BauGB ist das Vorhandensein eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles. Die
Gemeinde Semlow hat sich als selbständige Siedlungseinheit entwickelt. Der Ort weist
eine klar ablesbare Bebauung mit einer organisch gewachsenen Siedlungsstruktur auf.
Die vorhandene Bebauungsstruktur ist durch eine geringe bauliche Dichte mit zum Teil
großflächigen Grundstücken und einem hohen Freiflächenanteil geprägt und vermittelt
den Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit.
Nunmehr soll im Anschluss an die Bebauung des Eckgrundstückes Marlower Straße 4
diese städtebauliche Entwicklung fortgeführt und die „Marlower Straße" analog zur
bereits vorhandenen Bebauung auch an seiner Westseite baulich geschlossen werden,
(siehe Anlage l der Begründung).
Auf dieser Grundlage kann die Satzung gemäß § 34 Absatz 4 Satz l Nr. 3
(Ergänzungssatzung) für eine maßvolle Erweiterung des Innenbereiches eingesetzt
werden.

Danach können einzelne Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten
Ortsteile einbezogen werden, wenn die einbezogenen Flächen durch die bauliche
Nutzung des angrenzenden Bereiches entsprechend geprägt sind. Diese Voraussetzung
ist gegeben. Die einzubeziehende Fläche grenzt unmittelbar an den Bereich, in den sie
einbezogen werden soll. Sie ist über die vorhandene Straße „Marlower Straße"
erschlossen und soll für Wohnzwecke genutzt werden. Darüber hinaus sind weitere
Voraussetzungen für die Aufstellung der Satzung, dass sie mit einer geordneten
städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist, die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer



BEGRÜNDUNG zur Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz l Nr.3 BauGB 5
der Gemeinde Semlow „Marlower Straße"

Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, nicht
vorbereitet oder begründet wird und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung
der in § l Absatz 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter bestehen, gegeben.
Ein UVP-pflichtiges Vorhaben wird nicht vorbereitet oder begründet. Das Plangebiet ist
auch nicht Bestandteil eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines
Europäischen Vogelschutzgebietes im Sinn des Bundesnaturschutzgesetzes.
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und der Schutzwecke dieser in § l Absatz 6
Nr. 7b BauGB genannten Gebiete ergeben sich nicht.
Die weiteren Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall somit ebenfalls erfüllt.
Von der Umweltprüfung, von dem Umweltbericht und von der Angabe, welche Arten
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, wird daher abgesehen.
Damit sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Aufstellung einer
Innenbereichsatzung nach § 34 Absatz 4 Satz l Nr. 3 BauGB gegeben. Die Gemeinde
Semlow ist also nach § 34 Absatz 4 BauGB ermächtigt, für das beschlossene, klar
abgegrenzte unbebaute Gebiet, eine Ergänzungssatzung zu erlassen.

7. Ziele und Inhalt der Planung

Dem Planungswillen der Gemeinde Semlow entsprechend sollen durch Einbeziehung
zweier Grundstücke einer Außenbereichsfläche in die Ortsbebauung die
Weiterentwicklung der Gemeinde Semlow ermöglicht werden. Der Bereich der Satzung
liegt an einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil. Die Voraussetzungen nach § 34
Absatz 4 Satz l Nr. 3 BauGB sind für diese Planungsvorstellungen gegeben.
Die schonende Nachverdichtung entspricht den Grundsätzen des Umweltschutzes,
gleichzeitig nutzt die Gemeinde diese Möglichkeit als Maßnahme zur Innenentwicklung
der Ortslage von Semlow.
Daraus ergibt sich für das Plangebiet eine GRZ von 0,25. Eine Erhöhung der zulässigen
GRZ bis zu 50 von Hundert nach § 19 Absatz 4 BauNVO wird ausgeschlossen. Als
Resultat entsteht ein einheitliches Ortsbild mit annähernd gleichgroßer Bebauung.
Durch Übernahme ortstypischer Bauelemente und den Wechsel von Bebauung und
Grünflächen wird die Gestaltung des Dorf-und Landschaftsbildes für dieses Plangebiet
fortgeschrieben.
Unter Einhaltung dieser Maßgaben sind die allgemeinen Voraussetzungen für die
Zulässigkeit baulicher Anlagen an diesem Standort gegeben.
Bei Errichtung von gewerblichen Betrieben und Einrichtungen sind Bauanträge vor
Baubeginn dem Landesamt für Gesundheit und Soziales zur Stellungnahme zu
übersenden.

8. Erschließung

Die Erschließung der Grundstücke ist über die vorhandene angrenzende
Gemeindestraße „Marlower Straße" gegeben und sichergestellt.
Die Müllentsorgung kann direkt ohne Befahrung der Grundstücke und ohne
Rückwärtsfahren erfolgen. Eine direkte Anfahrt durch Rettungsfahrzeuge ist ebenfalls
gesichert.
Straßenbaumaßnahmen sind mit Ausnahme der Schaffung neuer Zufahrten nicht
erforderlich. Die Grundstückszufahrten sollten in ausreichender Breite, optimalerweise
breiter als das gesetzlich geforderte bzw. empfohlene Mindestmaß, angelegt werden.
Die Sichtwinkel der Ausfahrbereiche sind nicht durch bauliche Anlagen und Begrünung
zu beeinträchtigen.
Die straßenbegleitende Grünfläche und die vorhandenen Einzelbäume bleiben erhalten.
Flächen für den ruhenden Verkehr sind ausschließlich auf dem Grundstück zu
realisieren, eine Nutzung entlang der„Marlower Straße" ist unzulässig.
Das Straßenbauamt Stralsund ist bei der Errichtung von Zufahrten im
Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen. Dazu sind entsprechende
Planungsunterlagen, einschl. des Nachweises der erforderlichen Sichtfelder vorzulegen.
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9. Ver- und Entsorgung

Die vollständige Versorgung des Gebietes mit Wasser, Strom und den sonstigen
Kommunikationseinrichtungen wird durch die vorhandenen Anlagen der
Versorgungsunternehmen sichergestellt. Eine zentrale Schmutzwasseranlage ist
vorhanden. Die Anschlüsse sind nach Maßgabe der Gemeinde Semlow herzustellen.
Das anfallende Niederschlagswasser und das unbelastete Regenwasser der
Dachentwässerung muss auf den Grundstücken, wo es anfällt, versickern.
Im Baugenehmigungsverfahren ist der Nachweis der schadlosen Versickerung nach
dem Arbeitsblatt DWA-A 138 zu führen und mit Lageplan und den dargestellten
Versickerungsanlagen zur Genehmigung einzureichen.
Erdaufschlüsse für Erkundungsbohrungen zu Baugrunduntersuchungen,
Erdwärmenutzung oder Brunnen sind bei der unteren Wasserbehörde des LK V-R
anzuzeigen.

Im Planbereich befinden sich erdverlegte hochwertige Kommunikationslinien der
Telekom, die bei geplanten Baumaßnahmen zu schützen sind.
Für die tetekommunikationstechnische Erschließung wird im Zusammenhang mit der
geplanten Bebauung eine Erweiterung des Telekommunikationsgesetzes erforderlich.
Entsprechende Erweiterungen sind frühestmöglich beim Versorger zu beantragen
Im Plangebiet befinden sich keine vorhandenen Anlagen und keine zur Zeit laufenden
Planungen der Anlagenbetreiber ONTRAS Gastransport GmbH, der Ferngas
Netzgesellschaft mbH, der VNG Gasspeicher GmbH und der Erdgasspeicher Peissen
GmbH.
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der
Arbeitsraum die dargestellten Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig,
eine erneute Anfrage durchzuführen. Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens die
Durchführung von Baumaßnahmen vorgesehen ist, hat mindestens 6 Wochen vor
Baubeginn eine erneute Anfrage durch den Bauausführenden zu erfolgen.

10. Naturschutzrechtlicher Ausgleich

Mit der Ergänzungssatzung nach § 34 Absatz 4 Satz l Nr. 3 BauGB wird eine
Außenbereichsfläche der Gemeinde Semlow in die im Zusammenhang bebauten
Ortsteile einbezogen und eine Uberbauung planungsrechtlich ermöglicht
Gemäß BauGB sind auf eine Ergänzungssatzung nach § 34 Absatz 4 Satz l Nr. 3
BauGB die §§ l und9 Absatz la BauGB entsprechend anzuwenden. Wenn die
Uberbauungen mit Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen
verbunden sind, die die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und das
Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können, liegt nach den
Vorgaben der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (§ 18 NatSchG) ein Eingriff vor.
Nach § 19 BNatSchG ist der Verursacher des Eingriffs verpflichtet, vermeidbare
Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
vorrangig auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise zu
kompensieren (Ersatzmaßnahmen),
Nach einer Beschreibung des derzeitigen Zustandes von Natur und Landschaft wird
deshalb eine Eingriffsbilanzierung vorgenommen, die die mit der Innenbereichssatzung
ermöglichten Eingriffe im Verhältnis zum Bestand bewertet und bitanziert.

10.1 Gegenwärtiger Zustand von Natur und Landschaft

Die im Satzungsbereich vorhandene Fläche wurde in der Vergangenheit ausschließlich
landwirtschaftlich bewirtschaftet.
Der zu betrachtende Außenbereich ist anthropogen und wird gegenwärtig als
Intensivgrünland gemäß dem Biotop 9.3.3 genutzt. Auf der Grundlage der Hinweise
zur Eingriffsregeiung (HZE) wird Intensivgrünland mit dem Faktor 1,5 berücksichtigt.
Der gesamte Bereich des Plangebietes ist unbebaut.
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Landschaftsprägende Elemente, Solitärbäume und Kleingehölze sind im Plangebiet
nicht vorhanden. Durch den Naturschutz gesicherte Biotope gibt es nicht. Weiher oder
Teiche sind auf dem Plangebiet nicht anzutreffen. Stehende oder fließende Gewässer
sind im Geltungsbereich nicht vorhanden.

Boden

Der Boden wird nach vollständiger Ausschöpfung der GRZ mit 484,0 m2 versiegelt.
Das sind 25 % der Plangebietsfläche. Somit kann zukünftig weiterhin der
überwiegende Anteil der anfallenden Niederschlagsmenge im Boden versickern.
Für den Standort wurde eine Baugrunderkundung durchgeführt. Unter einer 0,50 m
dicken Mutterbodenschicht und einer ca. 0,60 m dicken Decksandschicht befindet sich
Geschiebelehm. Bei ca. 2,90 m unter Geländeoberkante war Schichtenwasser
anzutreffen.

Wasser

Die ausgewiesene Planfläche weist keine Still- oder Fließwässer auf. Es kann von
einem normalen Wasserkreislauf (Niederschlag/ Wasserspeicherung und Grundwasser-
Strömung/ Verdunstung) ausgegangen werden.

Klima / Luft

Das Plangebiet liegt im Einflussbereich der Ostsee und wird durch deren Meeresklima
geprägt.
Es weist verhältnismäßig warme Sommer und milde Winter auf. Das Mikroklima wird
im Wesentlichen durch die Nähe des Gutsparks mit seinen schützenden
Baumbestandsflächen beeinflusst und bringt dem Standort Windschutz und eine
gesunde Luftfeuchtigkeit. Die Hauptwindrichtung ist West.

10.2 Ermittlung des Kompensationsbedarfes

Die Gesamtfläche des Plangebietes beträgt 1.935,0 m2. Auf einer maximalen
Bebauungsfläche von 484,0 m2 sollen im Satzungsgebiet zwei Wohngebäude in
eingeschossiger Bauweise und entsprechende bauliche Nebenanlagen errichtet
werden.

Den Anforderungen an ein gesundes Wohnumfeld wird durch eine eingeschossige
Bauweise, einer offenen Bebauung sowie privaten Grünflächen entsprochen.

Die geplante Flächenaufteilung ist nachfolgender Tabelle l zu entnehmen:

Tabelle l: Geplante Flächenaufteilung für das Plangebiet

Flächenart

Baugebietsfläche insgesamt

Grundstücksfläche,
.Bebayyn5sfla_che/_GR.Z_ 0^25
Private Grünfläche

m2

1.935,0

1.935,0
_484^Q
1.451,0

%
100

100
. 125)_

(75)

Tabelle 2: Vorhandene Flächenaufteilung für das Plangebiet

FIächenart

Baugebietsfläche insgesamt

Intensivgrünland
auf Mineralstandort

m2

1.935,0

1.935,0

%

100

100
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Nach der vergleichenden Gegenüberstellung der Tabellen l und 2 ergibt sich in der
Versiegelung des Plangebietes eine Differenz zwischen Bestand (0,0 m2) und Planung
(484,0 m2) von 484,0 m2. Das entspricht eine neue dazukommende Totalversiegelung
von 25 %. Dieser Prozentwert teilt den derzeitigen Flächenverbrauch in Tabelle 3 als
Totalverlust und in Tabelle 4 als Funktionsverlust, da es aus heutiger Sicht schwer
nachvollziehbar ist, wo welche Fläche in der Planung versiegelt wird.

Nachfolgende Tabellen 3 und 4 zeigen die Eingriffsbewertung und die daraus
resultierende Ermittlung des Kompensationsbedarfes. Zu Beginn erfolgt die
Bestimmung des Kompensationserfordernisses aufgrund der betroffenen Biotoptypen.
Um die Darstellung zu vereinfachen, wird das Flächenäquivalent für Kompensation auf
volle Zahlen gerundet.

Tabelle 3: Biotopbeseitigung mit Flächenversiegelung (Totalverlust)

Biotoptyp

Intensivgrüntand
auf Mineralstandort
Nr.-Biotoptyp M-V: 9.3.3

Flächen-
verbrauch
in m2

484,0

Wert-
stufe

1,5

Kompensations-
ärfordernis
l- Zuschlag Versiegelung
< Kon-ekturfaktor Frelrsum-
seetnträchtlgungsgrad

(1,34- 0,5) x 0,75

gesamt

Flächen-
äquivalent für
Kompensation

980,0

980,0

Erläuterung zum Kompensationsfaktor:
Nach Festlegung der Wertstufe („Hinweise zur Eingriffsregelung" Mecklenburg-
Vorpommern, Anlage 9: Biotoptypenkatalog Mecklenburg-Vorpommern mit Bewertung
und Status) wurde nach Tabelle 2 („Hinweise zur Eingriffsregelung" Mecklenburg-
Vorpommern, Anlage 10: Methodische Hilfen zur Ermittlung des
Kompensationsbedarfes) das Kompensationserfordernis bestimmt. Da es sich um
Vollversiegelungen handelt, erhöht sich das Kompensationserfordernis um die Zahl
0,5.

Nach den Tabellen 4 und 5 („Hinweise zur Eingriffsregelung" Mecklenburg-
Vorpommern, Anlage 10: Methodische Hilfen zur Ermittlung des
Kompensationsbedarfes) ist bei einem Abstand bis zu 50,0 m des Vorhabens zu
Störquellen bzw. vorbelasteten Bereichen der Grad l zu wählen, aus dem sich der
Korrektorfaktor 0,75 des Freiraumbeeinträchtigungsgrades ergibt.

Tabelle 4: Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust

Biotoptyp

Intensivgrünland
auf Mineralstandort

Flächen-
/erbrauch
in mz

1451,0

Wert-
stufe

1,5

Kompensations-
ärfordernis

c Korrekturfaktor Frelraum-
leeinträchtlgungsgrsd

1,3 x 0,75

FIächen-
äquivalent für
<ompensation
;n m2

2122,0
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Nr.-Biotoptyp M-V: 9.3.3

gesamt 2122,0

Erläuterung zum Kompensationsfaktor:
Der Faktor Versiegelung entfällt, ansonsten siehe Tabelle 3.

Berücksichtigungen von qualifizierten landschaftlichen Freiräumen, faunistischen
Sonderfunktionen, abiotischen Sonderfunktionen sowie Sonderfunktionen des
Landschaftsbildes entfallen, da für die Innenbereichssatzung Bereich „Marlower
Straße" der Gemeinde Semlow keine Besonderheiten zu erkennen sind.

10.3 Zusammenstellung des Kompensationsbedarfes

Der Kompensationsbedarf setzt sich aus den errechneten Summen der
Biotopbeseitigung mit Flächenversiegelung (Total Verlust) und Biotopbeseitigung mit
Funktionsverlust zusammen.

Tabelle 5: Gesamtsumme

Summe aus:

Biotopbeseitigung mit Ftächenversiegelung (Totalverlust)

Biotopbeseitlgung mit Funktionsverlust

gesamt

Flächen-
äquivalent für
Kompensation

980,0

2122,0
3102,0

10.4 Geplante Maßnahmen für die Kompensation

Nach der Bestimmung des Kompensationserfordernisses aufgrund des betroffenen
Biotoptyps ergibt sich nach Tabelle 5 ein Flächenäquivalent für die Kompensation von
3.102,0 mz.

Für die Kompensation stehen im Plangebiet keine entsprechenden Flächen zur
Verfügung. Die Kompensation soll über Okopunkte ausgeglichen werden.
Der Ausgleich des mit der Umsetzung der Planinhalte einhergehenden Kompensations-

bedarfs in Höhe von 3.102,0 m2 KFÄ erfolgt durch Abbuchung vom Okokonto

„Renaturierung Polder 3 Bad Sülze" mit der Reg. Nr. VR-011

Die Kompensationsmaßnahme ist in der Satzung im Schriftteil festgesetzt.

Tabelle 6: Kompensationsmaßnahmen

Kompensations-
maßnahmen

Maßnahme VR-011

Flächen-
i/erb rauch

in m2

Umfang der Kompensation -

Wert-
stufe

Kompen-
sations-
wertzahl

iWirkungs
- faktor

gesamt

Flächen-
äquivalent

in m2

3.102,0

3.102,0
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Die Eingriffe in die vorhandenen Natur- und Landschaftspotentiale wurden anhand der
Arbeitshilfe „Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern" zur Ermittlung
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung ermittelt, bewertet und
im Schriftteil der Satzung als Kompensationsmaßnahme festgesetzt.
Die Durchführung der Planung hat keine direkte Wirkung auf die Schutzgüter. Die
Stadt Ribnitz-Damgarten ist für die Überwachung der Umweltbelange zuständig.
Eine rechnerische Wiederherstellung der Grünbilanz wird mit der vorliegenden Planung
erreicht.

10.5 Artenschutzrechtliche Belange

Das Plangebiet ist vollständig anthropogen, gänzlich unbebaut sowie ohne jede
Gehölzstruktur.

Da der Geltungsbereich der Planung derzeit laut des Kartenportals Umwelt
Mecklenburg-Vorpommern des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie als
Wohn- bzw. Mischgebiet (Siedlung) klassifiziert wird, (abrufbar unter
https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php Naturschutz >
Biotope > Biotope und Nutzungstypen (Flächen) [Zugriff am 18.03.2020]), wird von
einem gesonderten Gutachten des Artenschutzes abgesehen. Stattdessen werden
Bauzeitenregelungen, die dem Artenschutz dienen sollen in die Begründung bzw. die
texüichen Festsetzungen aufgenommen.

Folgende Festsetzungen, die insbesondere Bauzeitenregelungen umfassen, werden
getroffen, um mögliche Individuen zu schützen.

• Die Grünfläche zwischen Verkehrsfläche und Grundstücksfläche bleibt mit ihrem

Baumbestand erhalten.

• Eine Gehölzfällung darf zum Schutz der Vogelbrut und vorkommenden
Amphibien nicht im Zeitraum vom 15. Februar bis zum 30. September erfolgen.
Eine Ausnahme vorstehender Bauzeitenbeschränkung ist nur nach vorheriger
Zustimmung der zuständigen Fach- und Aufsichtsbehörde und erfolgter
Begutachtung der Flächen und Gehölze durch einen anerkannten Fachgutachter
und statthaft. Vor Fällung der Gehölze ist durch einen qualifizierten Fachkundigen
zu prüfen, ob sich in diesem Fledermausquartiere befinden. Bei Nachweis von
FIedermausquartieren ist das weitere Vorgehen mit der Unteren
Naturschutzbehörde abzustimmen.

• Sämtliche Bauarbeiten müssen zum Schutz der tatsächlich oder potentiell in der
Fläche brütenden Arten bzw. wandernder Amphibien außerhalb des Zeitraums vom
15. Februar bis 31. Juli erfolgen; Bauarbeiten während dieses Zeitraumes sind nur
dann möglich, wenn das Plangebiet im besagten Zeitraum bis zum Baubeginn
vegetationsfrei gehalten wird oder mit einer ausreichenden, d. h. abschreckenden
Anzahl an Flatterbändern versehen wird.

• Zur Vermeidung einer Tötung von Amphibien während der Winterruhe und
während der Hauptzeiten der Amphibienwanderungen hat im September/Oktober
eine Mahd der Fläche mit Abtransport des Mahdgutes zu erfolgen. Die dann
kurzrasige Struktur ist als Winterhabitat ungeeignet. Um den mit der geplanten
Uberbauung von Teilflächen verbundenen Verlust an Verstecken im Sinne des §44
(l) Nr. 3 auszugleichen, sind insgesamt drei ca. 2 x 3 m große Gehölz- und
Lesesteinhaufen im Umfeld anzulegen und dauerhaft zu sichern. Eine Pflege (Mahd,
Rückschnitt von Gehölzaufwuchs) ist sicherzustellen. Die Ausführungsplanung ist
mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen und die Umsetzung hat sofort
und vor der Baufeldfreimachung zu erfolgen, um die kontinuierliche ökologische
Funktion im räumlichen Zusammenhang sicherzustellen."
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11. Immissionen

Die Erstellung einer Schallimmissionsprognose wird in Abstimmung mit der
Immissionsschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen nicht in Betracht
gezogen, da Schallimmissionsherde nicht erkennbar sind.

Der Geltungsbereich der Satzung liegt in einem als „Dorfgebiet" klassifizierten Bereich.
Von den angrenzenden Flächen können auch bei einer ordnungsgemäß betriebenen
Landwirtschaft zeitweilig Lärm- und Geruchsemissionen ausgehen, insbesondere auch
von den südlich des Plangebiets gelegenen Geruchsquellen in Form der
Schweinezucht- und Mastanlage Ferkelproduktion Blöcker, einer Biogasanlage sowie
einer Kläranlage. Gem. einem Immissionsgutachten aus dem Jahr 2013 (Gutachten
12.273 M-A, IB Prof. Dr. Oldenburg, Faulenrost) können im Geltungsbereich der
Satzung Geruchshäufigkeiten von 11 bis max. 13 % der Jahresstunden auftreten Die
zulässigen Grenzwerte liegen für Dorfgebiete bei 15 %. Insofern werden die
gesetzlichen Regelungen eingehalten.

In einer Entfernung von ca. 530 m zum Standort befindet sich eine Anlage zum Be-
und Entladen von Schüttgütern (Körnerfrüchten), Da der Mindestabstand gemäß
Abstandserlass von 500 m zur künftigen Bebauung eingehalten wird, kann davon
ausgegangen werden, dass Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht
entstehen.

12. Bodendenkmale und Bodenfunde

Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand sind im Gebiet keine Bodendenkmale
bekannt. Sollten während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen
entdeckt werden, sind gemäß § 11 DSchG M-V die zuständige untere
Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum
Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für
Bodendenkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind
hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige
Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage
nach Zugang der Anzeige.

13. Feuerlöscheinrichtungen

Die Belange des Brandschutzes sind im Rahmen der Hochbauplanung zu beachten.
Gemäß Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Vereins des Gas -und Wasserfaches e.V. soll
Löschwasser für eine Löschzeit von zwei Stunden im Löschbereich zur Verfügung
stehen. Eine Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehr und der Brandschutzdienststelle
des Landkreises V-R ist grundsätzlich erforderlich. Eine Bereitstellungspflicht von
Löschwasser seitens der Wasser- und Abwasser GmbH „Boddenland" besteht nicht. Die
Löschwasserversorgung kann nur im Rahmen der Kapazität des vorhandenen
Trinkwassers erfolgen.
Gemäß § 2 Abs.l (Ziffer 4) des Gesetzes über den Brandschutz und die technischen
Hilfeleistungen durch die Feuerwehr für Mecklenburg/ Vorpommern vom 31. Dezember
2015, in der derzeit geltenden Fassung, ist die Gemeinde verpflichtet, die
Löschwassen/ersorgung als Grundsatz in ihrem Gebiet sicherzustellen.
Innerhalb des vorgeschriebenen Einzugsbereiches befindet sich nordöstlich des
Standorts im östlichen Kurvenbereich der Marlower Straße ein Hydrant, der die
Bereitstellung der erforderlichen Löschwassermenge sichern kann.

14. Altlasten

Altlastverdächtige Flächen sind im Plangebiet nicht bekannt.
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15. Kosten

Die Kosten des Planverfahrens trägt der Antragsteller. Zwischen Antragstetler und dem
Amt Ribnitz-Damgarten ist ein städtebaulicher Vertrag zu schließen.

Bürgermeisterin

Andrea Eichler

Semlow,
geändert:

30.09.2019
20.05.2020
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